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Wissendsten, die Intelligentesten, die Besten, die Festesten, die 
Elite oder die Ersten der Nation herauszufinden, um ihnen die 
Mitwirkung bei der Betreuung der Interessen der Gesammtheit 
anzuvertrauen. 

Wenden wir nun diese Doctrin des consti tutionellen Staats­
rechtes auf die Geschwornen an! Wie müsste dieses Princip, 
übertragen auf die Rechtspflege, seine consequente Durchführung 
finden? Um was handelt es sich bei der Rechtspflege oder bei 
der den Geschwornen übertragenen Entscheidung der Schuld­
frage? 

Die Theorie derjenigen, die etwa da noch behaupten wollten, 
die Geschwornen haben nichts als eine einfache Thatfrage zu ent­
ßcheidenunüßlch \'011- jeder Ei111Ri,,;chung 
Rechtsfrage sorgfältigst zu enthalten, diese Theorie glaube ich vor 
diesem Auditorium gar keiner Erwiderung mehr würdigen zu dür­
fen. Männer, die auch noch im Jahre 1863 mit einer so naiven Be­
hauptung auftreten und dafür nichts Anderes aufzuweisen haben, 
als dass diese Theorie doch auch der österreichischen Strafprocess­
Ordnung vom 17. Jänner 1850 zu Grund lag, die also glauben, die 
Wissenschaft sei seither still gestanden und habe das nicht längst 
als Mythos überwunden und überzeugend nachgewiesen, dass die 
Geschwornen allerdings die gesammte Schuldfrage, daher nicht bl08 
mit ihren factischen, sondern auch mit ihren oft hundertfach compli­
cirten Rechts- und Gesetzesmomenten zu entscheiden haben, - sind 
nun freilich einer wissenschaftlichen \7Viderlegung nicht zugänglich, 
weil sie glauben, die Wissenschaft sei fortan so gestaltet, wie sie zu 
ihrer Schulzeit gewesen, oder wie dieselbe etwa in einem bestimm­
ten Stadium einer früheren' Gesetzgebung ihre Forderungen aufge­
stellt hatte. Solchen Gegnern gegenüber darf man nun freilich und 
will auch ich keine Erörterung nach dem neuesten Standpunkte 
der Wissenschaft vergeuden. 

Anders aber gestaltet sich diese Erwägung Ihnen gegenüber, 
verehrte Herren! - Wenn wir uns nämlich aus der Recapitulation 
dessen, was nicht nur ich selbst, sondern auch Professor Glaser und 
Landesgerichtsrath Frühwald dem grössten Theile der hier Anwesen­
den in ihren Vorträgen ausführlich auseinandergesetzt haben, wie ich 
hoffe, unwiderleglich überzeugt haben, dass die Geschwornen aller­
dings auch über die Rechts-, weil über die ganze Schuldfrage ent­
scheiden; wenn wir, sage ich, das in's Auge fassen, so sind wir 
Allesammt gewiss längst von dem Wahne zurück gekommen, dass 
das Amt, welches den Geschwornen übertragen wird, ein so über­
aus einfaches sei, wozu nur etwa ein schlichter Menschenverstand 
und eine ganz gewöhnliche alltägliche Beobachtungsgabe zurei­
chen. Ich habe .Sie zu überzeugen gesucht, dass diese Entschei­
dung ein Mehreres bedingt, dass sie vielfach ganz tüchtige Ca­
pacitäten und Bildung voraussetze und dass die europäischen 
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Schwurgerichtsgesetze auch durch die Sichtung der Geschwornen­
listen, sowie durch die persönlichen Eigenschaften und Requisite, 
welche sie zum Amte eines Geschwornen überhaupt fordern, dieses 
Anerkenntniss thatlebendig aussprechen. (V gL oben S. 100-106.) 

U ebertragen wir nun den angeführten staatsrechtlichen Ge­
danken auf die Schwurgerichte, so würde man, um dem Volke 
eine angeblich im Wesen des Constitutio nalismus liegende Mit­
wirkung bei Ausübung des Richteramtes übertragen zu können, 
auch hier die Wissendsten, die Unterrichtetsten, die für 
diesen speciellen Beruf Tüchtigsten und Ausgezeichnetsten zu­
sammenstellen müssen. - Wie aber werden denn die Geschwor­
nen in allen europäischen Gesetzen zusammengestellt? 

In einem einzigen Lande hat theils der Gerichtsgebrauch, 
theils die Gesetzgebung die Sache verständig geordnet, d. i. in 
dem Stamm- und Geburtslande der Jury, in England. In Eng­
land ist nämlich zwar zum Geschwornenamte Jeder wählbar, der 
eine bestimmte, wirklich nur ein Minimum von Einkommen bil­
dende Rente bezieht oder eine gewisse Armentaxe zahlt und nicht 
besondere Ausschliessungsgründe gegen sich hat. Aber aus den 
Listen aller überhaupt Wählbaren, welche hiernach in alphabe­
tischer Ordnung zusammengestellt werden und Be­
zirksListen), wird die Grafschafts-Liste oder das Geschwornen­
buch der Grafschaft zusammengestellt, und aus dieser werden 
48-72 Geschworne für die nächsten Assisen herausgehoben. 

Wie aber geschieht diese Aushebung? Haben etwa auch 
in England alle jene - erst von der französischen und den ihr 
nachgebildeten deutschen Schwurgerichts-Gesetzgebungen vorge­
schriebenen - Sichtungen der Geschwornenlisten mitte1st Ueber­
prüfung und die mannigfachen Ausscheidungen durch diese und 
jene Beamte der Regierung, oder durch diese und jene Corpo­
ration, und endlich gar durch das Los Platz zu greifen? 

Gott bewahre! - Der Sherif ist es, der dort w ä hIt aus 
der grossen Menge, die im Grafschafts-Geschwornenbuche steht, 
und hierbei an kein anderes Kriterium gebunden ist, als an seine 
subjective Personen-Kenntniss und Erfahrung. Er hebt diejenigen 
heraus und ernennt sie zu Geschwornen zu den nächsten Assi­
sen, welche er nach ihrer Intelligenz für die Fähigsten und 
nach ihrem Charakter und ihrer socialen Stellung für die Ta ug­
lichsten zu diesem wichtigen Richteramte erkennt. In England 
hat man also anerkannt und von jeher thatsächlich constatirt, 
dass Dicht Jeder, der überhaupt gesetzlich wählbar ist, um in 
die Geschwornen-:Listen aufgenommen zu werden, auch gleich 
tauglich sei, Geschwornen.Functionen mit Verstand und Umsicht 
auszuführen. 

Dem englischen Gesetze hat es, meines Wissens, i)l neue ster 
Zeit nur Eines, nämlich das Gesetz der freien Stadt Frankfurt, 
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(vom Jahre 1856) nachgemacht. Auch dort werden die Geschwor- . 
nen gewählt, aber auch nicht etwa vom Volke, sondern von 
einem Wahlkörper von 21 Personen, der aus je sieben der drei 
obersten Staatsgesetzgebungs- und Regierungskörper der freien 
Stadt Frankfurt zusammengesetzt ist. Es sind also auch hier wie 
in England, um es mit Einem Worte auszusprechen, von der 
R.egierung gewählte Organe; indem ja auch in England der 
Sherif ein, mit Ausnahme weniger Städte, in der Regel von der 
Krone ernannter und unabhängiger Mann der Grafschaft ist, aber 
wirklich nur ein Mann, der das vollste Vertrauen der Kr 0 n e hat. 
Zur wirklichen Ausübung der Geschwornen-Functionen nur die­
jenigen durch Wahl zu berufen, welche aus allen zu diesem 

... Ailltenurüberhallpt nichtabsolutuufähig·Erk1äl'tenals.die 
relativ Tüchtigsten oder doch als vollkommen tauglich 
erscheinen: das hat Sinn und Verstand! 

Allein dasjenige, was alle übrigen deutschen Strafprocess-Ord­
nun gen und Gesetzentwürfe - ich scheue mich nicht, das herbe Wort 
offen auszusprechen - gedankenlos dem französischen Jury-Ge­
setze nachschrieben, dass man nämlich die Ur-, Gemeinde-, und 
Bezirks-Listen zwar ursprünglich durch eine Art politischen Ostra­
cismus säubern, nämlich aus denselben durch Gemeindevertreter 
oder Regierungs-Beamte Diejenigen ausmerzen lässt, welche aus per­
sönlichen Rücksichten oder politischen Grün den nicht per80nae gratae 
sind, in letzter Linie aber aus dieser gesichteten Liste von acht­
undvierzig oder zweiundsiebzig oder sechsunddreissig Personen, 
je nach der Verschiedenheit der Gesetzgebungen, durch das 
Los Diejenigen bestimmen lässt, welche zu jeder einzelnen 
Schwurgerichts-Sitzung kommen, dass man also die Ausübung 
der Strafrechtspflege in letzter Linie dem Zu fa 11 e preis gibt, 
das dürfte w.Il>hrhaftig weniger Anspruch haben auf die Billigung 
selbst nur des schlichten Menschenverstandes. Es ist eine noto­
rische Thatsache, dass die zu jenen vorläufigen Sichtungen und 
Ausscheidungen berufenen Regierung's - Organe hierbei weniger 
den Grad der Tüchtigkeit der in der Geschwornen-Liste Stehen­
den, als vielmehr andere Rücksichten im Auge haben, und ebenso 
notorisch ist es, gleichwie dies auch in Oesterreich in den J ah­
ren 1850 und 1851 vielfach vorkam, dass die Laune des Zufalls, 
welchem eben durch die Verlosung der letzte Entscheid über­
lassen ist, nicht selten bittere Ironie ausspricht, indem das Wür­
felspiel der Urne endlich vierundzwanzig oder zwölf Namen auf 
die Geschwornenbank zuaammen bringt, von denen - zumal auf 
dem Lande - oft kaum einer oder zwei einen solchen Grad 
von Verständigkeit, Intelligenz und Bildung darbietet, dass man 
sein Schicksal als Angeklagter ohne Beunruhigung ihrer Entschei­
dung anvertrauen würde. 

Wenn man daher, sage ich, das Princip des Constitutiona-
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lismus in dieser Richtung consequent auf die Rechtspflege an­
wenden wollte, so müssten es Wahlen sein, aus welchen die 
Geschwornen hervorgehen. 

Folgerichtig mit diesen Grundsätzen des Constitutionalismus 
müsste man. nämlich a~ch hier durch Volkswahlen aus der grossen 
.ß~e~ge de:. 1m Allgememen. z.u~ Geschwornenamte nur überhaupt 
f~hlg erkla~ten Personen dIeJemgen ausheben, welche hierzu als 
dIe TauglIchsten und Tüchtigsten erscheinen. 

Man hat nun diesen Versuch wirklich gemacht· es wurde 
sogar in Oesterreich, durch die Press-Verordnung v~m 18. Mai 
1848, ebenso in Sachsen, Baden und im Canton Gen f mit dem 
Grundsatze der Wahl der Geschwornen durch das Volk 
versucht, aber alle diese Länder sind sehr bald davon zurück­
gekommen. In England hat man sich das freilich von vorneher­
e.in nie beifall.en lassen. Der Engländer ist zu nüchtern und prak­
tisch verständIg, um das tollkühne Unternehmen zu wagen die 
Auswahl oder Berufung zum Richteramte auf den Tummel~latz 
der politischen Leidenschaften zu stellen, d. h. durch tumul­
tuarische Volkswahlen ohne besondere wählerische Feststellung 
der persönlichen Qualificationen diejenigen zum Richteramte zu 
berufen,. welch~ ~ierbei oft sogar zufällig die Majorität erlangen. 

lVIem patrIotisches Herz erlaubt mir nicht, jenes Zerrbild 
einer Justizpflege - es ist dieses keine Uebertreibung - vor 
Ihnen aufzurollen, welches durch solche aus der Volkswahl her­
vorgehende Richter in einem Theile des österreichischen Kaiser­
staates vormärzlich und auch neuerlich wieder in den letzten 
jüngsten Tagen sich uns dargestellt. Die öffentlichen Blätter ha­
ben ~einahe Woche für Woche, namentlich die juridischen und 
gar;z ll1sbesonder~ unsere 0erichtshalle, der Belege genug mitge. 
therlt, ,:.elche z~lgen, wo~m ?s komme, wenn man das heilige, 
un~~rtellsche R~c~teramt 111 dIe Hände von Männern legt, welche 
polItIsche ParteIleIdenschaft zum Richteramte erkoren hat. Dieses 
Y! agniss ~at noch ganz im Ernste kein einziges der europäischen 
~chwurgenchts-Gesetze für längere Zeit auch nur versucht denn 
die kurzen Experimente, die in Baden und Sachsen und' selbst 
in Oesterreich gewagt wurden, haben sich nur zu schnell über­
lebt und die gänzliche Unbeholfenheit dargethan, ja die traurig­
sten Resultate geliefert. 

Wenn daher nach der Natur des Richteramtes hier die Wah. 
len durch das Volk, um die Wissendsten und Besten zu erhal­
ten, nicht ausführbar sind, so würde wohl, um diesen Zweck 
dennoch zu erreichen, nichts übrig bleiben, als die tauglichsten 
~esc~,,:"ornen ~~s der Reihe all.er zu diesem Amte nur überhaupt 
f~r fahlg Erklarten durch RegIerungs-Organe wählen oder rich­
t.lg~r ernennen zu lassen, wie wir dies in England und in der 
freIen Stadt Frankfurt ausgeführt sehen. - Freilich im schnei-
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den den Gegensatze zu demjenigen, was - wie wir schon er­
wähnt - wohl in den meisten deutschen Strafprocess-Ordnungen 
nach dem leuchtenden Prototype des französischen Gesetzes durch-
geführt ist. . 

Wir sehen daher auch, dass eine andere Gruppe derjenigen 
Hauptfraction, welche sich vorwiegend auf die politische Seite 
der Juryfrage wirft, diesen zuletzt angeführten sehr ernsten und 
nüchternen Erörterungen nicht gerne nachgeht, sondern vielmehr 
offen eingesteht: das kümmert uns wenig, ob die Consequenz des 
Constitutionalismus auf diese oder jene Detaileinrichtung des 
Schwurgerichtes hinweise; uns beschäftigt zunächst der politische 
Grundgedanke des Schwurgerichtes überhaupt, wornach nämlich 
die wichtigste Gew.alt .im .8taatsLehen ,..d,.di!LriQb terli Qh e 
Gewalt, vorherrschend durch Organe des V 01 k es, und nicht durch 
die Organe der Regierung ausgeübt werden möge. Uns ist es 
also - sagen die Partisane dieser Richtung - zunächst um die 
Existenz des Schwurgerichtes überhaupt, d. h. vor Allem darum 
zu thun, das s die Jury im Staate, sei es nun mit was immer 
für einer Specialeinrichtung oder selbst mit was immer für einer 
Competenz, und wären es selbst nur für die sogenannten gemeinen 
Verbrechen, als da Mord, Brandlegung, Raub, Diebstahl u. s. f., 
eingeführt werde. 

Die s e Classe von Vertheidigern der Jury gesteht es also 
ohne Umschweife ein, dass es ihr blos um Herstellung einer 
cl e mo k rat i s ch e n Zuthat oder sogar völligen Metamorphose 
der monarchischen Staatsform zu thun sei, unbekümmert darum, 
welche Rückwirkung dieselbe auf die Realisirung der Gerechtig­
keit im Staate habe. Mit dieser Partei kann nun begreiflich ein 
ernster Justizmann , dem es vor Allem um die Realisirung des 
Re c h te s im Staate zu thun ist, nicht weiter kämpfen. 

Politisch consequcnter und gerade auf ihr Ziel lossteuernd 
ist eine dritte Gruppe dieser Hauptfraction, diejenige nämlich, 
welche das Schwergewicht der Frage auf die pol i t i s c he n 
Verbrechen und Vergehen und auf die durch die 
P I' e s s e beg an g e 11 e n Ver b I' e c he nun d Ver geh e n wer­
fen. Bei dieser Kategorie von strafbaren Handlungen steht ge­
wissermassen - so raisonniren die Anhänger dieser Schattirung 
-- Macht gegenüber von Macht. Das Charakteristische dieser 
Delicte liege nämlich darin, dass sie gegen gewisse Institutionen 
des Staates oder gegen Organe der Obrigkeit, also jedenfalls 
gegen das Ansehen der Obrigkeit gerichtet seien, oder dass sie 
in der Form der Presse als Kritik des Staates auftreten. Hier 
nun müsse man eben, weil Macht gegenüber der Macht steht, 
nicht etwa die Eine dieser Mächte, nämlich die Regierung, zum 
Richter berufen, sonst würde sie ja als Partei und Richter zu­
gleich dastehen) sondern mall muss ein Drittes schaffen, welC4©§ 
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über diesen beiden Mächten steht und das Richteramt übt. Dieses 
Dritte sei nun eben das Schwurgericht. Es sei daher der eigent­
liche wesentliche Charakter des Schwurgerichts darin gelegen, 
dass man demselben nicht blos vorzugsweise, sondern ausschlies­
send alle politischen Verbrechen und Vergehen und alle Press­
delicte zur Competenz zuweise. 

Ich muss nun vorerst das Ehrliche und Offene anerkennen, 
welches in dieser das Kind wenigstens bei dem rechten Namen 
nennenden Schutzrede liegt, da sie nicht, wie so manche andere 
Vertheidigungen der Jury, unverstandenes oder unredliches Ver­
steckenspiel treiht. Allein die Anhänger dieser Argumentionsweise 
mögen mir die Bemerkung nicht ungütig deuten, dass mir das 
ganze Raisonnement auf einer Kette Von Sophismen zu beruhen 
scheint. Der erste Trugschluss liegt schon einmal in jener Prämisse, 
dass bei allen politischen Verbrechen das Volk als Ganzes ge­
genüber der Regierung stehe. Es sind vielmehr immer bl os ein­
zelne Mitglieder des Volkes, welche beschuldigt erscheinen, dass 
sie zunächst allerdings gegen das Ansehen der Obrigkeit und 
Regierung, allein in letzter Auflösung immer zugleich gegen den 
Festbestand der staatlichen und socialen Ordnung, sowie gegen 
die bestehenden Gesetze, also gegen dasjenige sich vergangen 
haben, was die gesetzgebende Gewalt, also im constitutioneUen 
Staate voraussetzlich nicht blos einseitig die Regierung, sondern 
auch die andern Gesetzgebungsfactoren , d. i. namentlich auch 
das Volk selbst durch seine Vertretung als Gesetz oder bindende 
Norm für Alle hingestellt haben. Wer nun behauptet, dass die 
Regierung da, wo sie eben dieses Gesetz, die Unverbrüchlichkeit 
und das Ansehen desselben, sowie die rechtliche und sociale 
Ordnung im Staate, und sei dieselbe auch zunächst in einem 
obrigkeitlichen Organe verletzt, vertritt, gleichsam in Gegnerschaft 
gegen das Volk als Partei auftrete, der wagt, sage ich, eine 
Behauptung, welche durch das Wesen des Staates Lügen gestraft 
wird. Gerade weil es erste, höchste und unabweislichste Pflicht 
jeder Regierung ist, die rechtliche und sociale Ordnung im Staate 
zu erhalten, muss sie auch alles dasjenige, nöthigenfalls selbst 
strafend zurückweisen, was sich ihr diesfalls auflehnend, wider­
strebend oder gar zerstörend entgegenstellt. 

Doch gesetzt auch, man fasse die Regierung in dieser Par­
teistellung auf und gestehe sogar zu, dass hier der Regierung 
als Macht das Volk als andere Macht gegenüber stehe, und dass 
man daher zum Richter über gegenseitige Angriffe dieser zwei 
Mächte eine dritte Macht berufen und schaffen müsse. Geschieht 
dies denn wirklich durch das obige Raisonnement. Was thun 
denn die Vertheidiger desselben? Sie setzen die eine Macht zu­
rück, die Regierung nämlich, und erheben die andere - das 
Volk, nie h t aber eine d r i t te Macht zum Richter. 
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Wollte man aber wirklich eine d l' i t te, von Regierung und 
vom Volke ver s chi e den e Macht zum Richter constituiren, so 
gelangt man zu dem - allem bisherigen constitutionellen Staats­
rechte fremden Satze, dass man in der constitutionellen Monarchie 
neben der gesetzgebenden und vollziehenden noch eine dritte, 
ne ben und gewissermassen übe I' beiden stehende richterliche 
Gewalt schaffen müsse. - Glaubt man nun wirklich, der Jury 
die sen Charakter geben zu sollen, und meint man etwa sogar 
wie; der, dadurch nur das Institut der brittischen Jury auf unsere 
Länder zu übertragen? Beschauen wir uns nur einmal die dies­
fällige Auffassung der Engländer! 

Niemandem in England fällt es bei, in der Jury den Aus­
f!.ussodexTrägerger so.uvel'iinen. V olk.t>.rnaclltgegenüber der. 
Regierungsmacht oder eine dritte Gewalt, die nnabhängig über 
V olk und Regierung steht, zu erkennen. Gott bewahre 1 Die eng­
lischen Geschwornen erklären sich selbst und sind auch in allen 
Gesetzen als Richter der Krone erklärt, sie urtheilen im Namen 
des Königs; sie sehen sich als Organe der Regierungsgewalt an, 
sie üben nur die richterliche Gewalt deE. Königs aus und Nie­
mandem fällt es bei, ein solches Drittes hineinzuschmuggeln in die 
verschiedenen Staatsgewalten, welches über der Regierung und über 
dem Volke, also auch über der gesetzgebenden Gewalt stehen soll. 

Doch betreten wir mit der in Rede stehenden politischen 
Argumentation das unmittelbar pr akt i s c he Gebiet! Glaubt 
man denn wirklich, dem allgemeinen Wohle und namentlich der 
Freiheit der Volksrechte und dem Institute der Jury selbst da­
durch einen so grossen Dienst zu thun und Vortheil zu bringen, 
dass man namentlich die sogenannten politischen Verbrechen und 
Vergehen und der Pressdelicte den Geschwornen zuweiset? 

Ich abstrahire einstweilen von allen Erfahrungen, obgleich 
uns solche aus alter und neuer Zeit reichlich vorliegen und be­
schränke mich vorerst auf eine schon aus der Natur der Sache 
hergeholte Betrachtung, wenn ich bemerke, dass gerade die Zu­
weisung der politischen Verbrechen und der Pressvergehen an 
die Geschwornengel'ichte die gefährlichste Klippe für die Schwur­
männer des Volkes, sowie für die Verbürgung der Dauer des 
Schwurgerichtes selbst ist. Denn wenn man die Schwurgerichte als 
vorzugsweise und gar exclusive competent für alle politischen Ver­
brechen und Vergehen, so wie für die Pressdelicte hinstellt, so hat 
man es so recht eigentlich zum Censoramte über die Massregeln 
und das ganze Gebahren der Regierung gestempelt und mitten 
in den politischen Parteikampf hineingeworfen. Man muthet näm­
lich dadurch offenliegend den Geschwornengerichten im Voraus 
die Function zu, nach Möglichkeit gegen die Regierung zu er­
kennen; man muthet ihnen zu, dass sie in allen Fällen, wo irgend­
wie das Gehorsams- llnd Unterwürfigkeitsverhältniss der. Staats-
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angehörigen zur Regierung oder Staatsgewalt in Frage kommt, 
vorweg den Angeklagten in Schutz zu nehmen, die Regierung 
aber im Hintergrunde stehen zu lassen haben. "Wie gefährlich 
aber gerade bei solchen Verbrechen die Stellung der sogenannten 
unabhängigen Männer des Volkes sei, möge uns ein einfacher 
Blick auf die rauhe Wirklichkeit zeigen. Glauben Sie denn 
wirklich, dass jene Männer, welche in den socialen Wechselbe­
ziehungen des alltäglichen Lebens mit den übrigen Mitbürgern 
stehen, gerade zu sol c h e n Processen ein unabhängiges U rtheil 
mitbringen werden, mitbringen können? 

Wegen gar keines Ausspruches so sehr, als gerade wegen 
eines Ausspruches bei politischen Strafprocessen haben die Richter 
und sofort auch die Geschwornen zu besorgen, von ihren übrigen 
Lebensgenossen verhöhnt, verachtet, verspottet, gekränkt und zu­
rückgesetzt zu werden, wenn ihr Ausspruch nicht der vox populi, 
der aura popularis willkommen ist. Bei keiner Kategorie von Straf­
processen so sehr, als gerade bei politischen, lauscht daher jeder 
einzelne Geschworne sorgfältigst nach demjenigen, was das Volk 
von ihm hören will, und streckt die Fühlhörner so sehr nach 
der öffentlichen Stimme des Volkes aus. 'Vas erwartet man von 
uns für ein Verdict, ist die Frage, welche nur zu gewöhnlich 
fast jeder Geschworne bei solchen Processen ängstlich an sich 
selbst stellt. - 'Ver in den Jahren 1849-1851 etwas aufmerk­
samer sich das Leben mit angesehen hat in Oesterreich und 
ebenso auch in anderen Ländern Europas, der wird Ihnen sagen 
können aus der täglichen Erfahrung, dass gerade bei politischen 
Strafprocessen, zumal wenn die Verhandlung mehrere Tage hin­
durch dauerte, sich auch das grosse Publicum vielfach mit dem 
zu erwartenden Urtheile beschäftigte und sich hierüber mit den 
Geschwornen selbst während des Mittag- und Abendessens in 
Gast- und Caffeehäusern vielfach in Erörterungen einliess. Da 
werden denn doch nun bei den letzteren naturgemäss gerade 
jene, von mir schon in einem früheren Vortrage (S. 143 und 144) 
hervorgehobenen Motive auf ihre Meinung bestimmend einwirken, 
die dem Richter gänzlich fremd bleiben sollen. - Eitelkeit näm­
lieh, Popularitäts- Hascherei, Demonstrationssucht , Streben nach 
Ostentation, hier und da selbst das Gelüste, in Opposition gegen 
die Regierung zu erscheinen, weil man damit als freimüthig gilt, 
dann aber auch ernste materielle Besorgnisse, Besorgnisse näm­
lich, in der Gesellschaft Nachtheil zu erleiden für ein Verdict, 
welches nicht der öffentlichen Meinung entspricht, werden nur 
zu leicht auf den Mann des Volkes einwirken. Oder glauben Sie 
denn, dass etwa ein Kaufmann, ein Gastwirth, ein C affe ewirth, 
ein Arzt, ein Advocat, ein Notar, ein Landwirth oder Gewerbs­
mann was immer für einer Kategorie nicht auch der Interessen 
genug bat, die ihm gestört werden, wenn er eS mit diesem oder 
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jenem seiner Lebensgenossen verdirbt, wenn er mitwirkt bei einem 
Verdict, welches seinen Kunden, Waarenabnehmern, Clienten oder 
übrigen Lebensgenossen unwillkommen ist? Hat er nicht mannig­
fache Nachtheile, sociale Kränkungen zu besorgen, wenn er da­
durch, dass er in einem politischen Strafprocesse oder einem 
Pressprocesse ein Schuldig fällt, nach der herrschenden Tages­
meinung den Anschein auf sich wirft, dass er sich dadurch nm 
als ein serviles \71[ erkzeug der Regierung manifestirt habe? -
So lehren es uns auch die Erfahrungen aus den Jahren 1849-
1853; so die Erfahrungen, .welche fast alle deutschen Regie­
rungen nach und nach nöthlgten, gerade die s e Processe den 
Geschwornen zu entziehen oder sie veranlassten zu einem noch 
tl'aul'igeren ,schüll frühervonillu'_ b_esprochenen __ A11skunftsrnittel 
zu greifen, nämlich die Gerichtsbarkeit der ordentlichen Gerichte 
aufzuheben, um sofort durch die Einsetzung von ausserordent­
lichen Gerichtshöfen einen anderen Schlussstein in dem grossen 
Gebäude des constitutionellen Staates zu zerstören, der mir wichtiger 
dünkt, als das Schwurgericht, nämlich den Grundsatz: "Niemand 
soll seinem gesetzlichen, ordentlichen Richter entzogen werden." 

Dieses Letztere also wird die Folge sein, wenn man die Schwm­
gerichte gerade mit der Gerichtsbarkeit über solche Delicte betraut, 
wo sie die Feuerprobe auszuhalten so wenig innere Garantie 
bieten. - Diese Gefahren fallen bei einem unabhängigen, würdig 
gestellten, ständigen Gerichtshofe weg, vorausgesetzt also, dass 
die Richter des Staates so gestellt seien, wie ich neulich aus­
einandergesetzt habe. Auf sol c h e Richter als Mitglieder eines 
ständigen Gerichtshofes werden die angedeuteten unlauteren Mo­
tive, sowie Drohungen mit der Verhöhnung des Volkes u. dgl. 
schon nach der Natur ihrer Stellung niemals oder doch nur selten 
und geringen Eindruck machen. Sie sind eben durch ihre Stellung 
davor geschützt. Ein Mann, der nämlich eine sowohl der Regie­
rung, als allen seinen Mitbürgern gegenüber gesicherte Staats­
Anstellung und zureichende Bezüge hat, kann mit voller Ruhe 
allen derlei Verdächtigungen, Verfolgungen oder Schmähungen, 
die ihn ob dieses oder jenes Richterspruches von Oben oder von 
Unten treffen könnten, die Selbsttröstung entgegenhalten: "All 
das tangirt mich nicht, alterirt weder meine materielle, noch 
meine sociale Stellung, hat weder auf meine Vorrückung oder 
Beförderung, noch auf Erhöhung oder Schmälerung meines der­
maligen Einkommens irgend einen Einfluss - insbesondere habe 
ich von denjenigen Stimmführern des Volkes oder der herrschen­
den öffentlichen Meinung, welche meinen Richterspruch loben oder 
tadeln, weder V ortheil , noch Nachtheil zu erwarten. Ich lebe 
nicht einmal in den Kreisen dieser Classe von Staatsangehörigen, 
habe also auch, eben weil ich nicht wie die Geschwornen nach 
beendigteIl ricllterlichen Functionen in ihre Mitte zurückzukehren 
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habe, speciell für einen ihnen etwa missfälligen Richterspruch bei 
politischen Verbrechen oder Pressvergehen, auf keine Weise eine 
Missachtung in diesen Kreisen, oder gar eine Ausscheidung aus 
denselben u. dgl. zu scheuen." -

Kann es uns da noch 'V under nehmen, dass in neuester 
Zeit gerade diese Spitze der politischen Seite der Jury-Frage, 
nämlich die vorzugsweise oder gar exclusive Competenz der Ge­
schwornengerichte zur Aburtheilung der politischen Verbrechen 
und der Pressvergehen - aus den beiden entgegengesetzten 
Lagern bekämpft wird, nämlich einerseits von den Gegnern des 
Schwurgerichtes, andererseits aber selbst von vielen warmen, 
jedoch besonnenen Fürsprechern desselben hart angegriffen wird? 
- Von Jenen, weil sie die Competenz der Schwurgerichte gerade 
rücksichtlich di esel' Kategorien von strafbaren Handlungen so­
wohl aus dem Standpunkte der Justiz, gleichwie politisch als die 
relativ bedenklichste und eminent gefährlichste Seite derselben 
erkennen; von diesen aber, weil sie in der Zuweisung gerade 
dieser Gattung von strafbaren Handlungen an die Competenz 
der Schwurgerichte die grösste Gefahr für die Fortdauer der 
eigenen Existenz derselben finden. 

Die Verhandlungen des zweiten deutschen Juristentages (zu 
Dresden im Jahre 1861) geben uns diesfalls eine sehr lehr­
reiche Aufklärung. - Ich werde auf dieselben später noch ein­
mal in anderer Beziehung zurückkommen. Für heute zur Con­
statirung meiner eben erwähnten Behauptung nur Folgendes: 
Obgleich auf dieser Versammlung der Männer deutscher Rechts­
wissenschaft die überragende Mehrzahl zu den Anhängern des 
Schwurgerichtes zählte und ihre Vorliebe für dasselbe auch durch 
Beschlüsse über den ersten und zweiten Punkt der Frage be­
kundet hatte, wurde dennoch - merkwürdig genug - der 
dritte Antragspunkt der Abtheilung, der dahin lautete: "Bei Ver­
gehen, welche politischer Natur sind oder durch die Presse be­
gangen werden, ist wegen dieser Natur, beziehungsweise wegen 
des gewählten Mittels, die Entscheidung der Thatfrage durch 
Geschworne mehr geeignet als eine Aburtheilung durch Richter­
Collegien?" - von der Plenarversammlung abgelehnt! Also die 
eigenen Fürsprecher der Jury dementiren die vorzugsweise oder 
relativ im Vergleiche mit ständigen Beamten-Richter-Collegien 
höhere Eignung der Schwurgerichte zur Aburtheilung der poli­
tischen Verbrechen und der Press vergehen ! Ist dies nicht ein 
marquantes Zeichen der Zeit und des Selbstgefühls der Verthei­
diger der Jury, von der inneren Schwäche gerade .des politischen 
Kernpunktes ihrer Lieblings-Institution? 

Was aber schlagen denn diese - anscheinend besonnenen 
- Schirmfreunde der Jury, indem sie die Competenz der Schwur­
~erichte x.a.r' ;~OX'1'V für politische Verbrechen Lmd rressvergeheQ 
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desavouiren, für ein Heilmittel in Ansehung der Competenz vor. 
"Gleiches Recht für Alle, d. h. dasselbe Recht für alle Personen 
und alle Arten von strafbaren Handlungen« ist der Ausgangs­
und Ziel punkt ihrer dies fälligen Vorschläge. Der natürlic~e 
Standpunkt wäre hiernach allerdings - so hören und lesen ~n' 
diese angeblich nüchterne Gruppe der JUl'y:Advokaten ;velter 
raisonniren - das brittische System, nämlIch alle stratbaren 
Handlungen durch Geschworne aburtheilen zu lassen. Das aber 
sei praktisch unausführbar. Es wäre schon wegen der über­
schwänglichen Belastung des Volkes nicht möglich u~d würd: 
das Geschwornengericht discreditiren. Man muss daher eme ScheI­
dung vornehmen.W i e aber ist dieselbe vorzunehmen? 

In Gemäsßheit dBsGrundsatzcs:~ "Gleiches Recht für AUe" 
antwortet man gewöhnlich, daher nach dem Strafausmas~e od~r 
nach der Qualität der Strafe, z. B.: Alle schweren Straffälle, dIe 
mit einer gewissen Qualität von Strafe, etwa einer entehren~en 
oder mit einem gewissen höheren Strafausmasse verpönt smd, 
o'ehören vor die Geschwornen, alle übrigen strafbaren Handlun­
~en werden den ständigen Beamten-Gerichtshöf?n zugewiesen. 

Auf diesem Wege wird man - so äussern sICh selbst höchst­
stehende Autoritäten - der Strömung der öffentlichen Meinung 
nachgeben und sie befriedigen. . . .. 

Doch die Hoffnung, das Schwurgencht bel uns mlt dIeser 
Escamotage, nämlich mit der dadurch indirecte geschehenen Aus­
scheidung des grösseren Theiles aller politischen Verbrechen und 
fast aller Pressvergehen aus ihrer Competenz, bei uns einführen 
zu können ist nach meinem geringen persönlichen Dafürhalten 
ein fromm~r Wunsch, eine ideologische Träumerei, wie sie wohl­
meinende Doctrinäre haben mögen, wie sie aber gewiss einem 
erfabrenen Staatsmanne, einem nüchternen Praktiker, der sich 
das Leben in seiner rauhen Wirklichkeit beschaut, nicht beifal­
len kann. - Ja, wahrhaftig: "Wir tasten ewig an 'Problemen!" 

"Nichts balb zu thun, ist edler Geister Art" entgegnen vor­
erst alle sich ihres Zieles klarbewussten pol i t i s ch en Fürspre­
cher der Schwurgerichte. Darin liegt ja gerade das 'V es en der 
Jury, dass wir dort, wo die Regierung als Partei betheiligt ist, 
Männer des Volkes richten lassen wonen. 

Um Mörder, Räuber, Brandstifter, Diebe u. dgl. gemeine 
Verbrecher vor das Geschwornengericht zu bringen, darum ist 
es uns nicht zu thun. Bei die sen Verbrechen - dies gestehen 
wir ja selbst zu - hat gewiss die Regierung ein gleich grosses In­
tel'esse, den Schnldigen zu finden und sicher zur Strafe zu zie­
hen, wie das Volk selbst; anders aber ist es bei den politischen 
Verbrechen und Pressvergehen ! 

Soll denn wirklich den Befürwortern dieser haI ben :M:ass­
regel die naheliegende Wahrnehmung eI\tgehen, dass sie durch 
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dieses Schwächlings-Project mit sich selbst in einem auffallen­
den Widerspruche stehen? Denn gibt eine Regierung Schwur­
gerichte nur übe r hau pt zu, so hat sie den Gedanken als richtig 
anerkannt, dass nach der Meinung und im Sinne des 
Volkes die Rechtsprechung in Straffällen im grossen Ganzen 
richtiger oder correcter durch Schwurmänner des Volkes, als durch 
rechtsgelehrte Beamten-Richter getroffen werde. Gibt sie aber diesen 
Gedanken zu, so muss sie in unabweis barer Folgerich tig­
k ei t auch zugestehen, dass Geschworne relativ überwiegend für 
Pressvergehen, für politische Delicte und Injurienpro­
ces s e qualificirt sind, da die Strafbarkeit der ersteren doch vor 
Allem von dem Eindrucke abhängt, den eine Druckschrift auf das 
Volk im Ganzen gemacht hat oder doch zu machen geeignet 
wäre; - bei den zweiten der Moment der Strafbarkeit in der 
Gefahr für den Staat, also für die Gesammtheit der Gesell­
sc ha ft liegt; - und bei Injurien es sich darum handelt, ob der 
Beleidigte durch die Injurie wirklich eine Schmälerung seiner 
Ehre in den Augen seiner Mitbürger erlitten habe oder 
doch erleiden könnte: über alle die s e Momente aber die Ge­
schwornen als angebliche Stimmfübrer des Volkes gewiss ",eH' 

iaoX~v ein massgebendes Urtheil abzugeben berufen sein werden. 
Glaubt man denn ferner wirklich - erwidern die wahren 

und energischen Befürworter der Jury auf jene Halbheiis-Ver­
suche mit Recht - dass die Jetztzeit noch weiter zurückbleiben 
wird hinter demjenigen, was in den Jahren 1848, 1849 und 1850 
gefordert wurde und von allen deutschen Gesetzgebungen aner­
kannt ward? - Wenn die Strafprocess-Ordnung vom 17. Jän­
ner 1850 alle nur immer einen politischen Charakter an sich 
tragenden Verbrechen, selbst wenn sie mit einem noch so ge­
ringen Strafsatz verpönt waren, sowie alle durch die Presse be· 
gangenen Vergehen wirklich den Schwurgerichten zuwies; wenn 
sie allerdings speciell keine anderen politischen Vergehen dahin 
wies, so erklärt sich dies einfach daraus, dass es damals ausseI' 
den Pressvergehen keine politischen Vergehen gab, indem die 
§§ 300 bis 310 des Strafgesetzes vom 27. Mai 1852 damals 
nicht existirten: wenn also die Strafprocess-Ordnung Oesterreichs 
vom Jahre 1850 und mit ihr alle Strafprocess-Ordnungen jener 
Zeit, gerade die politischen Verbrechen und Pressvergehen prae­
emtnenter den Schwurgerichten zugewiesen haben, so möge man 
sich nicht mit der Sysyphus-Arbeit eines solchen Experimentes 
abmühen, und dem Wahne hingeben, dass heut zu Tage Dieje­
nigen, welche das Schwurgericht ernstlich und in seiner poli­
tischen Bedeutung wollen, sich mit der angedeuteten Escamotage 
und Abschlagszahlung begnügen werden! -

Wir sehen denn auch, dass auf jenen Landtagen Oester­
reichs, wo die Frage bisher zur Abstimmung kam, mit einer an 
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Einhelligkeit grenzenden Majorität allenthalben die Einführung 
von Schwurgerichten nicht blos für alle schweren Straffälle, son­
dern mit Entschiedenheit namentlich auch für alle sogenannten 
politischen Verbrechen, Vergehen und sogar Uebertretungen, so 
wie für alle durch die Presse begangenen strafbaren Handlun­
gen begehrt worden ist. Das sei ja - so äusserten sich fast 
übereinstimmend auf allen Landtagen die Stimmführer des An­
trages - der Kern der Sache; man wird ja nicht mit Neben­
dingen sich begnügen. 

In dieses Labyrinth oder, richtiger, in diese Sackgasse ver­
rennen sich jene ehrlichen Staatsmänner, welche - grund­
sätzlich theils den Anhängern, theils selbst den Gegnern des 
Schwurgerichtes·· überhau:ptangehQrend~·= ··einel'seits·esbedenk­
lieh, ja selbst gefährlich fänden, demselben eine Competenz auch 
über die politischen Verbrechen und über die Pressvergehen zu­
zuweisen, andererseits aber dennoch der nun einmal herrschen­
den Strömung nach Einführung der Schwurgerichte überhaupt 
nachgeben wollen! Ihr irrt Euch, hohe Herren! und seid mit die­
sem sogenannten Vermittlungsversuche oder Compromisse in einer 
seltsamen Illusion befangen. Mit die 8 e m Zwitter-Institute werdet 
Ihr hüben und drüben statt Zustimmung nur - Hohn ernten 1 
Atd-aut! Entweder gebet das Schwurgericht 80, wie es von der 
herrschenden öffentlichen Meinung verlangt wird, d. h. ga n z und 
mit seinem pol i t i sc h e n K ern e, also namentlich für politische 
Verbrechen und Pressvergehen; oder habet den Muth, offen Euch 
der Zeitströmung entgegen auszusprechen und zu erklären, dass 
Ihr das Schwurgericht, weil es nach den insbesondere aus den 
Jahren 1848-1853 vorliegenden Erfahrungen gerade in Betreff 
der politischen Verbrechen und der Pressvergehen zu gefährlich 
sei, rücksichtlich der gemeinen Verbrechen exclusive aber kaum 
von irgend Jemanden gewollt wird, lieber gar nicht geben wollet! 

Dabei setze ich voraus, dass von allen denjenigen, welche 
bei der endlichen Entscheidung dieser Frage praktisch mitzuwir­
ken berufen sind, ehrlich vorgegangen, dass also von beiden 
Seiten, im Lager der Freunde und der Gegner des Schwurge­
richtes, von Seite der Regierungsanhänger gleichwie der Oppo­
sition, l' e d li c h nnd mit ehrenhaften Waffen gekämpft werde. 
Denn wenn es wahr sein sollte, dass im Lager der Einen wie der 
Andern sich auch un l' e d li c he Kämpfer befinden, die ein falsches 
Spiel treiben, die Einen, indem sie die erwähnte Escamotage als 
solche erkennen und absichtlich wählen, um auf solche Weise mittel­
bar das Schwurgericht gänzlich zu hintertreiben, aber dennoch den 
Schein zu retten, als ob sie der Forderung der öffentlichen Meinung 
nach Einführung des Schwurgerichtes gerecht werden wollten; - die 
Anderen aber, indem sie unter dem Heiligenscheine der Connivenz 
für die Wünsche und Bedenken der Regierung,. sich mit der Jury 
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blos für die gemeinen Verbrechen begnügen, damit aber die ver­
steckte Tendenz verbinden: "Gebt uns nur einmal die Jury im 
Grundsatze! Wir nehmen sie selbst mit exclusiver Competenz 
für gemeine Verbrechen als vorläufige Abschlagszahlung 
an. Hat sie nur einmal überhaupt Wurzel gefasst, sie wird sich 
dann schon aus sich selbst weiter entwickeln, immer grösser und 
mächtiger werden, um der Regieruug endlich auch die Competenz 
über die politischen Verbrechen und über die Pressvergehen abzu­
pressen" u. s. f. Wenn es wahr sein sollte, dass von Männern, welche 
die höchsten Aufgaben des Staates und der Gesellschaft zu be­
treuen haben, von Männern, welche die Prätension haben, als 
Staatsmänner zu gelten, hüben und drüben, intra mU?"os et extra, 
mit die.sen.heiligen Zwecken und mit der Gerechtigkeit so fre­
velnd Spiel unter der Decke getrieben werde: dann - müsste 
freilich jede ernste Stimme der Wissenschaft verstummen! - Ge­
gen solch' würde- und gewissenloses Thun und Treiben hat auch 
die Vernunft keine Waffen: mit solchen Gegnern zu kämpfen, 
oder mit solchen Kämpfern unter den eigenen Meinungs-Genossen 
zusammenzugehen, hält jeder .ehrliche Mann für unehrenhaft. Die sen 
soll daher auch nicht ein einziges Wort meiner· Vorträge gelten! 

Diess möge genügen zur vollen und allseitigen Würdigung 
der eigentlichen pol i ti s ehe n Z i e 1- und Tl' a g w e i te der 
Jury. Ich schreite zur Beleuchtung IH. jener allgemeinen Zweck­
m äs si g keits- oder Nützlichkeitsgründe , welche namentlich in 
Oe s te 1'1' eie h, nicht blos in verschiedenen Druckwerken, sondern 
auch auf mehreren unserer Landtage mit grossem Nachdruck 
für das Schwurgericht in's Feld geführt werden. Von dieser 
Seite wird behauptet, dass die Jury schon durch ihre blosse 
Existenz allgemeine legislatorische oder praktische Vortheile für 
die Strafrechtspßege herbeiführen werde. Dadurch nämlich wer­
den - so schreibt und spricht man häufig - jene vielen Män­
gel und Gebrechen beseitigt werden, welche auf dem Strafpro­
cesse überhaupt, namentlich in Oesterreich, derzeit noch haften. 
Es wird nämlich 

1. in Folge der Einführung der Schwurgerichte eine bedeu­
tende Beschleunigung des gesammten Strafverfah­
r e n s rücksichtlich der ihnen zugewiesenen Delicte eintreten, und 
es werden namentlich jene monatelangen, und regelmässig mit 
Untersuchungshaft verbundenen Untersuchungen, sowie jene Ver­
schleppungen der Untersuchung, sowie des ganzen Strafprocesses 
beseitiget werden, welche mit dem Zwecke, den man dabei an­
strebt, in gar keinem Verhältnisse stehen, den Betheiligten unnö­
thige Qualen, daher schweres Unrecht zufügen, und dem Staate 
ebenso enorme als ungerechtfertigte Kosten verursachen. Dies 
Alles werde nämlich bei dem Bestande von Schwurgerichten un­
möglich sein, denn die Untersuchungsgerichte werden gar weislich 
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alle diese Verschleppungen zu vermeiden bestrebt sein, wenn sie 
wissen, dass die Fälle vor das Schwurgericht kommen. 

Ich gestehe offen, dass ich vorerst den logischen Zusam­
menhang des Vordersatzes mit der Schlussfolgerung nicht zu 
durchdringen vermag; denn ich kann nicht einsehen, wie die 
Scheu vor dem Schwurgerichte den Untersuchungsrichter veran­
lassen soll, einen andern Untersuchungsprocess zu führen, als 
bisher, indem doch dem Geschwornengerichte als solchem nach 
keinem Gesetze der Welt eine Kritik über die Gestion des 
Untersuchungsgerichtes, ein Befugniss, dasselbe zur Verantwortung 
zu ziehen, oder eine Disciplinargewalt zusteht. Allein die in der 
obigen Schutzrede für das Geschwornengericht enthaltene Be­
merkung, dassdm.'chdieselbendieStrafprocesse~berhaupt1 ~nd 
namentlich der Untersuchungsprocess abgekürzt werden, 1st eme 
rein thatsächliche Behauptung; auf diese lässt sich nur mit That­
sachen antworten. 

Ich will nun mich nicht erst berufen auf die lange Dauer 
der Schwurgerichtsprocesse in andern Ländern, wornach z. B. in 
Preussen nach der Schwurgerichtsstatistik von 10 Jahren jährlich 
ungefähr 6% aller vor ein Schwurgericht kommenden Straffälle 
wieder vertagt und dadurch um ein ganzes Quartal unnöthig 
verzögert werden, was bei den gewöhnlichen Gerichten nicht 
vorkommt I - sondern speciell bei unserem engeren Vaterlande 
Oesterreich stehen bleiben. 

Es wird nämlich ganz vorzugsweise unserem nach der Straf­
processordnung vom Jahre 1853 Platz greifenden Strafverfahren 
im Vergleiche mit der Strafprocessordnung vom Jahre 1850 der 
Vorwurf der thatsächlichen viel längeren Verschleppung gemacht. 
Thatsachen aber können, wie schon erwähnt, nur wieder mit 
Thatsachen, mit Ziffern beleuchtet werden. 

Wohlan, ich nehme die Herausforderung an, die harten V 01'­

würfe zu beleuchten, welche diesfalls seit mehreren Jahren in 
Zeitschriften, in gedruckten Eingaben und in öffentlichen Reden 
- unserer St.-P.-O. vom Jahre 1853 gemacht wurden und selbst 
von Volksabgeordneten in unserem Reichsrathe und in unseren 
Landtagen immer wiederholt werden, und stelle ihnen einfach 
folgende Ziffern entgegen. 

Leider können wir die in Rede stehende Einflussnahme der 
Schwurgerichte in Oesterreich nur von einem ein z i gen Jahre 
beleuchten. Es war dies das Jahr 1851, weil sie bekanntlich erst 
in den letzteren Monaten des Jahres 1850 in Thätigkeit getreten 
waren, und mit Anfang des Jahres 1852 ausser Wirksamkeit 
gesetzt wurden. 

Wir können uns daher auch hinsichtlich der vor Schwur­
gerichten verhandelten Straffälle nur auf die Statistik vom Jahre 
1851 berufen. In den damals vorgeschriebenen statistischen 
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Tabellen war überdiess leider keine besondere Rubrik für die Dauer 
des ganzen Strafprocesses vorgeschrieben. Allein eine andere 
Rubrik derselben ist geeignet, uns eine sichere Fährte zur Er­
forschung wenigstens des Mi ni m ums der Dauer der damaligen 
Untersuchungsprocesse zu geben. Es war nämlich eine Rubrik 
vorgeschrieben für die D aue r der U n t e r s u c h u n g s ha f t. 

Es kann nun gewiss kein der damals geltenden Strafprocess­
ordnung ungebürlich präjudicirliches Resultat zum Vorschein 
kommen, wenn man annimmt, dass der Strafprocess von damals 
mindestens so lange gedauert haben muss, als die Untersuchungs­
haft. Ich lege nämlich dadurch nur einen solchen Massstab zu 
Grunde, welcher in Beziehung auf die Gesammtdauer des ganzen 
Strafprocesses von damals gewiss in vielen Fällen ein die 'V-irk~ 
lichkeit weit überreichendes g ü n s t i ge s Resultat darbieten wird, 
weil doch sehr häufig die Dauer des ganzen Strafprocesses eine 
kürzere ist, als die Untersuchungshaft, indem nicht blos die Un­
tersuchungshaft oft erst in einem späterem Stadium als schon 
beim Beginn des Strafprocesses überhaupt eintritt, sondern auch 
nicht selten vor dem wirklichen Schlusse des ganzen Strafpro­
cesses, ja selbst schon vor dem Beginne der Hauptverhandlung 
wieder aufgehört hat. Doch selbst auf Grundlage dieses unvoll· 
ständigen, der St.-P.-O. vom Jahre 1850 zu Gunsten kommenden 
Vergleichungsmassstabes stellen sich folgende Ergebnisse heraus: 
Von denjenigen Angeschuldigten, welche wegen eines Verbre­
chens nach der Strafprocessordnung vom Jahre 1850 im Laufe 
des Jahres 1851 untersucht worden sind und in Untersuchungs­
haft waren, sind von 100 Verhafteten 46 nicht länger als 3 Mo­
nate, 31 nicht länger als 6 Monate, 21 zwischen 6 Monaten und 
einem Jahr in Untersuchungshaft gestanden. 

Rücksichtlich derjenigen Strafprocesse nun, die nach der 
Strafprocessordnung vom Jahre 1853 durchgeführt wurden, haben 
wir Daten über beide hierbei in Frage kommende Momente, näm­
lich sowohl über die Dauer des ganzen Btrafprocesses überhaupt, 
als auch speciell über die Dauer der Untersuchungshaft. Ganz 
zuverlässig sind diese Daten für die ganze Monarchie erst vom 
Jahre 1858 angefangen, weil erst die mit einem Erlass des 
Justizministeriums vom 19. December 1857 vorgeschriebenen 
statistischen Tabellen diesfalls vollständigen Aufschluss geben. 
Leider schliesst sich diese eingehendere Strafjustizstatistik in 
Betreff der ganzen Monarchie zugleich mit diesem Anfangsjahr 
1858 wieder ab, weil von dem Justizministerium seither keine 
solchen statistischen Tabellen mehr veröffentlicht werden. Dage­
gen erfreuen wir uns in Betreff des Wiener Landesgerichtes 
durch die überaus sorgfältigen Zusammenstellungen des Herrn 
Vicepräsidenten Sc h w ar z einer solchen erschöpfenden statisti-

13 
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sehen Uebersicht von vier Jahren, nämlich für den dyclus von!. 
Jahre 1858 bis einschliessig ] 861. 

. Lesen wir nun in diesen Ziffern! . 
Aus der Straf-Justiz-Statistik für das gesam:mte K~lser­

reich - in welcher damals eingeschlossen waren dIe .ungans~hen 
Länder also das eigentliche Königreich Ungarn, d16. serbIsche 
W ojwodschaft, Kroatien, Slavonien und Si~.benbür~en, m welchen 
Ländern aus hier nicht zu erörternden Grunden dIe Strafproces~e 
durchaus nicht mit jener Beschleunigung,. Umsicht. und Ener~16 
durchgeführt wurden, wie diess in den meIsten üb~lgen Kronla_n­
dern der Fall war - entnehmen wir nun, dass. 1m Jahre 1808 
57 pCt. aller Strafprocesse nicht lä~ger als dreI Mo~ate da~er­
ten,währeild nach den vorausgeschIckten Angaben mG-emass­
heit der Strafprocess-Ordnung vom Jahr.e 1850 nur 46 Pqt. ~ller 
Untersuchungen in drei Monaten beer:dlgt waren, oder riChtIger 
bei blos 46 pCt. wenigstens präsumtIve der ganze Str~fprocess 
nicht länger dauerte weil bei so vielen Percenten mmdestens 
die Untersuchungshaft nicht länger als drei Monate dauerte. 
Gleich auffallend und zwar wieder zu Gunsten der Straf­
pr 0 cess-Ord nung vom J ah~e 1853 ergibt sich der Ausschlag 
rücksichtlich der länger als dreI Monate dauernden Untersuchun,­
gen, indem nach dem früher Gesagten von den nach der .Straf­
Process-Ordnung vom Jahre 1850 Untersuchten 31 pCt. ZWIschen 
drei bis sechs Monaten und 21 pCt. zwischen sechs Monaten und 
einem Jahre in Untersuchungshaft waren, also ~ir:destens auch 
eben so lange Zeit der Strafprocess überhaupt mit Ihnen dauerte, 
während von den nach der Straf-Process-Ordnun~ vom Jahr.e 
1853 durchgeführten Strafrrocessen . di~se Daten SiCh blos m~t 
19 pCt. für die Dauer ZWIschen dreI bIS sechs ~onaten und mIt 
12 pCt. für jene zwischen sechs Monaten und eIDem Jahre, und 
zwar hier zweifellos gewiss in Betreff der Dauer des gesammten 
Strafprocesses darstellen. 

Noch frappanter und zwar immer wieder zuG uns t e n 
der St.-P.-O. vom' Jahre 1853, stellt sich dieses Wechsel­
verhältniss heraus, wenn man die Dauer der Strafprocesse od~r 
eigentlich was nicht oft genug wiederholt werden kann, d16 
Dauer de; Untersuchungshaft nach der St.-P.-O. vom Jahre ~8bO 
mit jener von 1853 rücksichtlich sol c her Kro.nländer v~r~leiCht, 
in welchen - sei es nun in Folge der Energle der Prasldenten 
der einzelnen Gerichtshöfe oder des Oberlandesgerichtes, oder 
der quantitativ und qualitativ besseren Besetzung der ein~elnen 
Gerichtshöfe und Untersuchungsgerichte, oder aus was Immer 
für anderen, vielleicht selbst zufälligen Ursachen. - die Straf­
justiz im Jahre 1858 sich einer beso~ders schleunIgen und de~­
noch höchst umsichtigen und sorgfältigen Pflege erfreute. Dahm 
gehören vor Allen die lombardisch-venetianischen Gerichte, dann 
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auch die unter dem Österr. Oberlandesgerichte -Von Wie n ste­
henden Gerichte. An der Spitze Aller aber muss - um der 
Wahrheit und Gerechtigkeit ihre Steuer zu geben - auch heute 
noch Mai 1 31 n d genannt werden, gleichwie mir überhaupt im 
Vorbeigehen die Bemerkung erlaubt sein wolle, dass nach den 
von mir in den Jahren 1848-1859 in meiner amtlichen Wirk­
samkeit gemachten Erfahrungen die Justizpflege in der Lom bar­
dei, so lange sie unter Oesterreich stand, eine musterhafte war, 
und dass mir die k. k. lombardischen Justizräthe in ihrer rich­
terlichen Wirksamkeit immer als Prototype von Justizmärmern 
erschienen sind. 

Im Oberlandesgerichtssprengel von Mailand sind nun im 
Jahre 1858 mehr als 85 pCt. aller Strafprocesse innerhalb drei 
Monaten vollendet worden und davon 45 pCt. sogar innerhalb 
eines einzigen Monates, zu welchen Ziffern die schon mehrerwähn­
ten blos 46 pCt. der nach der St.-P.-O. vom Jahre 1850 inner­
halb dreier Monate durchgeführten Untersuchungen oder, richti­
ger, nicht über diese Dauer hinaus fortgesetzten Untersuchungs­
hafte in einem um so auffallenderen Missverhältnisse stehen, als 
überdiess gar kein Datum vorliegt, dass Criminal-Processe nach 
der St.-P.-O. vom Jahre 1850, was doch für die Lombar­
dei aus dem Jahre 1858 nach der St.-P.-O. von 1853 bei drei­
undvierzig Percenten (I) der Fall war, nur überhaupt je­
mals innerhalb eines einzigen Monates zum Abschlusse gekom­
men wären. 

Wenig bleiben hinter diesem hervorragend günstigen Ge­
sammtergebnisse der lombardischen Justizbehörden jene des 
Oberlandesgerichtssprengels von Wien zurück, indem auch in 
diesem im Jahre 1858 im Ganzen 78 pOt. aller Strafprocesse 
innerhalb drei Monaten und hiervon nicht weniger als 35 pCt. 
sogar innerhalb eines einzigen Monates vollständig durchgeführt 
worden sind. 

Doch gehen wir über auf die Resultate von vier Jahren 
bei dem Strafgerichte von Wie n, wie sie aus den vom Herrn 
Vice-Präsidenten Schwarz herausgegebenen statistischen Tabellen 
erhellen. - Hier glaube ich wohl eine Bemerkung vorausschicken 
zu müssen, dass man billiger Weise kein Aufhebens darüber ma­
chen könnte, wenn bei einem so ausgedehnten Gerichtshofe, wie 
es das wohl in der ganzen Monarchie meistbeschäftigte Strafge­
richt von Wien ist, einzelne Untersuchungen relativ längere Zeit 
dauern, weil hier ein Verstoss oder eine Verschleppung in Ein­
zelnheiten bei der Unmasse von Geschäften, selbst von dem um­
sichtigsten Präsidenten nicht so schnell entdeckt und beseitigt wer­
den kann. - Dennoch aber sind bei diesem Strafgerichte im Jahre 
1858 nicht weniger als 81 pOt. aller Strafprocesse innerhalb 
drei Monaten vollendet worden, ferner 13 pCt. binnen sechs Mo-

13 * 



196 

naten 4 pet. innerhalb eines Jahres, und nicht einmal ein gan­
zes Percent sondern nur 0.29 pet. fallen auf diejenigen Straf­
processe, w~lche länger als ein ~ahr dauerte~. - Im Jahre 1859 
sind nicht weniger als 82 pet. mnerhalb dreI Monaten :vollendet 
worden, 13 pet. innerhalb sechs Monaten und 3 'pet. In.nerha~b 
eines Jahres und auch in diesem Jahre fällt wwder mcht em 
ganzes Perc~nt auf solche Pro ces se , welche mehr als ein Jahr 
dauerten. 

Im Jahre 1860 wurden 85.81 pet. in drei Monaten, also 
beinahe 86 pet., und im Jahre 1861 beinahe 87 p~t. aller St1'af­
processe innerhalb drei Monaten vollendet, daher dIe Percentual­
Ziffer der länger als drei oder sogar mehr als sechs Mon~te 

-dauernden Strafprocessein . beidenJatlf'fln- ·-aruf·-·9··und .-bezIe­
hungsweise 4 pet. sich reducirte und jene der mehr als em Ja?r 
dauernden Processe ebenfalls in keinem dieser beiden Jahre em 
volles Percent erreichte. 

Vergleichen wir aber nicht blos die Da u e r des gesammten 
Strafprocesses, sondern namentlich auch j?ne der. U nt e ~ s u­
chungshaft, so wird uns klar, dass auch Jener Thell der VIelen 
gedruckt vorliegenden Schmähungen des Strafverfahrens nach dem 
Gesetze vom 29. Juli 1853, wovon freilich die eine der andern blind­
lings nachschreibt und welche da behaupten, dieses Gesetz habe 
bedeutende läng~re Untersuchungshaften nach sieh gezogen als 
die Strafprocess-Ordnung vom Jahre 1850 ~ eine bare Lüge ist. 

Ich recapitulire nochmals die Ziffern vom Jahre 1851-
Bei 46 pet. dauerte die pntersuchungshaft n~ch der Straf: 

Process-Ordnung von 1850 lllcht länger als drm Monate, bel 
31 pet. zwischen drei his sechs Monaten, bei 21 pet. zwischen 
sechs Monaten und einem Jahre. 

Wie stellt sich diess nun beim Wiener Landesgerichte in den 
angedeuteten vier Jahrell 18@8-1861, also nach der St.-P.-O. 
von 1853, heraus? 

Im Jahre 1858 waren nicht weniger als 89 pet. nicht einmal 
volle drei Monate in Untersuchungshaft und darunter mehr als 
50 pet. nicht einmal einen vollen Monat, 7 pet. zwischen drei und 
sechs Monaten 3 pet. zwischen sechs und zwölf Monaten, und 
nicht ein volle; Perccnt über ein Jahr. - Im Jahre 1859 waren 
nicht weniger als 91 pet. nicht einmal volle drei Monate in Unter­
suchungshaft; im Jahre 1860 volle 95 pet. nicht länger als drei 
Monate und im Jahre 1861 mehr als 96 pet. von allen Verhaf­
teten nicht einmal volle drei Monate in Untersuchungshaft,von 
den länger als drei Monate dauernden Untersuchungen waren es 
kaum 3-5 pet., welche in diesen drei Jahren . zwischen drei 
bis sechs Monaten dauerten, während deren Zahl 1m Jahre 1851 
nach der St.-P.-O. vom Jahre 1850 volle 31 pet. betrug, und 
die mehr als sechs Monate dauernden Untersuchungshafte, deren 
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Zahl im Jahre 1851 volle 21 pet. ausmachte, im Jahre 1859 et­
was mehr als 2, im Jahre 1860 etwas mehr als ein 1, und im 
Jahre 1861 nicht einmal ein volles Percent aller Untersuchten 
ausmachte! 

Und dennoch hat man diesen Thatsachen und Ziffern gegen­
über die Stirne, in die Weit hinaus mit voller Posaune den 
Schmerzensruf auszustossen, dass das grösste Unheil des ö s t e 1'­

reichischen Strafverfahrens in der ungebührlich langen Dauer 
des Untersuchungsprocesses und der Untersuchungshaft bestehen, 
dass dieses Uebel der St.-P.-O. vom Jahre 1850 fremd gewesen 
und erst durch die St.-P.-O. vom Jahre 1853 herbeigeführt worden 
sei! - Wahrhaftig 1 es bedarf grosseI' Enthaltsamkeit, um solches 
Ineführ011- deröffentliehen Meinung, solches dem Volke Sand-in­
die-Augen-streuen nicht mit jenem Namen zu brandmarken, der 
demselben gebührt, mag es nun auf wirklicher Ignoranz oder 
auf absichtlicher Lüge beruhen! 

Wie aber verhält es sich sofort mit derjenigen Schutzrede 
für die Jury, welche mich zunächst zu diesen statistischen Excur­
sionen veranlasste, dass nämlich durch den Bestand des Schwur­
gerichtes der Untersuchungsprocess beschleunigt, die lange Dauer 
der Untersuchungshaften beseitiget worden? "Diffz"cile e8t, tatyram 
non 8crt"bere!" 

Doch - fahren diese in' s Blaue hinein fechtenden Verthei­
diger des Schwurgerichtes fort - der Kern der Frage hinsicht­
lich der Abkürzung des Untersuchungsprocesses liege in einem 
anderen Momente, der eben nur durch die Einführung des 
Schwurgerichtsprocesses verwirklicht werde, und darum auch 
seine volle Geltung in der St.-P.-O. von 1850 gefunden, dagegen 
mannigfache Verkümmerungen in jener vom Jahre 1853 erlitten 
habe. Es sei dies nämlich: 

2. Die U n mit tel bar k e i t oder sogenannte Mündlichkeit des 
Verfahrens, wornach der Schwerpunkt des ganzen Strafprocesses in 
die mündliche Verhandlung vor dem erkennenden Gerichtshofe 
gelegt werden müsse, und von der St.-P.-O. vom Jahre 1850 auch 
wirklich dahin verlegt worden sei, während die St.-P.-O. vom Jahre 
1853 den Accent auf den Instructions-Process lege, und die münd­
liche Schluss-Verhandlung zu einer blossen referirenden Recapitu­
lation, zu einem skizzenhaften Resume der Voruntersuchung herab­
gedrückt habe. 

Ich trage keine Scheu, auch diese Behauptung gleich der er­
sten als eine freche Lüge zu erklären. 

Dass sie dies sei, mögen, wie in Betreff der ersteren die in 
Ziffern gruppirten, hier durch vorliegende Gesetzes-Paragraphen 
constatirte Thatsachen erhärten! 

Man wagt es, zu behaupten, dass die St.-P.-O. von 1853 
die durch die St.-P.-O. von 1850 vorgeschriebene unmittelbare oder 
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mündliche Verhandlung vor dem gesammten erkennenden Gerichts­
hofe vielfach verstümmelt und verkrüppelt habe, während doch 
die diesfälligen Vorschriften der ersteren den entsprechenden 
Paragraphen der letzteren vollständig,ja beinahe wörtlich 
nachgeschrieben sind, und nicht eine einzige Be­
stimmung der St.-P.-O. vom 17. Jänner 1850 über die 
volle und freieste Entwicklung der mündlichen Haupt­
verhandlung in der St.-P.·O. vom 29. Juli 1853 wegge­
lassen und in letzterer der einzige rein nominelle Unterschied 
erscheint, dass der Name: "H a u p t verhandlung", welchen die 
1850er St.-P.-O. angenommen hatte, aus Connivenz für die in 
den a. h. sanctionirten organischen Grundsätzen vom 31. Decem­
bel' ··1851· gewählte Ausdrucksweise, .... mit . .d~r . .allcrdings.mind~r. 
zutreffenden Bezeichnung: "mündliche SchI us sverhandlung" ver­
tauscht worden ist. - Die s er Thatsache gegenüber hat man 
die Keckheit, fort und fort in die Welt hinauszuschreien, hinaus­
zuschreiben und hinauszudrucken , dass es nicht etwa jene 
einzelnen Richter, welche aus Missverständniss des Gesetzes, oder 
aus alter Gewohnheit und Vorliebe für den früher bestandenen 
inquisitorischen Process die Vorschriften der nunmehr bestehen­
den St.-P.-O. über das mündliche accusatorische Schluss-Verfah­
ren mehr weniger unbeachtet lassen oder in der praktischen An­
wendung zu verkrüppeln pflegen, sondern vielmehr - das Ge­
setz, nämlich eben die St.-P.-O. vom Jahre 1853 es sei, welche 
den Schwerpunkt des Verfahrens in die Voruntersuchung, und 
nicht in die Haupt. oder Schlussverhandlung lege. Freilich 
wird dabei noch überdiess ignoriret oder absichtlich verschwie­
gen, dass eben dieses Gesetz im §. 259 ganz kategorisch vor­
schreibt, dass das erkennende Gericht bei der Würdigung der 
rechtlichen Beweise nur diejenigen Beweismittel, di ein der 
mündlichen Schlussverhandlung vorgekommen sind, 
aus der Voruntersuchung aber nur diejenigen Beweismittel, von 
welchen auch in der Schlussverhandlung Gebrauch gemacht, und 
deren Beweiskraft hierbei weder zerstört noch auch blos geschwächt 
worden ist, berücksichtiget werden dürfen. - Diese böswilligen 
Verläumder der St.-P.-O. vom Jahre 1853 oder Ignoranten ver­
schweigen ferner, dass eben diese Bestimmung auch in dem §. 260 
mit den Worten wiederholt wird: "dass solche Voraussetzungen 
und Wahrnehmungen, die nicht in der Schlussverhandlung 
selbst vorgekommen sind, von dem Richter bei Würdigung 
des Beweises in keiner Weise berücksichtiget werden 
dürfen." 

Doch halt ein! muss ich mir selbst bei meiner scharfen Zu­
rechtweisung dieses Theiles der Gegner unseres bestehenden 
Strafprocessgesetzes zurufen. Die St.-P.-O. vom Jahre 1853 hat in 
Beziehung auf die mündliche Hauptverhandlung wirkliGh zwei neue 
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Bestimmungen aufgenommen, welche· jener vom 17. Jänner 1850 
völlig fremd waren. Vielleicht sind es nun diese zwei Vorschriften, 
welche das Princip der U nmi ttel bar keit oder den Grundsatz der 
freiesten Entfaltung aller zur S c h u 1 den tl ast u n g des Ange­
klagten dienenden lVIomente zerstören, oder doch abzuschwächen 
geeignet sind?! -, Es sind dies nämlich die §§. 243 und 210. 
Beide Vorschriften sind überdiess auch allen übrigen Strafprocess­
gesetzen des europäischen Continentes fremd. - Wohlan! Sehen 
wir zu, welche Verkümmerung jener unanfechtbaren Principien der 
Gerechtigkeit in denselben vielleicht liegt! - Durch den §. 243 
der österr. St.-P.-O. vom 29. Juli 1853 wird die s. g. unmit­
telbare Fragestellung festgesetzt, d. h. nicht blos dem Vor­
sit0enden und übrigen Richtern und dem Staatsanwalte, sondern 
auch dem Privatankläger , dem Angeklagten, den Beschädigten 
und ihren Vertretern das Recht eingeräumt, an jede zu verneh­
mende Person unmittelbar Fragen \'IU stellen, während nach 
der österr. St.-P.-O. vom Jahre 1850 und nach allen Strafpro­
cessgesetzen des europäischen Continentes alle diese Personen 
ihre Fragen zuerst an den Präsidenten und erst dann mit dessen 
Erlaubniss und in der von ihm beliebten Form nur mittelbar, 
nämlich dur chi hn an die zu vernehmende Person stellen dürfen. 
- Liegt nun vielleicht in dieser Abweichung der St.-P.·O. vom 
Jahre 1853 vom 1850er Gesetze eine Zerstörung oder Abschwä­
chung der U nm i t tel bar k e i t des Verfahrens vor dem erken­
nenden Gerichtshofe mit allen dabei betheiligten Personen, oder 
ein Hinausdrängen und Verlegen des Schwerpunktes des ganzen 
Strafverfahrens aus der unmittelbaren Hauptverhandlung in die 
Voruntersuchung? -

Oder werden die angeführten Principien einer gerechten 
Strafgesetzgebung etwa durch die andere der erwähnten zwei 
Vorschriften der St.-P.-O. von 1853, die wohl ebenfalls ein Unicum 
in der europäischen Legislation ist, nämlich durch den § 210 
und die mit ihm correlaten §§. 211, 304, 307 und 310, wornach 
die höheren oder Berufungsgerichte von Amt s weg e n alle zu 
Gunsten des Angeklagten sprechenden Umstände zu würdigen 
und hiernach die unterrichterlichen Erkenntnisse zuG uns t e n 
des B e s c h u 1 d i g t e n selbst in Betreff solcher Punkte oder 
Personen von Amtswegen zu reformiren verpflichtet sind, 
hinsichtlich welcher keine Berufung oder Beschwerdeführung statt­
gefunden hat?? -

Zum Schlusse kann ich mich, wenn es sich um eine Ehren­
rettung der vielgeschmähten St.-P.-O. von 1853, zumal gegenüber 
der im Gegensatze damit so nachdrücklich gerühmten 1850er 
St.-P.-O. handelt, gewiss auf kein unverdächtigeres Zeugniss be­
rufen, als auf jenes des Herrn Professors GI ase r, da auch er 
sich im Allgemeinen ebenfalls als ein offener Gegner jenes erste" 
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ren Gesetzes bekennt. Diese im Gebiete der Strafprocess-Wissen­
schaft gewiss vollgültige Autorität spricht sich aber über den 
bisher erörterten Vorwurf: "dass die St.-P.-O. von 1853 den 
Schwerpunkt des Strafprocesses nicht in die unmittelbare oder 
Hauptverhandlung vor dem erkennenden Gerichtshofe, sondern 
vielmehr in die Voruntersuchung gelegt habe" in seinem bekann­
ten in der Gerichtszeitung von 1857 erschienenen Aufsatze über 
die Hauptpunkte des neuesten deutschen Strafprocessrechtes in 
Betreff unserer bestehenden St.-P.-O. (von 1853) in folgenden 
'V orten aus: "Sobald ein Gesetz die unmittelbare Vernehmung 
von Zeugen und Sachverständigen in mündlicher Schlussverhand­
lung gestattet, sobald es die Bestimmung der vorzuladenden Per­
sonendemErmessender GeTichieund-nur-diesemanheimst-eHtf 
ohne dasselbe durch irgend eine beschränkende Norm zn binden, 
sobald es endlich den Parteien das Recht lässt, die Vorladung 
von Zeugen zu begehren, und bei der Zeugenvernehmung in 
Anwesenheit des erkennenden Richters mitzuwirken, dann kann 
man wohl nicht verkennen, dass es mit der mündlichen 
Verhandlung etwas mehr als eine blosse Revision der bereits 
abgeführten schriftlichen Untersuchung geben wollte, das ses 
den Schwerpunkt der Entscheidung und des Processes 
in diese mündliche Verhandlung legen, dass es die 
Richter anweisen wollte, nach den Ergebnissen dieser 
Verhandlung und nur nach diesen das Erkenn tniss zu 
fällen, und dass eben nicht die Gesetzgebung, sondern 
lediglich die Praxis dafür verantwortlich wäre, wenn 
irgendwo bei einem solchen Stande der gesetzlichen 
Anordnungen die mündliche Verhandlung zu einer 
mehr oder weniger überflüssigen Wiederholung des 
bereits in der Untersuchung Festgestellten werden 
soll t e. - Auf den Na me n, den das Gesetz dieser mündlichen 
Verhandlung als letztem Acte des Processes gibt, kann es dabei 
nicht ankommen. Aus ihm so wenig als aus der Ausdeh­
nung, die es der schriftlichen Untersuchung gibt, kann 
eine Schlussfolgerung auf den Umfang, welcher der 
Mündlichkeit des Beweisverfahrens eingeräumt wer­
den soll, mit Sicherheit gezogen werden." - So spricht 
sich ein entschiedener Gegner der St.-P.-O. von 1853 wenig­
stens übel' jen e n ihr von den in Rede stehenden Vertheidigern 
der Jury gemachten Vorwurf aus, dass sie eben in Folge der 
vVegschaffung des Schwurgerichtes aus derselben auch die U n­
mi tt e I bar k ei t der Strafverhandlung zerstört habe. Gleich an­
erkennend beurtheilt eben dieses Gesetz gerade in dieser Bezie­
hung noch ein anderer, gleich hochgeachteter vaterländischer 
Schriftsteller, der längst verstorbene W ür t h in seinen ebenfalls 
in der Gerichtszeitung niedergelegten kritischen Excursen über 
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dieselbe, obgleich gerade dieser würdig'e Mann als der eigentliche 
Autor der St.-P.-O. vom 17. Jänner 1850 schmerzlichst dadurch 
berührt war, dass dieses sein theures Kindlein der an deren Stelle 
getretenen St.-P.-O. yom 29. Juli 1853 Platz machen musste. -
Hören wir aber gar die Urtheile des Aus 1 an des, so nehmen 
wir wahr, dass sich alsbald nach der Publication dieses letzteren 
Gesetzes die ersten Criminalisten Deutschlands, dann auch Frank­
reichs und Italiens in l' Ü h m 1 ich s tel' Weise über dasselbe aus­
gesprochen, und dass ein Mittermaier, Zachariä, Schwarze, 
Ar no 1 d u. s. f. gerade die in Rede stehende Seite dieses Ge­
setzes in eingehende Erwägung gezogen und namentlich mit 
grossem Lobe als Vorzüge desselben hervorgehoben haben, dass 
dessen Bestimmungen über diemündlicheSchlussverhandlung ein 
getreuer Wiederhall der Principien der Unmittelbarkeit und 
der accusatorischen Procedursform seien, dass es mit 
aussergewöhnlicher Umsicht insbesondere die Sicherstellung und 
ungehemmte Geltendmachung der Sc h u 1 cl -En t las tun g s b e­
we i semit allen nur denkbaren Garantien umgeben habe, ganz 
und gar von dem Bestreben nach Realisirung der Gerechtigkeit 
durchdrungen und geleitet sei, dass es die St.-P.-O. v, 17. Jänner 
1850 in sehr vielen Einzelnheiten wesentlich verbessert 
habe u. s. f., u. s. f. Wie lassen sich nun diesen rühmlichen Ur­
theilen des Aus 1 an des gegenüber in Betreff der mannigfachen 
Vorzüge unseres Strafprocessgesetzes von 1853 die allerdings 
zumeist erst seit dem Jahre 1859 in Oesterreich auftauchenden 
Schmähworte der 0 es tel' re ich e I' selbst über dieses Gesetz 
erklären? - Man tadle an der St.-P.-O. von 1853 jene Eine 
grosse, schwere und nicht zu leugnende Sünde, dass sie das un­
lösbare Problem der Verschmelzung des m ün d li ehe n Verfah­
rens in erster Instanz mit einem schriftlichen Berufungs­
Verfahren in den höheren Instanzen anstrebte, und dass insbe­
sondere eine Berufung von einem vom ersten Richter ---'- nach 
Massgabe seiner aus der unmittelbaren Verhandlung entnommenen 
Gewissensüberzeugung (§. 260) - gefällten Schuldlosigkeits-Er­
kenntnisse an einen höheren, blos nach schriftlichen Acten erken­
nenden Richter zugestanden hat! Die s er Vorwurf wäre ein 
gerechter. Allein man lasse endlich ab von dem nur die bare 
Gesetzesignoranz der Behauptenden blossstellenden Geklatsche, 
dass durch diese St.-P.-O. auch in Beziehung auf die erste Instanz 
die Unmittelbarkeit der Verhandlung vor dem erkennenden Ge­
richtsh?fe zerstört. oder zu einer blossen Komödie herabgedrückt, 
dass dIe accusatorIsche Procedur aufgehoben, die freie Verthei­
digung des Angeklagten beschränkt, die Oeffentlichkeit der Ver­
handlung abgeschnitten worden sei u. s. f., u. s. f. -

Doch wäre dem auch wirklich so: in welchem inneren sach­
lichen oder auch nur logischen Zusammenhange stünde denn dietl 
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Alles mit der Jury, und mit der oben von den Vertheidigern 
des Schwurgerichtes behaupteten Thesis: "dass durch die Ab­
schaffung der Jury in Oesterreich begriffsnothwendig auch die 
Mündlichkeit (richtiger Unmittelbarkeit) des gesammten Straf­
verfahrens gestört worden sei?" - Hat denn nicht auch die 
St.-P.-O. vom 17. Jänner 1850 für sehr viele Verbrechen und 
Vergehen ein eigenes Verfahren vor ständigen, aus rechtsgelehrten 
Beamten-Richtern zusammengesetzten Gerichtshöfen vorgeschrie­
ben, und ist es jemals irgend einem Vertheidiger der Jury oder 
einem Lobredner dieser St.-P.-O. von 1850 eingefallen zu be­
haupten, dass die durch sie für diese Nicht-Schwurgerichte vorge­
schriebene Hauptverhandlung - welches ab er, wie erw ä hn t, 
mitilemVerfahren, wieesd~i3~St;"P70;~vi')n ~1853~für 
die mündliche Schlussverhandlung in Betreff aller 
Verbrechen und Vergehen vorschreibt, vollkommen 
gl e ich ist - nicht ebenfalls die Principien des unmittelbaren 
und accusatorischen Verfahrens zur vollen Geltung gebracht habe? 
- Wahrhaftig! solchen Vertheidigern der Jury und solchen 
Schutz- und Empfehlungsgründen gegenüber möge diese Institu­
tion selbst, und möge jede Regierung, welche dieselbe aus eh l'-
1 ich e r U e b erz e u g t h e i t einführen will, das bekannte Wort 
entgegnen: "Herr! bewahre mich vor meinen Freunden - vor 
meinen Feinden will ich mich schon selber behüten 1" -

Man macht aber noch sehr viele andere Zweckmässigkeits­
Gründe und sociale Lichtseiten der Jury für dieselben geltend 
die ich nicht unbeleuchtet lassen darf. Allein heute habe ich Ihr~ 
Geduld schon zu sehr in Anspruch genommen, und ich müsste 
fürchten, Sie durch eine noch längere Fortsetzung des Vortrages 
zu ermüden und abzuspannen. Wenn daher Einzelne von Ihnen 
den Wunsch haben sollten, dass ich auch noch jene mannigfach 
anderen zur Apologie des Schwurgerichtes häufig geltend ge­
machten Betrachtungen einer eingehenden Erörterung unterziehe, 
so muss ich mir wohl vorbehalten, dieses in einem nächsten Vor­
trag~ zu thun, welcher aber wegen der für heute über 8 Tage 
bereits anberaumten Generalversammlung unseres Vereines wohl 
erst nach 14 'ragen wird stattfinden können; 

Siebenter Vortrag. 
Gehalten am 20. März 1863. 

Um den Zusammenhang meiner früheren Betrachtungen über 
die Jury mit denjenigen Erwägungen herzustellen, die ich heute 
zum Schlusse meiner Vorträge Ihnen vorführen will, sei es er­
laubt, ganz kurz zu resumiren, dass die Aufgabe meines letzten 
Vortrages bereits an der Pforte des Schlusses angekommen ist, 
insoferne ich in meinen ersten fünf Vorträgen nachzuweisen be­
müht .war, dass dem Geschwornengerichte als Rechts-Institut, 
möge man es selbst in der verbesserten natürlichen und urwüch­
sigen Einrichtung der Britten annehmen, die ernstesten Beden­
ken aus dem Standpunkte der Justiz entgegenstehen, und dann 
erst zur Schluss-Aufgabe übergegangen bin, die ieh mir dahin 
abgesteckt hatte, darzuthun, dass auch die grossen Lichtrnomente, 
welche man aus poli tischem Standpunkte, aus anderweitigen 
Zweckmässigkeits- oder aus socialen Rücksichten dafür 
geltend zu machen suchte, eine ernstere Prüfung vor dem Forum 
der Wissenschaft und zumal des constitutionellen Staatsrechtes, 
oder der Politik im höheren Sinne des Wortes, nicht aushalten, 
dass jedoch diejenigen am ehrlichsten und entschiedensten mit der 
Farbe herausrücken, welche es geradezu sagen, es sei ihnen um 
die Einführung des Schwurgerichtes nicht aus dem Grunde zu 
thun, weil sie durch dasselbe das Recht in dem einen oder an­
deren Falle sicherer realisirt glauben, sondern vielmehr darum, 
um in demselben eine Institution zu schaffen, durch welche das 
Volk den wichtigsten Theil der vollziehenden Gewalt, nämlich 
die richterliche, ausübe. Die wichtigste hieraus unmittelbar ab­
gezogene Schlussfolgerung, dass man nämlich die Schwurgerichte 
vorzugsweise für alle politischen Verbrechen und Vergehen, so­
wie für aUe durch die Presse begangenen strafbaren Handlun­
gen einführen müsse, damit eben die Repräsentanten des Volkes 
in die Lage kommen, sich als Macht gegenüber der Macht der 
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Regierung zu geriren, habe ich in meinem letzten (VI.) Vortrage 
eingehend gewürdigt und nachzuweisen gesucht, dass dieses Ar­
gument zwar Offenheit und Ehrlichkeit für sich habe, dass aber 
gerade dieses Argument vermöge seiner grossen politischen Trag­
weite vielen besonnenen Staatsmännern, welche die Regierungs­
gewalt in ihrer Stärke zu erhalten suchen, unter allen für die 
Jury jemals geltend gemachten Gründen die relativ grössten Be­
sorgnisse einflösse. Aber auch die aus dieser Besorgniss hervorge­
hende Bemühung einer sogenannten Vermittlungspartei , die Ge­
schwornengerichte wenigstens von der Competenz über politische 
und Press-Delicte, sei es auf directem oder indirectem 'Wege 
auszuschliessen, ist - so suchte ich ebenfalls schon das letzte-

. mal Ihnen -darzuthun- einhalbesun-dmit-d-er Strömung -der­
jenigen öffentlichen Meinung, welche die Einführung der Schwur~ 
gerichte überhaupt fordert, geradezu in Widerstreit tretendes 
Problem, welches eben darum den Keim seiner Abortirung noch 
vor der Geburt schon in sich selbst trägt. 

Ich schreite demnach zur Beleuchtung der weiteren N ü t z­
lichkeits-Erwägungen, welche ausseI' den am Schlusse mei­
nes letzten (VI.) Vortrages erörterten zwei Empfehlungsgründen 
in der neueren Zeit für die Jury in's Schlachtfeld geführt werden. 

3. Ein Grund, der erst in den letzteren Jahren mit grösserem 
Nachdruck hervorgehoben wird als früher, lautet ungefähr dahin: 
"Durch die Schwurgerichte erst werde das ace usa tor i s ehe 
Verfahren zu einer Wahr heit werden, während gerade das 
Verfahren vor rechtsgelehrten Richtern dem accusatorischen Prin­
cipe allenthalben Abbruch thue, denn nur Geschworne hören und 
würdigen die Plaidoyers des Anklägers und des Vertheidigers mit 
voller Geneigtheit, mit voller Aufmerksamkeit; nur die Geschwor­
nen sind es, welche nach Massgabe dieser Plaidoyers sich ihr 
Urtheil bilden, während die rechtsgelehrten Richter regelmässig 
auf die Schlussvorträge der beiden Parteien-Vertreter wenig oder 
gar kein Gewicht legen, sich ihr Urtheil selbst aus der Verhand­
lung bilden und diese Schluss-Vorträge praktisch als einen ganz 
überflüssigen Apparat, als eine luxuriöse Zuthat erkennen, welche 
für die Feststellung ihrer eigenen U eberzeugung keinen Werth 
hat. Die rechtsgelehrten Richter - so wird dieses Argument 
weiter ausgeführt - sind regelmässig mit ihrem Urtheile in ihrem 
Innern schon fertig, ehevor noch die Plaidoyers begonnen haben, 
ja nicht selten mit demselben sogar schon fertig, ehevor noch 
die Verhandluug begonnen, und es sei - so wird verunglimpfend 
gegen manche Gerichtshöfe noch beigefügt - nicht selten sogar 
der Fall vorgekommen, dass rechtsgelehrte Gerichtshöfe ihr 
Urtheil bereits geschrieben mit zur Verhandlung gebracht ha­
ben, dasjenige Urtheil nämlich, welches sich die einzelnen Mit­
glieder aus den Untersuchungsacten oder aus den Anträgen der 
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Staatsanwaltschaft gebildet haben." -"Auf solche Weise - heisst 
es dann weiter - gehe also vor rechtsgelehrten Gerichtshöfen der 
Kern des accusatorischen Verfahrens, nämlich die contradictorische 
Debatte der sich gegenüber stehenden Parteien, wodurch ja 
eben vorzugsweise die Eruirung der Wahrheit und die Lichtung 
der eigentlichen Anhaltspunkte für die richterliche Entscheidung 
herbeigeführt werden soll, völlig verloren. Weil eben diese ganze 
Debatte zwischen Ankläger und Angeklagten von den rechtsge­
lehrten Richtern als überflüssiger Ballast betrachtet wird und un­
beachtet bleibt, so wirke diess ganz natürlich völlig entmuthi­
gend auf die Vertreter der Parteien, auf den Staatsanwalt und 
den Vertheidiger ein. Wie der Soldat sich schon halb ge­
schlagen sieht, wenn er im V maus weiss, dass keine Hoffnung 
des Sieges vorhanden ist, so wird auch der Ankläger und der 
Vertheidiger, wenn er sich sagt, dass er in der Wüste predigt, 
vor tauben Ohren, dass er mit einem Plaidoyer gar nichts mehr 
zu erreichen vermag, muthlos alle Zuversicht verlieren, und da­
durch eben werde der mündlichen accusatorichen Verhandlung 
vor einem rechtsgelehrten Gerichtshofe die Spitze abgebrochen. 
Auf diese Weise nehme aber zugleich die Gesetzgebung wieder 
mit der einen Hand dasjenige, was sie mit der anderen gegeben, 
nämlich alle jene W ohlthaten, welche sie dem Volke durch die 
Einführung des mündlichen und insbesondere des accusatorischen 
und contradictOl'ischen Verfahrens geben wollte. - Wie so ganz 
anders sei dies Alles - so wird endlich diese Argumentation 
geschlossen - bei Geschwornen! Diese sind, und nur diese, ein 
dankbares Publikum für den Staatsanwalt, für den Vel'theidiger! 
Geschworne nur lauschen andächtig den beiderseitigen Vorträgen 
der Parteien-Vertreter; Geschworne nur abstrahiren sich ihr Ur­
theil aus den Beweisführungen, welche der Ankläger oder der 
Vertreter des Angeklagten als überwiegend über die Anfüh­
rungen des Gegners darzulegen vermochte; durch diese, ihren ge­
genseitigen Ausführungen von Seite der Geschwornen und nur 
von Geschwornen stetig geschenkte, Aufmerksamkeit werden da­
her Staatsanwalt und Vertheidiger erst zu jener eingehenden 
Selbstanstrengung und Hingebung für ihre gegenseitigen Aufga­
ben aufgestachelt und angespornt, welche zugleich die Bürg­
schaft einschliesst, dass sie gegenseitig Alles erschöpfen werden, 
um ihre Darlegungen und Beweisführungen - zum Siege zu 
führen." 

Ich gestehe, dass ich dieses Argument, welches insbesondere 
in Oesterreich nicht blos mündlich vorzugsweise in Kreisen von 
Advokaten und Staatsanwälten, sondern auch bereits gedruckt 
mit beredten Worten verfochten wird, hin und her wendete, und 
dass dasselbe wenigstens auf mich persönlich - ich mache kein 
Hehl daraus _. nur einen sehr wehmüthigen Eindruck macht. 
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Ich bleibe erst bei d.er ernsten Seite desselben. 
Ich gestehe ganz offen, dass ich in diesem Raisonnement 

vielmehr ein grosses Ehren-Attestat für den österreichischen 
Richterstand ausgesprochen finde. 
. ~ch finde nämlich allerdings das Wesen des Strafprocesses 
In semer modernen Auffassung und Entwicklung vor allem An­
dern ebenfalls in dem Principe der Unmittelbarkeit, d. i. in 
jener vollen Entfaltung des Grundsatzes: "Nemo inaud#us condem­
nandus", wornach nämlich von dem Ankläger und von dem An­
geklagten alle Belastungs- und Entlastungs-Beweise, alle jene 
Personen und alle jene realen Materialien, welche für die Erui­
rung und Constatirung der objectiven Wahrheit irgend etwas 
beizutragen verniögen, ··iirimittelbarvorsäInmtllcheö~erkeöjjeinten 
Richtern, d. h. vor Denjenigen producirt und ungehemmt entwickelt 
werden können, welche das Urtheil darüber zu sprechen haben. 

Im Geiste und echten Sinne dieses Grundsatzes soll nun die 
Verhandlung selbst, d. h. die objective Darlegung und Entwicklung 
der Belastungs- und Entlastungs-Beweise, in diesem Sinne soll die 
allseitige und unmittelbare Fragestellung an die zu vernehmenden 
Personen, an den Angeklagten, an die Zeugen und an die Sach­
verständigen so wie die Art der Antwort der vernommenen Per­
sonen, in diesem Sinne soll also die Autopsie und nur die 
Autopsie der Richter, d. h. der lebendige, mit eigenen Sinnen 
wahrgenommene Eindruck, welchen die Richter aus dem Augen­
scheine, aus den übrigen objectiven und realen Momenten, welche 
für die Schuld des Angeklagten sprechen, oder die Schuldlosigkeit 
desselben constatiren, und aus den mit eigenen Ohren gehörten 
Aussagen aller vernommenen Personen in sich aufgenommen ha­
ben, es soll und darf mit einem Worte allenthalben nur die unmit­
telbar eigene·W ahrnehm ung de s Richters auch sein Urtheil 
herbeiführen, bedingen und sicherstellen. Nicht also zunächst die 
Schlussreden des Anklägers und Vertheidigers, welche - dies sei 
im Vorbeigehen gesagt - aus eben diesem Grunde von mehreren 
Gesetzgebungen sogar ausdrücklich ausgeschlossen werden, sondern 
nur die Verhandlungs-Momente selbst sind es, welche 
die richterliche U eberzeugung bestimmen dürfen und sollen. 

Der Zweck der Schlussreden, so wie auch der Zweck etwa 
des Resume des Präsidenten (welches übrigens ebenfalls von 
manchen Gesetzgebungen gar nicht zugelassen, und jedenfalls nur 
gegenüber von Geschwornen, niemals aber im Verhältnisse zu 
reehtsgelehrten Richtern für nothwendig gehalten wird) kann kein 
anderer sein, als etwa Dasjenige zu suppliren , zu ergänzen, zu 
vervollständigen, oder zu recapituliren, was in der Verhandlung, 
etwa vermöge der Schnelligkeit des Augenblickes dem einen 
oder andern Richter entfallen ist. Der Zweck dieses Plaidoyers 
soll und darf höchstens noch darauf gerichtet sein, die vielleicht 
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da und dort aufgetauchten Zweifel über den einen oder andern 
Thatmoment zu lichten, und so die über diesen oder jenen Punkt 
et~a noch schwankenden U eberzeugungen tiefer zu befestigen, 
kemeswegs aber sollon und dürfen sie im Geiste des u nm i t te 1-
bar e n Verfahrens die eigentliche Q u e 11 e der Ausgangs- und 
Haltpunkt des richterlichen Urtheils sein. Diejenigen Richter, 
welche ihre Ueberzeugung erst aus den Plaidoyers des Staats­
anwaltes und des Vertheidigers entnehmen, oder welche gar in 
der Lage sind, ihre richterliche Ueberzeugung erst hieraus ab­
strahiren zu m ü s sen, - diese Richter haben nach meiner gerin­
gen Auffassung das eigentliche Wesen des modernen Strafprocesses 
vollkommen verkannt. 

Ist es nun wirklich in Wahrheit gegründet, dass die Ge­
schwornen erst die Plaidoyers des Staatsanwaltes und Vertheidigers 
d~rum hören müssen, um eine Ueberzeugung zu gewinnen, um 
hIernach erst mit sich selbst in's Reine zu kommen, wie sie ihre 
Verdicte sprechen sollen, so könnte ich meinerseits darin nur eine 
traurige Schattenseite des Schwurgerichtes, ja wahrhaftig blos 
einen schadhaften Auswuchs des modernen Strafverfahrens er­
kennen i denn dann können wir sicher sein, dass es nie h t me h r 
die 0 b j e c t i v i t ä t des S ach ver h 80 1 te s, dass es nicht mehr 
die materielle Wahrheit, sondern dass es nur die relativ über­
wiegende subjective Auffassung und gewandtere Darstellung des 
einen oder des anderen der sich gegenüberstehenden Parteien­
Vertreter, dass es blos das grössere oder mindere Geschick, die 
grössere oder geringere Mühe und Sorgfalt des Anklägers oder 
Vertheidigers in Aufsammlung und Zusammenstellung der für 
dessen einseitige A.nträge sprechenden Momente, die schärfere 
I:0gik oder auch gewandtere Sophistik, die geistvollere Rhetorik, 
dIe glänzendere Oratorik, die tiefer in's Gemüth und in's Men­
schenherz greifende Rührkraft der Rede, mit Einem Worte die 
grössere Energie und Macht der Eloquenz, oder auch nur der 
gewaltigen Beredungs- und Ueberredungs-Kunst des Einen oder 
Anderen sein werden, welche in Beziehung auf das Urtheil der 
Geschwornen den Ausschlag geben. 

Diess zeigt sich denn auch in der Wirklichkeit, gerade, wenn 
~ir mit Aufmerksamkeit solche Verhandlungen vor Schwurge­
r~chten . verfolgen. Wir sehen wirklich, dass Dasjenige, was 
dIe Schirmvögte der Jury in dem angeführten Raisonnement als 
Schutz-Argument für sich in Anspruch nehmen, sich in voller 
realer Wahrheit im Leben findet! Kein Unbefangener wird aber 
in Abrede stellen können, dass eben dadurch zugleich der erha­
hene St~ndpu~kt, welcher dem Amte der öffentlichen Anklage­
schaft emerselts und dem Amte der Vertheidigung andererseits 
durch die Natur der Sache zugewiesen ist, gänZlich verrückt 
wird. Es ist traurig und ich spreche es mit Wehmuth aus -
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wenn manche Staatsanwälte und Vertheidiger - und zwar heute mehr 
als jemals - nicht die Gerechtigkeit, das Recht als solches im Auge 
haben, sondern vor Allem nur darnach streben, ihre subjectiven 
Ansichten zum Siege zu führen, Triumphe über den Gegner zu 
erringen, die Richter für sich zu gewinnen, zu überreden, zu 
präoccupiren oder zu intimidiren, um - in der öffentlichen Mei­
nung als ein Geistes-Gewaltiger zu glänzen, dessen überzeugender 
oder überredender Kraft Niemand widerstehen könne! Wie ferne 
liegt nur zu offenliegend nicht selten dem Einen und dem Andern 
das erhabene Ziel, die 0 b.i e c t iv e Wahrheit, das wirklich G e­
r e eh t e zur Geltung zu bringen! Lässt es sich leugnen, dass das 
fratzenhafte Zerrbild, welches der von der französischen Regie-
rungmitd{)rPl'üt'ung- d€i'}\.'[ängeld{)rGfli:uintlit-Jitstiz -in -Ffank ~ 
reich beauftragte Rechtsgelehrte Co m tein seiner bekannten 
Schrift hierüber (Paris 181!1) schon vor nahebei einem halben 
Jahrhundert von der Procedur vor französischen Schwurgerichten 
in nachstehenden Worten entworfen hat, auch auf manche in 
Oesterreich und Deutschland vor den, zugestandener Weise 
für derlei Plaidoyers dankbarer zuhörenden, Ge­
schwornen stattfindende strafgerichtliehe Verhandlungen An­
wendung findet: "Chez nous - so schreibt Comte von seinen Lands­
leuten im Gegensatz zu dem von ihm rühmlich hervorgehobenen 
Verfahren vor der Jury in England - 1e temps des debats se passe e1l 
repetiUons, en bavM'dages ou en vaines declamatz'ons: dans une 
affazre un peu remarquable tout le monde veut briller, l'avocat, 1e pro­
cureur du roi et jusqu'au president. L'essentiel n'est pas de () onna'it1'e 
la ve rite; c'est de j ouer 1ln role, - de prouver, qu'on p ossea e une 
brillante elocution. - Les debats soni des eterne1a bavardages 
ou tout est discute, excepte ce quz' est en questz'on?!" 

Leuchtet nicht ferner schon aus dieser und jener von so man­
chen Organen der Staatsanwaltschaft eingeleiteten strafge­
richtlichen Verfolgung und Anklage, aus so mancher von ihnen ver­
anlassten s. g. provisorischen Verwahrung oder Untersuchungshaft 
nur zu unverkennbar die betrübende 'l'hatsache hervor, dass sie hier­
bei nicht von jener weihevollen Stimmung, welche im Pflichtgefühle 
ihres traurigen, aber ernsten Amtes sie allein erfüllen soll, sondern 
von persönlicher Ambition, Eitelkeit, Ostentationssucht, Selbstüber­
schätzung und Rechthaberei, wenn nicht vielleicht hie und da sogar 
von jener niedrigen Ehrsucht geleitet werden, welche durch hyper­
zelotische Tendenz-Processe und durch servile, nicht selten selbst 
aufgedrungene Wohldienerei für oft nur vorausgesetzte Wünsche 
der Regierung, von eben dieser für sich selbst Beifall und Lohn zu ern­
ten trachtet? - Nehmen wir nicht, wenn gleich in entgegengesetzter 
Richtung, ähnliche Erscheinungen auch in dem Treiben so mancher 
Vertheidiger wahr? Sind es wohl immer nur der heilige Eifer 
oder Enthusiasmus für die Gerechtigkeit, und nicht zu häufig 

vor Allem reine Gefallsucht und andere unlautere Motive. welche 
ihrer feurigen Vertheidigung der angeblichen Unsch~ld ihres 
Clienten die beredten Worte' leihen und sind nicht sogar sehr 
ehrenwerthe Vertheidiger von dem Wahne befangen, dass es durch 
ihre Pflicht stellung bedingt sei, selbst gegen die objective Unwahr­
heit für das Nichtschuldig ihres Clienten zu plaidiren, wenn nur 
überhaupt nach dem Stande der Belastungsbeweise eine Aus­
sicht auf einen solchen Erfolg vorliegt? Sehen wir nicht, dass 
selbst so manche berühmte Vertheidiger die grössten Schurken­
streiche und die unehrenhaftesten Handlungen wenigstens zu 
beschönigen suchen, oder sogar aus ihrem Clienten einen Mär­
tyrer zu machen sich bemühen für Handlungen, die jeder hon­
nete Mensch mit Verachtung von sich abweiset! 

Kann es uns da noch Wunder nehmen, wenn wir hie und 
da selbst jene grosse Wohlthat, welche durch das mündliche 
und accusatorisch-öffentliche Verfahren herbeigeführt werden soll, 
von besonnenen Männern, von Juristen und Staatsmännern be­
krittelt finden, weil sie eben den Missbrauch dieser grossen Licht­
seiten des modernen Strafprocesses, weil sie jene Verkrüppelung 
und Entweihung, welche ihm durch einzelne Organe der öffent­
lichen Anklageschaft und durch irregeleitete, um nicht zu sagen 
corrumpirte Vertheidiger da und dort aufgeprägt wird, im Auge 
haben. - \Venn man nun aber gar - wie es in der jetzt erör­
terten Schutzrede für die Wiedereinführung des Schwurgerichtes 
wirklich geschieht - einen ganz besonderen Empfehlungsgrund für 
dasselbe darin sieht, dass die Geschwornen und dass nur Geschworne, 
keineswegs aber auch rechtsgelehrte und ständige Gerichtshöfe 
ein dankbares, ein gläubiges und folgsames Publicum für die 
Plaidoyers, Parade-Reden und parteiischen Subjectivitäten des 
Staatsanwaltes und des Vertheidigers seien, und wenn ich damit 
das Spiegelbild der Wirklichkeit zusammenhalte, und wahrnehme, 
wie diese Dankbarkeit, Gläubigkeit und Folgsamkeit von 
manchen Staatsanwälten und Vertheidigern zum offenen Hohne 
der 0 bjectiven Gerechtigkeit auszubeuten versucht und wirklich 
ausgebeutet wird, und wenn überdiess nicht bestritten werden 
kann, dass dieses Würfelspiel des Zufalles um so bedenklicher 
für Recht und \Vahrheit wird, je entschiedener das U eberge­
wicht des Talentes, der Energie und der Eloquenz auf Seite des 
Einen über seinen Widerpart so häufig ist und wirkt: wahrhaf­
tig! da weiss man nicht, ob man mehr über die Naivetät oder 
Zuversicht derjenigen staunen soll, die ein solches Schutzargu­
ment für die Jury allen Ernstes auch denjenigen Regierungsor­
ganen in's Gesicht zu schleudern wagen, denen es bei Regelung 
jeglichen Justiz-Institutes vor Allem um die Realisirung der Ge­
rechtigkeit und nur der Gerechtigkeit zu thun ist! 

Von ernsterem und inhaltsschwererem Belange scheint aber 
14 
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4. eine andere allgemeine Nützlichkeits-Erwägung, womit man na­
mentlich in Oesterreich die Einführung des Schwurgerichtes in 
neue ster Zeit empfiehlt. Sie lautet ungefähr so: 

"Erst durch die Jury werde die Oeffentlichkeit des Straf­
verfahrens zu einer Wahrheit werden und in's Leben des 
Volkes übergehen. Denn nur dann, wenn die ganze Procedur mit 
der imposanten Feierlichkeit von Geschwornen ausgestattet ist 
und vor den Repräsentanten des Volkes vorgeht, nur dann, wenn 
Männer des Volkes als die entscheidenden Richter fungiren, 
werde auch das Volk selbst an den Strafverhandlungen ein war­
mes Interesse nehmen und sich durch häufige Anwesenheit daran 
betheiligen, d. h. die Oeffentlichkeit des Verfahrens, dessen wohl­
thiitige Rückwirkung auf die- Realisirung . des-Rechtesselbshloch 
Niemand mehr bestreiten wird, auch thatsächlich verlebendigen." 

Diesem Argumente gegenüber gestehe ich nun ganz offen, 
dass ich dann, wenn dasselbe nur innerlich wahr wäre, auch 
meinerseits vor jeder Bekämpfung des Schwurgerichtes zurück~ 
schrecken würde, denn gewiss liegt keinem Justizmanne mehr 
als mir nebst der Unmittelbarkeit oder sogenannten Mündlich­
keitalles gerichtlichen Verfahrens die Oeffentlichkeit des Straf­
verfahrens im vollsten Sinne des Wortes am Herzen. Meine For­
schungen auf dem Gebiete der Wissenschaft und meine leben­
digen Anschauungen der Wirklichkeit, meine persönlichen mehr 
denn dreissigjährigen Erfahrungen haben mich - ich kann dies 
vor Ihnen nicht oft genug wiederholen - von den Segnungen 
dieser beiden Principien des modernen Strafprocesses unerschüt­
terlich überzeugt, und ich gehöre zu denjenigen, welche da glau­
ben, dass unter Fachmännern heutzutage über diese beiden 
unabweislichen Attribute all e s gerichtlichen Verfahrens überhaupt 
und namentlich des Strafverfahrens kein Streit mehr geführt 
werden kann. - Allein ich füge der Wiederholung dieses meines 
Glaubensbekenntnisses zugleich die Bemerkung bei, dass dem 
obigen, hieraus für die Jury abgeleiteten Schutzargumente eben 
sonst gar Nichts, als die innere Wahrheit fehle. Um aber zu 
erweisen, dass es jeder inneren thatsächlichen und logischen 
Berechtigung entbehre, würde wohl schon die Hindeutung auf 
jene vielen europäischen Staaten genügen, in welchen seit vielen 
Jahrzehenden ein wahrhaft öffentliches Strafverfahren mit wirk­
lich fast schrankenloser Oeffentlichkeit Platz gegriffen hat und 
noch Platz greift, ohne dass damit die Schwurgerichts-Institution 
verknüpft ist. Da jedoch dieses Argument besonders laut gerade 
in Oesterreich und so viel mir bekannt ist, n ur in Oesterreich 
immer wieder proclamirt wird, so muss ich mich zur Beleuch­
tung desselben wohl vorzugsweise auf dasjenige berufen, was 
diessfalls in Oesterreich überhaupt und namentlich in Wien wir 
aUesammt wohl täglich mit erleben. Ist es denn nun wirklich 
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wahr, dass in Oesterreich überhaupt und namentlich in Wien 
das Volk an den Verhandlungen der Strafgerichte kein Interesse 
mehr nimmt, dass seit der Aufhebung des Schwurgerichtes bei 
uns die Oeffentlichkeit des Strafverfahrens aufgehört habe? -
Will man mit der Antwort auf diese Frage dem grossen Publi­
cum nicht wieder absichtlich Sand in die Augen werfen, so muss 
man doch zugestehen, dass kaum in irgend einem Lande Europa's 
die Strafverhandlungen in Wirklichkeit öffentlicher als gerade 
bei uns stattfinden. Werden nicht fortan fast in allen Orten, wo 
grössere Strafprocesse nur überhaupt verhandelt werden, Vor­
kehrungen getroffen, um solche Gerichtssäle ausfindig zu machen, 
die nach Mäg'lichkeit viel Publicum fassen? Wird der nach dem 
bestehenden Gesetze in das Ermessen des Gerichtspräsidenten 
gestellte freie Zutritt thatsächlich irgendwo Jemanden verwehrt, der 
nur überhaupt darauf Auspruch machen kann? Finden sich nicht, 
zumal bei causes cel'ebres oder überhaupt bei allen Strafprocessen, 
welche vermöge der Eigenthümlichkeit oder des Aufsehens des 
Straffalles, oder vermöge der Persönlichkeit des Angeklagten, 
Beschädigten, oder Privatklägers irgend ein grösseres Interesse 
darbieten, alle für das Publicum bestimmten Räume von Zu­
hörern vollgepfropft ? Machen nicht die Gerichtshöfe von dem 
Rechte, eine geheime Sitzung anzuordnen, nur in den a11er8el­
tensten Fällen und fast ausschliesslich bloss aus eigentlichen 
Sittlichkeits-Bedenken Gebrauch? Sehen wir nicht Tag für Tag, 
dass die Vormittags stattgefundenen Strafverhandlungen regel­
mässig schon des andern Tages in allen Journalen mit allen 
Details reproducirt und sohin der unbedingtesten Publicität preis­
gegeben werden? Gab es wohl irgend einen Staat in Europa, 
in welchem man - bis zu dem Erscheinen der bekannten mit Zu­
stimmung der Volksvertretung zustandegekommenen Art. VII-IX 
des Gesetzes vom 17. December 1862 - schrankenloser als in 
Oesterreich während der Dauer der öffentlichen Strafverhand­
lungen in allen Journalen Urtheile, anticipirte Kritiken und In­
sinuationen aller Art hinsichtlich des bei diesem und jenem 
Strafprocesse von dem Gerichte zu fällenden Straferkenntnisses 
äusserte 1 Discussionen und Kritiken über diese und jene Zeu­
genaussagen, diese und jene einzelnen Verfügungen und Inci­
denzbeschlüsse des verhandelnden Gerichtshofes oder des Vor­
sitzepden sich erlaubte? - Und doch lärmen so Viele auch da 
wieder in die Welt hinaus, dass die St.-P.-O. vom Jahre 1853 
die Oeffentlichkeit des Strafverfahrens namhaft geschmälert, ja 
beinahe aufgehoben habe; dass die Aufhebung der Oeffentlich­
keit ja schon durch die Abschaffung des Schwurgerichtes selbst 
erfolge, indem wahre Oeffentlichkeit des Strafverfahrens doch 
eigentlich nur dem schwurgerichtlichen Verfahren immanent sei! 

Dabei werde und kann ich ,nicht in Abrede stellen,dass 
14* 



die Feierlichkeit der Procedur da, wo Schwurmänner des Vol­
kes mitwirken, eine grössere ist, und folgenothwendig auch ein 
grösseres dramatisches Interesse darbietet. Allein wer aufmerk­
sam auch nur in Oesterreich den Gang der Dinge verfolgt hat, 
wie er in den anderthalb Jahren, während welcher bei uns die 
Schwurgerichte in Wirksamkeit waren, statthatte, und damit die 
seitherigen Wandlungen unseres Strafverfahrens vergleicht, der 
wird bei unbefangener "Würdigung zugestehen müssen, dass der 
Bestimmungsgrund für die Theilnahme eines grösseren oder 
kleineren Publicums, dass der Grad der Oeffentlichkeit der Straf­
verhandlungen d.amals genau so wie jetzt, von ganz anderen 
Momenten abhing und noch abhängt, als von der Mitwirkung 
'oder'Ni:ChtmltWirkung von "'Geschwornen;~Handelte~i3sßic:h um 
ganz gewöhnliche, nicht interessante Fälle und um völlig unbe­
kannte Persönlichkeiten, so war der Gerichtssaal in der Regel 
unter den G eschwornen nicht sehr gefüllt, g'erade so, wie er es 
auch jetzt nicht ist, ja häufig war in solchen Fällen gar kein 
Publicum zugegen. 

Handelte es sich aber um causes oel"eb·res, um Personen, die 
in irgend einer 'V eise bekannt waren, oder um einen grosses 
Aufsehen oder gar groBsen Skandal machenden Straffall, so sehen 
wir jetzt, wie früher unter den Schwurgerichten, und zwar nicht 
blos in Wien, sondern aller Orten in Oesterreich, die Gerichts­
säle mit Zuhörern überfüllt. Ja, ich gestehe ganz offen, dass der 
eigentliche Werth der Oeffentlichkeit, jene mannigfach wohl­
thätige Rückwirkung nämlich, welche durch dieselbe auf die För­
derung der Justiz selbst herbeigeführt wird, vielleicht in Oester­
reich und zwar sowohl zur Zeit der Schwurgerichte als auch 
dermal noch immer nicht in seiner ganzen Tiefe und Wichtigkeit 
erfasst und gewürdigt wird; denn wir sehen, dass gerade die­
jenigen, an deren Anwesenheit in den Gerichtssälen im Interesse 
der Gerechtigkeit und einer würdigen Gerichtspflege vorzugs­
weise gelegen wäre, sehr selten in denselben erscheinen, und 
dagegen das neugierige, klatschsüchtige oder gar skandallüsterne 
Publicum sich am meisten dort einstellt. 

Doch diese Erscheinungen, so wie überhaupt der Grad grösserer 
oder geringerer Oeffentlichkeit der Strafverhandlungen sind in der 
Regel ganz unabhängig davon, ob die Verhandlung vor Schwurge­
richten oder rechtsgelehrten ständigen und Beamten-Gerichtshöfen 
stattfindet. Damit will ich aber nicht etwa die gesetzliche Bestimmung 
unserer bestehenden St.-P ... O. über das Mass und die Modalitäten 
der Oeffentlichkeit des Strafverfahrens - aus legislativem Stand­
punkte unbedingt gutheissen. Auch mir erschien die diessfällige posi­
tive Vorschrift von jeher und erscheint sie auch heute in mehr als 
Einer Beziehung unzureichend, unpassend und zu vag. Dagegen 
aber glaube ich - gestützt auf das lebendigeZeugniss der täg-
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lichen, thatsächlichen Wirklichkeit -~ entschiedenen Protest ein­
l~gen z~ müssen, dass. diese positive Gesetzesbestimmung es nicht 
emem Jeden verständIgen und loyalen Gerichtshofs-Präsidenten 
m ö glich gemacht habe, die Oeffentlichkeit der Strafverhandlun­
gen . in einem Grade und Umfange zuzulassen, der wahrhaftig 
wellIg zu wünschen übrig liess. 

"\Venn aber manche Gerichtspräsidenten und Staatsanwalt­
schafts-Organe, vielleicht aus kaum verhülltem Aerger über die 
Abschaffung des Schwurgerichtes, nach Eintritt der Wirksam .. 
keit der St.-P ... O. von 1853 auch die Oeffentlichkeit der Straf .. 
verhandlungen mehr einschränkt\:ln, als es das Gesetz selbst 
zugestand, ja dieselbe dem bestehenden Gesetze geradezu zum 
Trotze faktisch beinahe völlig aufzuheben suchten i wenn wir 
erfahren haben, dass man hie und da die den Schwurgerichts­
verhandlungen zugewiesenen gr ö s se ren Gerichtssäle den nun­
mehrigen Strafverhandlungen entzog und statt derselb en k 1 e i­
ne l' e Säle oder selbst in solchen Quartieren des Verhandlungs­
ortes anwies, welche dem Publicum weniger zugänglich und von 
den Knotenpunkten des sonstigen allgemeinen Verkehres weiter 

·entfernt sind; - wenn wir ferner erfuhren, dass einzelne Prä­
sidenten das von dem Gesetze ihnen eingeräumte Ermessen: 
"erwachsene un d anständige Personen männlichen Geschlechtes 
(ohne alle weitere Beschränkung) als Zuhörer zu den 
Strafverhandlungen zuzulassen", dahin ausbeuteten, dass sie die­
sen Zutritt nur gegen von ihnen von Fall zu Fall ertheilte Ei n­
trittskal'ten gestatteten und bei Ertheilung derselben überaus 
scrupulös und vexatorisch vorgingen und solche Karten nur 
gegen vorläufigen Ausweis über die Individualität und das In­
teresse, das der sich darum Meldende etwa an dem einzelnen 
Straffalle haben könnte, ausfolgten, den Journalisten aber gänzlich 
verweigert haben; - wenn wir wahrnehmen, dass den darüber 
entstandenen lauten Klagen erst der Justizminister selbst Abhilfe 
bringen, und durch verschiedene nunmehr gedruckt in der s. g, 
kleinen Justizgesetzsammlung von 1855 vorliegende Erlässe die­
sen und jenen Gerichtspräsidenten und Generalprocurator erst 
aufmerksam machen musste, dass durch die Strafprocessordnung 
vom Jahre 1853 die Oeffel1tlichkeit keineswegs in dem von ihnen 
festgehaltenen Sinne und Umfange beschränkt worden sei und ein­
ges-chränkt werden wollte; wenn wir sehen, dass eben erst das Mini­
sterium darauf hinweisen musste, dass allerdings auch Journalisten 
als Zuhörer zu den Strafverhandlul1gen ohne Anstand zuzulassen 
seien, und dass die St.-P.-O. vom 29. Juli 1853 keineswegs 
verboten habe, oder hintan halten wollte, dass die gerichtlichen 
Verhandlungen auch in den Tagesblättern reprodllcirt werden; 
wenn wir mit Einem "\Vorte die Oeffentlichkeit des Strafverfah­
rens alsbald nach der eingetretenen Wirksamkeit der St.-P.-O. 
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von 1853 dem Wortlaut und Sinne desselben geradezu entgegen 
von untergeordneten Vollzug'sorganen des Gesetzes gar mannig­
fach verkrüppeln sahen: so kann diess doch wahrlich nicht dem 
Gesetze, und am allerwenigsten der Abschaffung der Jury zur 
Last gelegt werden, sondern wir müssen solches Treiben ein­
zelner Beamten deren übel verstandenem oder bornirtem Pflicht­
eifer oder ihrer sich selbst aufdringenden Wohldienerei für immer­
fort vorausgesetzte reactionäre Tendenzen der Regierung, wenn 
nicht vielleicht hie und da sogar dem Uebelwollen und der absicht­
lichen Herabsetzung der bestehenden Gesetze zuschreiben! 

Dass diese Einschränkungen der Oeffentlichkeit auch schon 
damals wirklich nur den per s ö nl ich e nEinflüssen ein z e l­
n er Handhaherdes Gesetzes, und nichLdiesem~cselbsL . .zuzurech ~ 
nen seien, zeigen uns erfreuliche Erfahrungen, die man zu eben 
jener Zeit über die Handhabung der diesfälligen gesetzlichen 
Bestimmungen in einem ganz e n t g e gen g es e tz t e n Sinne 
machen konnte. - Kaum nämlich war mit der Einführung der 
St.-P.-O. vom 29. Juli 1853 das mündliche und öffentliche Straf­
verfahren auch in unserem Italien (im lombardisch-venetianischen 
Königreiche) und in unseren s. g. ungarischen Ländern in's Leben 
getreten, so haben die Gerichts-Präsidenten in die sen Ländern 
fast allenthalben die erwähnte Vorschrift dieses Gesetzes in jenem 
Sinne aufgefasst und in Ausführung gebracht, wie sie ein ver­
ständiger, wahrhaft liberaler und die Absichten der Gesetzge­
bung loyal vollziehender Justizmann auch wirklich nur verste­
hen kann. In die sen Ländern haben die Präsidenten der Ge­
richtshöfe ohne alle Weisung von oben - ich habe mich selbst 
wiederholt davon überzeugt - bei Strafverhandlungen vor Oeff­
nung der Thüren des Gerichtssaals einfach einen Gendarm an 
die Gel'ichspforte gestellt und demselben den Auftrag gegeben, 
er habe von dem Gerichtssaale nur Frauenspersonen, sehr junge 
Leute und ganz lumpig aussehendes Volk zurückzuweisen, alle 
übrigen Personen habe er zuzulassen, ohne weiter nach ihren per­
sönlichen Verhältnissen oder nach den Motiven ihrer Theilnahme an 
der Strafverhandlung zu fragen. Ich sah namentlich in Pressburg 
den Gerichtssaal mehrmals mit einer ungeheuer grossen Menge von 
Menschen, vorzugsweise aus dem Bauern- und Gewerbestande an­
gefüllt, und ich sah, wie die Bauern sich insbesondere an Markt­
tagen in den Gerichtssaal drängten und dort stundenlang den 
Strafverhandlungen selbst über ganz gewöhnliche Fälle unver­
kennbar mit grossem Interesse beiwohnten, und zwar in den 
Jahren 1855-1859, zu einer Zeit also, wo von Geschwornen­
gerichten keine Rede war. 

Diese Erörterungen mögen genügen, um darzuthun, dass 
die aus dem angeblich untrennbaren Zusammenhange der Schwur­
gerichts - Institution mit der Oeffentlichkeit des Strafvet'fahrens 
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abgeleitete Bevorwortung der Jury jedes inneren Haltes völlig 
entbehre. 

Ich gehe nun über zur Würdigung (IV.) der streng socialen 
Empfehlungs-Momente der Jury, denen ebenfalls vorzugsweise 
in Oesterreich, und zwar auch in den Kreisen der Legislation, 
nämlich in unserem Reichsrathe, so wie bei den verschiedenen 
Landtagen vielfach Ausdruck gegeben wurde, und auf welche 
selbst hervorragende Männer der Regierung ein Gewicht legen. 

Die erste dieser Erwägungen a) lautet ungefähr: Man müsse 
die Jury schon darum einführen, weil sie die beste Rechtsschule 
des Volkes ist, indem nichts so sehr die Rechtskenntniss, den 
Rechtssinn und das Rechtsgefühl des Volkes schärfen und bilden 
wird, . als die Ausübung der Strafrechtspflege durch die Schwur­
gerichte. - Dazu komme die weitere Betrachtung, dass b) kein 
Institut im Staate so sehr wie eben die Jury geeignet sei, die 
Rechtspflege populär oder volksthümlich im edelsten Sinne des 
Wortes zu machen. 

In ersterer Beziehung, nämlich ad a) wird gewöhnlich be­
merkt, dass schon an und für sich die Erkenntniss des RechteR, 
die Aneignung von Rechts- und Gesetzes-Kenntnissen, der Rechts­
sinn, die Beurtheilung und das Rechtsgefühl im Volke wohl 
durch kein Mittel so lebendig und selbstthätig geweckt,gebildet 
und geschärft werden könne, als eben dadurch, dass das Volk 
unmittelbar selbst zur Ausübung der Rechtspflege, zur Anwendung 
all' dieser Momente berufen werde. Dazu tritt noch der Umstand, 
dass die Geschwornen nach ausgeübtem Richteramte bei der Rück­
kehr zu den Ihrigen und in den Kreis ihrer sonstigen Lebensge­
nossen, die sich selbst durch die Uebung des Richteramtes ange­
eigneten Rechtsanschauungen und gesammelten Rechtskenntnisse 
ganz natürlich auch wieder in weiteren Kreisen verbreiten werden. 

In der andern Beziehung ad b) aber macht man geltend, 
dass die durch die Jury geübte Rechtspflege schon darum volks­
thümlicher sei, als die von Beamten-Gerichtshöfen gehandhabte 
Justiz, weil das Volk zu einer von ihm selbst geübten Justiz 
immer ein relativ grösseres Vertrauen haben werde; denn es liege 
tief psychologisch im menschlichen Herzen begründet, dass alles 
dasjenige, wobei man mehr oder weniger selbst mitwirkt, auch 
im höheren Grade unser Wohlgefallen, unsere Sympathien für 
sich habe, und dass demnach das gesammte Volk zu der von 
seinen unmittelbaren Vertretern gehandhabten Justiz ein relativ 
grösseres Vertrauen haben werde, eben weil es sich sagt, dass 
die Männer des Volkes hierbei immer zugleich des ganzen Vol­
kes, also auch ihre selbsteigenen Interessen betreuen. 

Man müsse daher - so fahren die Anhänger dieses Argu­
mentes fort - das Schwurgericht schon wegen dieser wichtigen 
sodalen Beziehungen allenthalben einführen, die um so bedeutsamer 



216 

in's Gewicht fallen, da doch zugegeben werden muss, dass das 
Volk in allen Ländern, wo man die Schwurgerichte eingeführt hat, 
mit wahrer Liebe daran hängt, und um keinen Preis s.ich dieses 
Kleinod wieder nehmen lassen will." 

Entschuldigen Sie, meine Herren! wenn ich in meinem Eifer 
für das, was ich als 'Vahrheit erkenne, vielleicht zu weit gehe, 
und bei Beleuchtung solcher Scheingründe, womit man immer wie­
der nur der grossen Menge Sand in die Augen wirft, etwas scharfe 
oder gar hart klingende Ausdrücke wähle; allein "wenn es sich 
um Wahrheit handelt, fizelt und fezelt man - nach dem be­
kannten Worte eines energischen Mannes - nicht mit Schmei­
cheleien und Complimenten." Ich sage es nun rund heraus, dass 

ich in dem. eben angefiihrtenDoppd:Argumente ,so .vielfach .. es 
auch selbst von den edelsten Männern Deutschlands, von Män­
nern, denen ich meine aufrichtigste persönliche Hochachtung zolle, 
gebraucht wird, dennoch nichts Anderes) als hohle, inhaltsleere 
Phrasen erkenne. 

Gehen wir etwa!:' näher auf die 'Vürdigung des Gehaltes 
dieser schön klingenden Phrasen ein, so können wir uns alsbald 
überzeugen, dass sie überall auf Sand gebaut sind. 

Was nämlich (ad a) den ersten Theil dieses Argumentes betrifft, 
so glaube ich vor Allem die Bemerkung vorausschicken zu müs­
sen, dass nach meinem geringen Erachten ein grosser Miss- und 
Uebelstand darin liegen würde, wenn demselben innere Wahr­
heit zukäme, wenn es nämlich wirklich wahr wäre, dass die Jury 
die beste Rechtsschule für das Volk sei; denn wenn die Männer 
des Volkes, welche als Geschworne das Richteramt auszuüben 
haben, wirklich ihre Rechtsschule erst in dem Augenblicke ma­
chen sollen. wo sie das Richteramt ausüben, sich erst bei der 
Rechtsprechung selbst und durch dieselbe ihre Rechtskenntnisse 
aneignen und sammeln, wenn sie hier erst mit ihren schülerhaf­
ten Experimenten auftreten sollen, um sich persönlich für ihren 
hohen Beruf zu bilden und die hierdurch erst für sich selbst 
erworbenen Rechtskenntnisse wieder weiter zu verpflanzen: wahr­
haftig, dann schiene wenigstens mir das Schul- und Lehrgeld, 
welches für die Ausbildung des Volkes auf diesem Wege ge­
zahlt werden muss, ein zu hohes oder zu theures zu sein. Wenn 
mit unbegründeten und unwahren Verdicten, wenn mit Justiz­
morden die Rechtsbildung des Volkes erkauft werden soll, dann 
danke ich für das Mittel, welches zu dem gewiss von jedem 
denkenden Menschen als hochwichtig anerkannten Zwecke der 
Volksbildung in Geltung gesetzt werden will. Allein kein auch 
noch so heiliger Zweck kann ein an sich verwerfliches, oder an­
dere gleich wichtige oder vielleicht noch wichtigere Zwecke 
wie es doch unbezweifelt die Handhabung der Gerechtigkeit im 
Staate ist - zerstörendes Mittel heiligen! 
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Dass aber durch das in der Jury liegen sollende Mittel der 
Volksbildung die Gerechtigkeit gefährdet werde, gestehen ja die 
Bekenner dieses Arguments eben durch dasselbe selbst ein, indem 
sie zugeben, dass die Männer des Volkes als Geschworne eben 
erst durch die Uebung des Richteramtes sich die hierzu nöthigen 
Rechtskenntnisse, die hierzu erforderliche Beurtheilungsgabe, den­
jenigen Tact und diejenige scharfe Beobachtung aneignen sollen, 
die man zu dem Richteramte braucht. 

Doch sehen wir ab von dieser Kehrseite, welche dem Ar­
gumente ankleben würde, wenn es innere \Vahrheit für sich 
hätte, und prüfen wir vielmehr dessen thatsächliche Richtigkeit. 
Ist es denn wirklich wahr, dass die Institution der Jury als 
solche mannigfache Elemente zur Volksbildung in sich schliesse, 
und als die eigentliche Pflanzstätte und Schule für die Rechts­
bildung des Voll{es anzusehen sei? 'Vie soll vorerst die Zusam­
mensetzung der Geschwornenbank diesem Zwecke dienen? Re­
capituliren wir uns diesfalls die einschlägigen Bestimmungen der 
verschiedenen Schwurgerichts - Gesetzgebungen, namentlich in 
Deutschland und Frankreich, so finden wir, dass je nach Ver­
schiedenheit derselben bald auf je 5000, bald auf je 10.000 oder 
selbst nur auf je 20.000 Staats-Einwohner Ein Geschworner kommt. 
Unter 5000 dürfte dieses Verhältniss wohl nirgends herabreichen. 
Nimmt man aber auch diese letztere Ziffer als die Durchschnitts­
zahl an, in welcher sich das Verhältniss der Zahl der wirklichen 
Geschwornen zur Gesammtzahl der Einwohner jedes Landes dar­
stellt, so ist es jedenfalls und immer nur ein sehr winziges Mi· 
nimum der Staatsangehörigen, welche an jener Rechtsbildung 
theilnehmen, die in der Ausübung des Geschwornenamtes liegen 
und durch sie stattfinden soll. Aber selbst dieses Minimum kommt 
nach den bestehenden Schwurgerichtsgesetzen höchstens einmal 
im Jahre zur Ausübung dieser Functionen, und bei diesem Einen 
Male haben diese Auserwählten natürlich über das Mannigfal­
tigste und Verschiedenartigste, wie es nun gerade der Zufall für 
die einzelnen Schwurgerichtsverhandlungen zusammenwürfelt, und 
sofort nicht selten über solche Dinge und Straffälle zu judiciren, 
über deren specifische Rechts-Eigenthümlichkeiten die Meisten 
derselben bisher gewiss auch nicht die geringste Sachkenntniss 
zu erwerben in der Lage waren. 

Ich frage nun ganz unverholen: wie sollen denn diese ganz 
und gar ungewohnten und regelmässig fremdartigen Dinge, über 
welche diese Geschwornen vorübergehend das Richteramt aus­
üben, auch nur für sie selbst eine Bildungsschule constatiren, da 
ja bei der nächsten Quartalssitzung wieder an dere Geschworne 
fungiren , und da selbst für den Fall, als selbst die nämlichen 
Geschwornen nach einem, zwei oder mehr Jahren wieder zu fun­
giren haben, nicht 110thwendig, ja vermöge der Mannigfaltigkeit 
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der Straffälle sogar nur selten analoge Causen verhandelt wer­
den? Wie soll aber dadurch gar auf die Rechtsbildung des Vol­
kes in den weitesten Kreisen gewirkt werden? 

Wer sich je die Mühe genommen hat - und ich habe sie 
mir vielfällticr ~owohl in unserem engeren Vaterlande Oesterreich 
als in ander~ Ländern genommen - mit solchen Mannern, die 
selbst öfters die Functionen von Geschwornen versehen haben, und 
namentlich mit solchen aus dem Mittelstande, aus dem Bauern-, 
Handwerker-, Gewerbs- und Handelsstande , unmittelbar in Ver­
kehr zu treten, um von ihnen zu erfahren, was sie denn für einen 
Eindruck aus derlei Schwurgerichtsverhandlungen mitnahmen, der 
wird Ihnen auch bekräftigen müssen, dass man aus Unterredun­
g<m,mit solchen Geschwornen. nurzuhällfig.daagerade ... Geg.en: 
theil desjenigen erfährt, was die Vertheidiger der in Rede ste­
henden Lichtseite des Schwurgerichtes von denselben rein ima-
ginär behaupten. ., 

Nicht wenige gewissenhafte Männer aus diesen KreIsen 
sagten mir ganz unverholen, dass sie ihr diesfälliges Amt .re?el­
mässig mit wahrer Herzensangst geübt haben, und dasa 818 111S­

besondere in allen Fällen, wo der Angeklagte nicht klar seine 
Schuld eingestanden hatte, wahrhaft beklommen und zaghaft an 
die Fällung des Verdictes herangetreten aeien. Eigentlich gelernt 
aber haben sie schon wegen des fortdauernd beängstigenden 
Druckes, unter dem sich ihr eigenes Gewissen befand, nichts, 
und zwar um so weniger, da sie aus dem einander häufig so 
direct widersprechenden Hin- und Herreden des Staatsanwaltes 
und des Vertheidigers, und namentlich aus den nicht selten mit 
wahrer Begeisterung sich für die angebliche völlige Unschuld 
seines Clienten ereifernden Schutzreden des Vertheidigers, und 
aus den dagegen ankämpfenden, durch ihren strengen Ernst im­
ponirenden, oft aber auch durch scharfe Stichworte tief eingrei­
fenden Angriffen des Anklägers, und selbst aus dem häufig sehr 
elastisch, vag und zweideutig gehaltenen "Resurne" des Vorsitzenden 
sich nicht zurecht finden konnten. Den Kopf voll und wirr von diesen 
widersprechenden Eindrücken kommen sie nun in das Berathungs< 
zimmer der Geschwornen. Wie aber ging es da zu? Es waren 
ebenfalls nicht wenige dieser braven Männer, die mir ganz ehr­
lich eingestanden haben, dass bei dieser Berathung, zum al bei allen 
an sich controversen und verwickelten Fällen regelmässig Einer oder 
Zwei, sei es nun der Obmann oder irgend ein Anderer, das grosse, 
aber auch entscheidende Wort führen, dem alle übrigen Ge­
schwornen glaubensfromm nachfolgen, dass aber dieser Mass- und 
Ausschlag gebende Stimmführer, von dem die Uebrigen fortgerissen 
werden, sehr häufig nicht etwa der Begabteste oder Tüchtigste 
unter ihnen sondern derjenige sei, welcher sich als der gewandteste 
Raisonneur 'oder als der präpotenteste Schwätzer oder Schreier vor 
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Allen hervorthut. Es ist also - so lauten die Zeugnisse vieler ehrlicher 
Männer - in den seltensten Fällen das eigene, aus selbstständigem 
Denken und Combiniren gereifte Urtheil aller einzelnen Geschwor­
nen, sondern vielmehr die den grösseren Theil der zwölf Männer des 
Volkes fortreissende Ansicht einiger wenigen oder gar nur Eines 
aus ihnen, welche das Verdict der Gesammtheit einschliesst. -
Wie - frage ich - soll auf diesem Wege das Schwurgericht 
als Pflanzstätte und Schule zur Verbreitung der Rechts- und 
Gesetzeskenntnisse in den weitesten Kreisen der Bevölkerung 
wirken? Liegt doch auch in dieser Beziehung, und zwar aus 
einem Lande, in welchem das Schwurgericht in engem Zusammen­
hange mit der allseitig'en Selbstherrschaft des Volkes steht, näm­
lieh aus der Schweitz, eine sehr herbe Erfahrung vor, welche 
die in Rede stehende Lichtseite der Jury in einer sehr eigen­
thümlichen Färbung erscheinen lässt. - Man hat sich nämlich 
daselbst sogar in öffentlichen Verhandlungen darüber beschwert, 
dass von Seite der Parteien und ihrer Vertreter das Recllsations­
recht gegen Geschworne häufig so ausgeübt werde, dass nur die 
D üm m s ten und U n tü eh tig s t en als Geschworne übrig bleiben! 

Doch beschauen wir uns zur Charakteristik dieser vorgebli­
chen Volksbildungsschule überdiess etwas näher die 0 b je c t i v e 
Beschaffenheit der F ä 11 e , welche vor Schwurgerichten ver­
handelt werden! Bleiben wir vorerst bei den s. g. ge w ö h nl ich e n 
Fällen stehen! Worin soll denn die Bildung des Volks, worin 
die Schärfung seines Rechtsbewusstseins liegen, wenn durch das 
Schwurgericht Mord, Raub, Brandlegung, Diebstahl u. s. f. als 
strafbar erklärt werden? Wahrhaftig, um die Strafbarkeit sol­
cher Handlungen einzusehen und um lebendig von dem Bewusst­
sein durchdrungen zu sein, dass ein dieser Verbrechen schul­
diges Individuum gerechter Weise auch mit Strafe belegt wer­
den dürfe, dazu braucht es wohl selbst bei dem rohesten Volke 
nicht erst einer künstlichen Aufweckung und Unterweisung durch 
die Jury! 

Gehen wir nun über auf die sogenannten feineren, und 
namentlich auf die politischen Delicte! - Soll man denn wirk­
lich annehmen können, dass die zeitweise Beschäftigung der Ge­
schwornen mit dieser Kategorie von DeJicten sich zu einer 
Rechts- und Bildungsschule für das Volk in weiteren Kreisen 
gestalten werde? Wird das Volk im Ganzen oder werden auch 
nur die einzelnen sich mit dem Falle beschäftigenden Geschwor­
nen ihren Rechtssinn schärfen und stärken, wenn sie z. B. einen 
sehr raffinirten Betrugsfall oder complicirten Rechnungsprocess 
zu beurtheilen haben, wobei sie sich überzeugen, dass man höchst 
unehrenhaft handeln, dabei aber sich noch immer auf der äusser­
sten Schneide des Gesetzes bewegen kann, ohne einen nach dem 
S t r a f ge set z e zu ahndenden Betrug zu begehen? Oder wird 
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etwa die gesunde und schlichte Anschauung von dem, was an 
sich Recht und unter ehrlichen Menschen erlaubt ist, 
("quod justum et honestUln est"), dadurch veredelt, dass die als 
Geschworne erkornen Männer des V o11;;:es durch die Redekünste 
gewandter oder gar rabulistischer Vertheidiger eingeführt werden 
in die spitzfindigen U nterscheiduilgen zwischen blos civilistischen 
und strafrechtlichen Betrug, dass sie belehrt werden und darnach 
sogar ihre Verdicte fällen, wie man sehr malhonnet handeln 
könne, ohne noch dem Strafgesetze als Schuldiger zu verfallen? 
- Oder hält man es denn wirklich für möglich, durch das 
Playdoyer des Staatsanwaltes oder des Vertheidigers oder durch 
ein noch so gewandtes Resume des Präsidentan so auf einmal 
Jene· mannigfachen pu blicistischen·· Kenntnisse uBd.j"ne"il1gf>JlDn­
den Gesetzes-Studien beizubringen, die in der Regel zur Ent­
scheidung von politischen Delicten nothwendig sind? Lassen sich 
denn wirklich jene feinen juridischen Distinctionen und zuge­
spitzten gesetzlichen Begriffe, die zur Beurtheilung des Thatbe­
standes gerade bei politischen Delicten erforderlich sind, den 
Geschwornen so anlässlich eines einzelnen Falles eintrichtern? 
Und wäre es auch so, werden Sie etwa dadurch, dass sie die 
hier empfangene, und wie natürlich nur dem concreten Falle 
adaptirte Rechtsbelehrung wirklich wie einen Katechismus in 
weiteren Volkskreisen verpflanzen, richtige Gesetzeskenntnisse 
verbreiten, und nicht vielmehr Gefahr laufen, die ein s ei t i g e, 
weil eben nur dem ein z eIn e n Falle entlehnte Auffassung zu 
generalisiren, und sofort schiefe, irrige und auf Fehlpfade 
führende Anschauungen über die Gesetze zu verbreiten? - -
Oder soll etwa dadurch der Rechtssinn des Volkes, die 
Kenntniss , das Ansehen und die Achtung des bestehenden Ge­
setzes gestärkt ~nd befördert werden, wenn das Volk wahrnimmt, 
dass seine Geschwornen sich die - wie ich neulich nachwies -
so vielfach in Frankreich und selbst in Deutschland angemasste 
Omnipotenz zuerkennen, sich übe l' das zu Recht bestehende 
Gesetz zu erheben, und demselben zum Trotz diese oder jene 
Handlungen für nicht strafbar zu er kennen, weil sie nach ihrer 
subjectiven Anschauung, oder nach der gerade herrschenden 
Volksmeinung darin nichts Strafwürdiges finden? - -

Prüfen wir nun ad b) den zweiten Theil des in Rede stehenden 
Schutz-Argumentes der Jury etwas näher, nämlich die Behaup­
tung, dass dieselbe eine in aUen und namentlich den betheilig­
ten Kreisen des Volkes überaus populäre Institution sei. 

Die Erfahrungen der neuesten Zeit weisen uns vielmehr in 
verschiedenen Ländern auf das Gegentheil hin. Dies zeigte sich 
selbst in unserem engeren Vaterlande Oesterreich. Obgleich näm­
lich die im Jahre 1850 erfolgte Einführung des Schwurgerichtes 
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von der überwiegenden Mehrheit aller politischen und fachwis­
senschaftlichen Journale, sowie überhaupt von der grösseren 
Menge a11 derjenigen Organe, welche in öff€ntlicher Meinung 
machen und sie zugleich bilden, mit lautestem J·ubel begrässt 
ward; obgleich das Schwurgericht bei uns den Reiz der Neu­
heit für sich hatte, und in Oesterreich allenthalben unter impo­
santen und tiefen Eindruck hinterlassen sollenden Feierlichkeiten, 
hie und da sogar durch den Justizminister selbst, anderwärts 
durch den Oberlandesgerichts-Präsidenten, oder doch wenigstens 
durch weihevolle Reden der Schwurgerichts-Präsidenten und Ge­
neralprocuratoren eingeführt, und dem Volke seine dadurch be­
gründete selbsteigene Theilnahme an der Rechtsprechung in leb­
haftester und eindringlichster \Veise ans Herz gelegt wurde; ob­
gleich endlich diese Institution schon an und für sich der Eitel­
keit und Selbstliebe der betheiligten Volksklassen so mächtig 
schmeichelt: so zeigte sich dennoch selbst während ihres so kur­
zen Bestandes (indem in den bezüglichen Kronländern nirgends 
mehr als fünf und hie und da sogar nur viel' Quartals - Assisen 
stattgefunden hatten) gerade in die sen Volksklassen , nämlich 
bei denjenigen, die persönlich zum Geschwornenamte berufen 
waren, vielfach nicht blos keine Sympathie, sondern vielmehr 
Scheu und Widerwillen, sich diesen Functionen zu unterziehen, 
ja wahre Antipathie gegen dieselben. \Vir sahen nämlich nicht 
selten, dass die zur Dienstleistung einberufenen Geschwornen 
nicht erschienen, und sich lieber zu Geldstrafen verurtheilen 
liessen , als sich ihren diesfälligen Functionen unterzogen, dass 
sie ferner häufig - so weit dies gesetzlich zulässig war, Andere 
ersuchten) statt ihrer zu fungiren. 

Die Acten unseres Justizministeriums enthalten aus der Pe­
riode der ungefähr 15monatlichen Thätigkeit der Schwurgerichte 
in Oesterreich eine lange Reihe von Klagen der Staatsan­
waltschaften und Schwurgerichts präsidenten über die Lauheit 
und geringen Sympathien der einberufenen Geschwornen für ihr 
wichtiges Amt. Aus den verschiedensten Orten der Kronländer 
Niederösterreich, Steiermark, Krain, Triest und dem 
Küstenlande, Böhmen, Mähren und Schlesien haben 
diese Organe, und zwar mitunter auch solche Männer, welche 
sich als warme Anhänger des Schwurgerichtes bekannten, und 
der Intelligenz so wie der Ehrenhaftigkeit und Loyalität der 
Geschwornen ausserdern recht gute Zeugnisse gaben, wiederholt 
auf die bedauerlichen Erscheinungen hingewiesen: "dass sehr viele 
von den zur Assise eingeladenen Geschwornen, insbesondere 
Bauern und Gewerbsleute, sich entschuldigen, Enthebungsgesuche 
einreichen oder ohne alle Entschuldigung und Rechtfertigung 
ausbleiben und es vorziehen, sich zu Geldstrafen verurtheilen zu 
lassen, und dass dies insbesonders häufig zur Ernte-, ,V einlese-
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und Jahrmarkts-Zeit geschehen; '- dass sie unter Vorschützung ihrer 
Familien-, häuslichen, Erwerbs- und Wirthschafts - Verhältnisse, 
die ihnen durch die Geschwornen-Function aufgebürdete Bürger­
pflicht nicht selten geradezu als eine ihnen sehr unwillkommene 
Last erklären; - dass bei der am Schlusse jeder Schwurgerichts­
Assise an sie geschehenden Befragung, ob sie für dasselbe Jahr 
von der nochmaligen Theilnahme an der Schwurgerichtssitzung 
befreit sein oder wieder kommen wollen, regelmässig alle ohne 
Ausnahme von dem ihnen nach dem Gesetze zustehenden Ent­
hebungsbefugnisse Gebrauch machen; - dass mehrere derselben 
bei dem Ansuchen um Enthebung ganz offen bekannten, dass sie 
sich scheuen, ein Verdict abzugeben; - dass insbesondere nicht 
wenige-schlichte ·Landleute unter ihnen dif'S-e··ilwe SteUung gar 
nicht begreifen und ganz naIV fragen, wozu man denn sie in 
diese Verrichtungen hineinmenge , die man doch passender den 
gesetzkundigen Herren belassen soll," u. s. f. u. s. f. 

Ausserdem kam es aber auch in Oesterreich nicht selten 
vor, dass die Gewandteren und Kundigeren von den vorgelade­
nen Geschwornen, um sich dieser Function und dem - wie sie 
es häufig nannten - damit verbundenen Zeitverluste zu entzie­
hen, sich an den Vertheidiger oder an den Staatsanwalt wandten 
mit der Bitte, sie zu recusiren. - Dieses Recusiren durch Col· 
lusion mit dem Vertheidiger oder dem Staatsanwalte ist wohl 
überhanpt eine Erscheinung, über welche auch in andern Län­
dern und namentlich in Frankreich, Belgien und der Schweitz 
selbst die wärmsten Freunde und Enthusiasten der Jury sich viel­
fach beklagen. Von Bel g i e n liegen namentlich aus neuester 
Zeit officielle Bestätigungen vor, dass man daselbst bereits An­
stände, ja wirkliche Hindernisse findet, zu jeder Schwurgerichts­
sitzung auch nur die nöthige Anzahl Geschworner aufzutreiben, 
weil sich die mehresten, nach dem Gesetze hierzu Berufenen von 
der Erfüllung dieser sogenannten Bürgerpflicht zurückzuziehen 
suchen. 

Forscht man nun - wie ich es selbst m Oesterreich und 
auswärts mannigfach gethan habe - durch unmittelbare Unter­
redung mit derlei Geschwornen nach den Gründen ihrer dies­
fälligen Scheu oder Antipathie, so äussern sich die Einen dahin: 
"Es ist für einen gewissenhaften Mann keine Kleinigkeit, ein 
Richteramt zu übernehmen, welches sein Gewissen nach der 
einen oder andern Richtung hin in eine peinliche Lage versetzt, 
und dasselbe oft auch nach schon ausgeübtem Amte noch 
mannigfach mit Skrupeln oder gar Vorwürfen beunruhigt." 
- Andere hingegen sagten mir: "dass nach vorliegenden Er­
fahrungen die von den Geschwornen gefällten Wahrsprüche die 
Letzteren nur zu oft, zumal bei zweifelhaften, bei gros ses Auf­
sehen machenden oder allgemeines Interesse erregenden Fällen, 

223 

bei politischen Delicten, möge nun das Verdict so oder so lauten, 
mit ihren eigenen nächsten Angehörigen, Freunden und Bekann­
ten, mit ihren Kunden oder Gönnern oder mit den Machthabern 
der Regierung in sehr peinliche Collisionen bringen und dass 
sie es vorzögen, statt des sehr zweideutigen Ruhmes, bei derlei 
eaU8es eelebres als Richter mitzuwirken, lieber in Ruhe, Frieden 
und Eintracht in ihren Familien und liebgewordenen socialen 
Kreisen fortzuleben." - Dritte endlich bekannten mir ganz offen 
und ungescheut, dass es die Rücksicht auf den Erwerbs-Entgang 
sei, welche sie abhalte, sich tage- oder gar wochenlang den Ge­
schwornen-Functionen zu unterziehen. - Seien wir billig, meine 
Herren! bei Beurtheilung dieses Vorwandes, um sich einer, wenn 
gleichehl'enden Bürgerpflicht zu entziehen! Kann man es einem 
Kaufmanne, Fabriks-Unternehmer oder Landwirthe, der die Seele 
seines grossartigen Geschäftsbetriebes ist, oder selbst einem 
kleinen Gewerbsmanne, kann man es einem vielbeschäftigten 
Arzte, Advokaten, Notar, Agenten oder sonstigen Geschäfts­
manne, kann man es überhaupt irgend Jemandem, der für sich 
und seine Angehörigen den nöthigen Erwerb zunächst durch 
seine persönliche Causalität verdienen muss, übel deuten, wenn 
er sich scheut, und sei es auch nur Einmal im Jahre, aber da 
regelmässig durch mehrere Wochen sich den Geschwornen-Func­
Honen zu unterziehen, und darüber eben so lang seinen Erwerb 
zu vernachlässigen, zu schmälern oder vielleicht sogar für alle 
Zukunft wesentlich zu beeinträchtigen? 

Die Klage über diese Schattenseite des Schwurgerichtes 
können Sie bereits in allen Ländern, wo diese Institution besteht, 
vielleicht mit einziger und selbst da nur thBilweiser Ausnahme Eng­
lands, vielfach vernehmen; denn auch in England pflegen sich nicht 
mehr sehr selten ziemlich viele der zur Assise vorgeladenen Ge­
schwornen von der Uebernahme der Function mit dringenden Ge­
schäften zu entschuldigen. - Dass aber diese Beschwerde in Eng­
land nicht gar so häufig vorkommt, erklärt sich, - wie ich schon 
anderwärts dargethan - nicht b10s aus dem in Jahrhunderten 
Liebgewordensein dieser Instituti(lll, sondern vor Allem dadurch, 
dass eben in England der Cyclus des wirklichen Berufenwerdens 
zur Ausübung des Geschwornenamtes sich in einem sehr kleinen 
Kreise und zwar fast durchweg solcher Männer bewegt, welche 
nicht vom täglichen Erwerbe leben, sondern unabhängigere sociale 
Stellungen einnehmen. - Anders aber ist es in Frankreich, 
Belgien, in den deutschen Ländern. Oder soll. es etwa als ein 
Wahrzeichen der besonderen Beliebtheit des Institutes in diesen 
Ländern gelten, dass die Schwul'gerichtsgesetzgebungen in neue­
ster Zeit, um nur überhaupt das zuverlässige Erscheinen der 
einberufenen Geschwornen zu den Schwurgerichtssitzungen zu 
garantiren, zu dem traurigen Nothmittel der Festsetzung von 
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Diäten (Taggeldern und Reisekostenvergütungen) greifen? Da 
stehen wir denn wieder bei einer bedenklichen Massregel die das 
Institut der Jury nach meiner geringen Auffassung auf eine sehr 
zweideutige Weise biosstellt. Greift man mit den Diäten hoch 
das heisst, wenigstens so hoch, dass sie wirklich als Entgeld fü~ 
den Entgang des Erwerbes und zugleich als volle Entschädigung 
für alle Auslagen gelten können, welche der Geschworne für 
die Hin- und Zurückreise und für den oft wochenlangen Aufent­
halt an einem theuren Orte hat, so muss man begreiflicher 
Weise das Institut der Jury mit einer sehr bedeutenden Ziffer 
in dem Ausgaben-Etat des Justiz-Budgets setzen. Einer so nam­
haften Höher-Belastung des Staatshaushaltes gegenüber werden 
aber· gewissenhafte StaatsmäHner {;hiHl·Zwflifeldifl·FTItg'e·alif~ 
werfen, ob die dadurch erzielten Wohlthaten denn wirklich so 
gross seien, um sie selbst mit einem so namhaften Preise zu 
erkaufen? - Setzt man aber die Diäten niedrig an, so wie es in 
d_en meisten neueren Gesetzen versucht wird, nämlich so gering, dasi! 
SIe den Geschwornen nur höchst kümmerlich den nothdUrftigsten 
Unterhalt für die Zeit ihres Verweilens an einem andern Orte 
zu decken vermögen, so bleiben sie nicht blos hinter dem Zwecke 
zurück, sondern drücken auch die Autorität des Schwurgerichtes 
selbst herab, indem man doch wahrhaftig eine sehr mesquine 
Ansicht über die sociale Stellung von Richtern ausspricht, die 
man etwa mit einem Taggeld von zwei Gulden abfertigt. 

Wir haben diesralls in Oesterreich auch noch andere nicht 
~ehr erfreuliche Erfahrungen gemacht. 

Es sind die Fälle nicht vereinzelt vorgekommen, wo die 
Geschwornen während ihres Aufenthaltes am Sitze des Schwur­
gerichtes sich als Arbeiter, hie und da sogar zu sehr niedrigen 
Taglöhner-Arbeiten verdungen haben, um sich dort ihren Lohn 
und ein Entgelt für den Entgang ihres Erwerbes zu sichern. 
Soll nun etwa die Volksthümlichkeit der Jury und das Ansehen 
der Geschwornenrichter so wie der von ihnen gefällten Verdicte 
durch sol ehe Vorgänge erhalten und gefördert werden? Ge­
rade von dies0r Seite her mögen die Vertheidiger der Jury 
sie nicht zu fJehr empfehlen, weil dadurch entgegenstehende Er­
örterungen provocirt und Erfahrungen herausgekehrt werden, 
welche den Schutzrednern dieser Institution mehr als unwillkom­
men sein würden. 

Nach den speciell aus den verschiedensten Ländern Oester­
reichs aus der kurzen Dauer der Wirksamkeit des Schwur­
?,erichtes im Jahre 1851 bereits vorliegenden Erfahrungen, die 
lOh früher (oben, Seite 120-122) auseinandergesetzt habe und 
nach den von mir persönlich in Oesterreich, in vielen anderen 
deutschen Ländern und in Belgien an Ort und Stelle eingezo­
genen Erkundigungen glaube ich mit Zuversicht behaupten zu 
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können, dass, wenn man ein wahrhaftiges, nicht künstlich er­
presstes oder gefälschtes Suffrage universel über die Einführung 
und in Ländern, wo sie besteht, über die Beibehaltung der 
Jury, ausschliessend unter denjenigen Volksklas­
sen 0 der Per s 0 n e n, w eIe h e zur per s ö n 1 ich e n V e r­
richtung der Geschwornen - Functionen berufen 
sein sollen, anstellen wollte und könnte, - sich die überwie­
gende Mehrheit dagegen aussprechen würde. Doch wenn auch! 
- Den Enthusiasten dieser Institution, zumal denjenigen, welche 
sie aus demokratischen Tendenzen anstreben, gelten selbst solche 
Erfahrungen, ihnen gilt das alte Wort: "Invito bentjicia non obtru­
duntur", ja selbst das rein demokratische Axiom: "Nichts für 
dasVolk.ohnedas Volk" (d. h. in unserem Falle: "keine Insti­
tution ohne dessen eigene Zustimmung") - nichts mehr, sobald 
es sich nun einmal um eine nach ihrer subjectiven Anschauung 
oder Tendenz die Völker selbst wider deren Willen be­
glückende moderne Idee handelt! 

Mit dieser angeblichen Popularität der Jury hängt nun 
innigst jene weitere Betrachtung zusammen, deren massgebende 
Bedeutung ich selbst schon in meinem ersten vor Ihnen gehal­
tenen Vortrage zugestanden habe. Es kommt nämlich bei der 
Frage: "ob Schwurgerichte oder rechtsgelehrte ständige Beamten­
Gel'lchtshöfe?" zunächst nicht darauf an, ob die Einen oder 
Andern das grössere Vertrauen zu einer unbefangenen, gerechten 
Justizpftege verdienen, sondern nur darauf, wer grösseres Ver­
trauen wirklich be si tz e. Wenn man nun zugestehen muss, dass 
unter den gegebenen Verhältnissen sich einmal die öffentliche 
Meinung der herrschenden Kreise der Bevölkerung dahin nxirt 
hat, dass eine unabhängige, unbefangene, gerechte, gesunde, der 
urwüchsigen Volksanschauung entsprechende, die natürliche Ge­
rechtigkeit allenthalben mit dem positiven und hölzernen Buch· 
stabenrechte d'3s Gesetzes ausgleichende J ustizpftege nur von 
Männern des Volkes und nicht von Beamtenrichtern zu erwarten 
sei, so müsse man auch diese Art der Justizpftege einführen, 
eben darum, weil das Volk es einmal gl au b t, dass dort die 
grössere Gerechtigkeit zu finden sei. 

Ich selbst habe diesem Argumente sein schweres Gewieht 
;nicht abgesprochen und thue es auch heute nieht. 

Diess sei nun aber, - so fahren die V ertheidig er des Schwur­
gerichtes fort - gerade der Fall in Oesten·eich. Die Völker 
Oesterreichs verlangen das Schwurgericht, sie verlangen es durch 
ihre competenten Stimmen, durch den Reichsrath, durch die 
Landtage. 

Wir sehen nämlich, dass die überwiegende Mehrheit wenig­
stens in dem einen Hau.se unseres Reichsrathes sich bei zwei 
Gelegenheiten sogar mit jnbelndpr BegpiRtpl'Ung für da8 Schwur. 

15 
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gericht ausgesprochen hat. Haben sich auch .hierbei die Verthei­
diger desselben in die verschiedensten FractlO;:ten gespalten, ~~­
ben auch die Einen mit Nachdruck gegen dIe Jury als polItI­
sches Institut remonstrirt, und sie blos als Rechtsinstitut begehrt; 
Andere hingegen mit dürren Worten zugestanden, ~~ss sie als 
Rechtsinstitut nicht viel taugt, aber gerade als pohtisches In­
stitut im constitutionellen Staate unentbehrlich sei i haben ferner 
auch die Einen sie schlechtweg und ohne weitere Unterscheidung 
für alle sc h wer e n Verbrechen, d. h. eigentlich für alle Ver­
brechen, und weil diess wegen der grossen Kosten, wegen der 
Schwerfälligkeit und Weitläun.gkeit, also au~h Langsamkeit d~r 
Procedur nicht wohl ausführbar wäre, wemgstens für alle mIt 
e'lnet"'gl?wis-sen ···schweren·Strafqualität· "der·· ·einem······bestimmten 
höheren Strafsatze verpönten Verbrechen, also auch für politische 
Verbrechen nur insoferne, als sie unter dieses Strafausmass fallen, 
begehrt, die Anderen hingegen die Competenz. des ~c~wurge­
richtes vorzugsweise oder gar ausschliessend für dIe polItischen 
Delicte sowie für die durch die Pr es s e begangenen strafbaren 
Handldngen in Anspruch genommen; haben sich also die vielen 
Schutzredner der Jury in unserem Abgeordnetenhause in Bezie­
hung auf ihre Motive und Tendenzen in noch so mannigfaltige 
Fractionen gespalten: in dem Einen Gedanken: ."Wir verlang~n 
das Schwurgericht" einiget sich unverkennbar eme grosse MaJo­
rität unserer Volksvertretung. 

Dasselbe Schauspiel bot sich uns dar auch in den meisten 
Landtagen unseres grossen Gesammtstaates. Rans8tmi nantes 1n 
gurgite vasto sind jene vereinzelten Stimmen, welche da und dort 
schüchtern einige Zweifel oder Bedenken, oder gar ein negati­
ves Votum gegen die Einführung der Jury herauszulispeln 
wagten. .... .. 

Doch trotz alledem habe ICh für memePerson lIDmerhm emige 
Zweifel darüber, ob diese Schwärmerei für das Schwurgericht der 
wirklichen inneren Ueberzeugtheit aller jener hochachtbaren Män-' 
ner entspreche, welche in diesen hohen Versammlungen sich nicht 
d ag e gen aussprechen. Ich mache nämlich kein Hehl daraus -
Sie werden mir aber nicht zumuthen, dass ich so indiscret sein werde, 
auf bestimmte Personen hinzuweisen oder etwa gar Namen zu nen­
nen - dass ich von mehreren bedeutenden Männern, die der einen 
oder andern dieser hohen Körperschaften angehören, folgende ver­
trauliche Aeusserung gehört habe: "Ja, persönlich bin ich nichts 
weniger als überzeugt von der Vorzü~lichkeit der J~ry, im Gegen­
theile, aus dem Standpuncte der JustIZ habe auch ICh sehr ernste 
Bedenken gegen dieselbe; allein ich würde es nie wagen, dagegen 
zu sprechen, ja nicht einmal dagegen öffe~tlich zu. stimmen, de~n 
dann verliere ich aUen Credit in der öffenthchen Memung, und bm 
in derselben förmlich erschlagen, und dann kann ich auch für andere 
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grosse Dinge nicht mehr wirken. Es liegt nun einmal - so fahren 
derlei, der Zahl nach vielleicht sehr ansehnliche Factoren der an­
gedeuteten Majorität fort - es liegt nun einmal das Verlangen 
nach dem Schwurgerichte in der Strömung der Zeit. Diesem un­
läugbar vorhandenen, mächtigen Zuge des Volkes, dieser gewalti­
gen öffentlichen Meinung entgegen zu wirken, wäre eben so unklug 
als praktisch unfruchtbar, daher auch nicht staatsmännisch, und 
sofort auch aus dem Standpunkte eines jeden Einzelnen um so 
weniger zu billigen, als er sich selbst dadurch um die Möglichkeit 
bringt, für andere wichtige Volks-Interessen einflussreich zu wir­
ken" u. s. f. 

Es ist mir aus mehr als einer Rücksicht peinlich, auf diese Er­
örterungenzu antworten: dennoch habe ich den Muth, auch diesem 
Argumente jenen eigentlichen Beweisnerv abzusprechen, welcher 
in demselben gesucht wird. Ich gehöre - auch daraus mache ich 
kein Hehl - zu denjenigen, welche mit wärmster Begeisterung für 
die Festigung unserer kaum gewonnenen politischen Institutionen zu 
wirken sich zur Pflichtaufgabe setzen, und überall, wo ich berufen 
werden sollte, in dieser Richtung thätig aufzutreten. Ich bin also der 
Letzte, der irgendwie an demjenigen rütteln möchte, was uns unser 
Grundgesetz vom 26. Februar 1861 gegeben hat. Diese politische 
Unterlage, die wir nun einmal als Bürgschaft für die sichere Betreuung 
der allseitigen Volks-Interessen durch des Volkes eigene Vertreter 
gewonnen haben, die wollen wir festhalten. Wir wollen sie zwar 
fort und fort noch weiter entwickeln, ausfeilen und vervollkomm­
nen, wir wollen aber nicht rütteln an ihr in der Richtung, dass man 
die darin liegenden Garantien in ihrer Wesenheit zerstört! Ich bin 
also keiner Derjenigen, die in irgend einer Weise unseren Landta­
gen und gar dem Reichsrathe den äusserlich vollberechtigten Be­
ruf, d. h. den vollen legalen und verfassungsmässigen Beruf ab­
sprechen möchten, auch über die Frage der Jury sich massgebend 
zu äussern. 

Allein wenn es sich darum handelt, zu erforschen, was denn 
hierbei der wirkliche Wunsch oder das Verlangen der Völker 
Oesterreichs sei, so gestehe ich Ihnen offen, dass ich sehr ernste 
Zweifel habe, ob der Ausspruch, der diesfalls durch unsere Land­
tage und Reichsraths-Deputirten gefällt wird, auch die wirkliche 
Stimme des Volkes sei. 

Ich muss hier auf meine schon früher ausgesprochene Induc­
tion der Stimmung in jenen Schichten und Classen der Bevölkerung 
in den verschiedenen Ländern unseres Gesammtstaates Oesterreich 
zurückkommen, die bei der Einführung des Schwurgerichtes zu­
n ä c h s t betheiligt erscheinen. 

Wenn man nämlich jene Tausende von Menschen, die in 
Oesterreichs Ländern wirklich berufen sein werden, das Geschwor­
nenamt auszuüben, offen und ehrlich fragen und sie auch unbefan-
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gen, also durch ein geh e im e s Scrutinium ihre Stimmen darüber 
abgeben könnten: wahrhaftig, nach dem, was mir über die Stim­
mung der grossen Menge bekannt ist, möchte ich in jeder Weise 
dafür einsteheu, dass die entschiedenste Majorität sich ge gen die 
Einführung des Schwurgerichtes in Oesterreich aussprechen würde, 
wenn auch aus sehr verschiedenen Motiven, indem hierbei allerdings 
nebst der schon früher angedeuteten Gewissens-Aengstlichkeit und 
der Bel5orgniss, durch dieses oder jenes Verdict mit werthen Personen 
oder Kreisen in Collision zu kommen, die materielle Rücksicht, 
durch die Erfüllung dieser Bürgerpflicht einen Entgang an den 
Erwerbsverhältnissen zu erleiden, die Hauptrolle spielen mag. 

Ist daher mein Wagniss zu kühn, wenn ich bescheidene Zwei· 
fel dagegen ausspreche; dass in dem~laITtel1Noth~-lrn:dSchUlerzensc 
schrei unserer Landtage, sowie des Abgeordnetenhauses unseres 
Reichsrathes nach Einführung des Schwurgerichtes sich wirklich 
auch die wahrhaftige Stimme des Gesammtvoikes, der inn~re Wille 
der verschiedenen Völker Oesterreichs auspräge? 

Damit bin ich zugleich auf einem specifisch-österrei­
chischen Standpunkte angelangt. 
. Sofort wollen Sie mir erlauben, auch die übrigen s pe c i-

flsch-österreichischen Bedenken gegen die Einführung der 
Jury in unserem Vaterlande zur Geltung zu bringen; Bedenken, 
denen ich schon vor Jahren in mehreren meiner gedruckten 
Werke Ausdruck zu geben bemüht war, über welche man aber 
in unseren Landtagen, sowie im Reichsrathe mit grosseI' Zartheit, 
ja in der Regel mit der Klugheit des Schweigens hinübergleitet. 

Es sind dies A) der Nationalitäten-, B) der confessio­
nelle Standpunkt und 0) der Vorschlag, die Jury für gewisse 
Delicte nur in einigen der im engeren Reichsrathe Oesterreichs 
vertretenen Länder einzuführen, dagegen in den übrigen dieser 
Länder dieselben Delicte der Competenz von ständigen und rechts­
gelehrten Beamten~ Gerichtshöfen zuzuweisen. 

A cl A) N ur auf Ein e m unserer Lan dtage, so viel mir be­
kannt wurde, nämlich auf dem böhmischen, wurde der N atio­
nalitäten-Moment der Schwurgerichtsfrage leise angedeutet. 

Es war einer der angesehensten Deputirten dieses Land­
tages, zugleich einer der gefeiertsten unseres Reichstages in dem 
ich überdies seit einer langen Reihe von Jahren einen ~ersönli­
chen Freund verehre, der ,nachdem er sich selbst als warmer 
Fürsprecher für die Einführung des Schwurgerichts auch in 
Oesterreichs Ländern bekannt hatte, mit specieller Bezugnahme 
auf Böhmen andeutete: "dass nach seiner Ueberzeugung das 
Schwurgericht der beste Kitt sein werde, um die beiden in die­
sem Lande sonst so häufig einander gegenüberstehenden Natio­
nalitäten mit einander zu verbinden, die Versöhnung derselben 
anzubahnen und in' s Leben zu führen." 
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Ich kann als Patriot nur wünschen, dass diesen schönen 
Worten meines edlen Freundes einst thatsächliche Bewahrhei­
tung,· d. h. des Lebens Wirklichkeit zu Theil werden möge. 
Allein vor der Hand möge mir Niemand übel deuten, dass ich 
dages-en noch immer bescheidene Zweifel habe, und dass ich 
auch diese, obwohl sehr heikle und delikate Seite unserer Frage 
offen bespreche_ 

Beschauen wir uns nur die einzelnen unserer Länder, die 
einzelnen unserer Völker, und fragen wir uns dann unbefangen, 
ob denn wirklich eine Regierung so leichten Sinnes es wagen 
wird, und ob nicht am Ende unserer Regierung selbst ernste 
Bedenken und Besorgnisse aufsteigen werden, wenn es sich darum 
handelt, das Geschworn.engericht auch in den jen i gen unserer 
Länder einzuführen, wo und so lange sich zwei oder mehrere 
Na t ion al i t ä t e n einander schroff, um nicht zu sagen, feind· 
lich gegenüber stehen. 

Bleiben wir bei jenen Ländern stehen, wo deutsche und 
slavische Nationalitäten einander gegenüber stehen. 

Finden wir denn nicht, dass in aUen Fragen, wo irgendwie 
nationale Elemente in den Vordergrund treten, sich eine solche 
gegenseitige Bitterkeit zwischen beiden Nationalitäten kund gibt, 
dass von einer Einigung, von einem versöhnlichen Behandeln des 
Gegenstandes nimmermehr die Rede ist, dass in derlei Fällen 
von der einen und andern Seite kaum jemals die objective Wahr­
heit, sondern fast ausschliessend der subjective Parteien-Stand­
punkt im Auge gehalten wird. 

Erwägen Sie nun, ob Sie denn wirklich mit voUer Beruhi­
gung dem Urtheile einer Geschwornenbank, in welche von der 
Urne etwa 7 Czechen und 5 Deutsche hinein gewürfelt wurden, 
das Schicksal eines Deutschen, oder umgekehrt, wenn 7 Deutsche 
und 5 Czechen das Schwurgericht bilden, das Schicksal eines 
Czechen mit der Zuversicht einer parteilosen, unbefangenen 
Würdigung anvertrauen werden? Es liegen durch öffentliche Ver­
handlungen notorisch üonstatil'te Fälle vor, daher ich keinen An­
stand nehmen kann, darauf hinzuweisen, in welchen dieser Na­
tionalitäten-Conflict selbst bei ständigen Beamten-Gerichtshöfen 
nicht ganz ohne Einfluss auf die richterlichen Entscheidungen 
blieb. Wie Hesse sich nun eine unbefangene Rechtsprechung von 
Geschwornen solcher getheilter Nationalitäten erwarten, welche 
als Männer des Volkes regelmässig ganz und gar von jenen ein­
seitigen Auffassungen und Vorurtheilen durchdrungen sind, die 
in ihren socialen Kreisen herrschen und daher sich denselben 
auch unterordnen müssen, um nicht von ihren eigenen Nationa­
litätsgenossen als Abtrünnige, als Verräther geächtet zu werden! 
Wie soll insbesondere bei politischen Delicten, bei Press vergehen, 
von solchen Geschwornen parteilose Unbefangenheit erwartet wer-
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den können, da gerade bei diesen Kategorien von Delicten der 
Nationalitätenpunkt so häufig der, entscheidendste ist? Wie könnte 
man hoffen, dass bei Strafprocessen, wo es sich um Angriffe ge­
gen' unsere Staatsverfassung, um Ausfälle gegen das October­
Diplom, oder im Gegensatze davon um Schmähungen des Grund­
gesetzes vom 26. Februar 1861, um Aufhetzung gegen diese oder 
jene Nationalität handelt, eine Geschwornenbank ein parteiloses 
Verdict fälle, auf welchem das eine Mal der Zufall in relativ 
grösserer Anzahl enragirte National-Föderalisten, das andere Mal 
aber rücksichtslose Centralisten oder Deutschthums-Propagandisten 
zusammengeworfen hat? -

Solche Conflicte wären aber nicht blos dort, wo Slaven ge­
g(3nl,iber V9n j)eutschen. steh,(3n.Qcl~l:" isL~§_J:!5inA.l}jGht_(3h'l_~J19,: 
torische Thatsache, dass z. B. in unserem Da Im a t i en sich zwei 
Nationalitäten, nämlich die illirische und italienische, einander in 
so mannigfachen Beziehungen nichts weniger als freundlich und 
versöhnlich entgegentreten? Wie würde sich diess in Ga 1 i z i e n 
gestalten? Sind es nicht erst wenige Wochen her, dass Männer, 
den höchsten und feinsten socialen Kreisen angehörend, einer­
seits, und andererseits Priester der katholischen Kirche, welche 
nur die Palme des Friedens und der christlichen Versöhnung in 
ihren Händen tragen sollen, sich gegenseitig selbst im Landtage 
mit Berserkerwuth angriffen und sich einander auf eine die 
Grenzen des gewöhnlichsten Anstandes überschreitende Weise 
selbst an jener Stätte, wo sie als Vertreter des Volkes doch vor 
Allem ihre Würde bewahren sollten, sich einander alle mögli­
chen Invectiven sagten? Erfahren wir es nicht nur zu oft, dass 
Polen und Ruthenen, gestachelt von jenem unglückseligen Na­
tionalitätenhasse, einander grobe Bestechungen, Perfidien, Betrü­
gereien und Unzukömmlichkeiten aller Art zum Vorwurfe ma­
chen? - Und solchen Männern des Volkes wollen die Ver­
theidiger der Jury das Richteramt anvertrauen, und wollen es 
von der Zufälligkeit abhängig machen, dass heute etwa 5 Po­
len und 7 Ruthenen über einen Polen, und morgen 7 Po­
len mit 5 Ruthenen über einen Ruthenen Urtheil und Recht 
sprechen? 

Glauben Sie mir, bei Völkern, in welchen einmal das Na­
tionalgefühl eine gewisse Intensität erlangt hat, ist dasselbe stär­
ker, als ihr bester Wille, auch den gegenüber stehenden frem­
den Nationalitäten gerecht zu werden. Es ist dieses mächtige 
Gefühl eingesogen mit der Muttermilch, es ist ihnen zur zweiten 
Natur geworden. Es verwandelt sich in ihnen zugleich zum hei­
ligen Pflichtgefühl, jeden Anlass wahrzunehmen, um für ihre 
Nationalität und gegen die entgegenstehende zu kämpfen. Wer 
je Gelegenheit hatte, als Unbefangener den Parteienkampf zwi­
schen solchen einander gegenüber stehenden Nationalitäten im 
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wirklichen Leben mit anzuschauen, unparteiisch zu beobachten, 
wie zum Beispiel in unseren Ländern jenseits der Leitha, we­
nigstens in allen etwas aufgeregten Zeiten, Magyaren gegen 
Deutsche, Magyaren gegen Rumänen und Serben (die sogen'ann­
ten Ratzen) oder Slovaken, oder überhaupt gegen Slaven, und 
umgekehrt wieder aU' diese letzteren Nationalitäten gegen die 
Magyaren; wie die Rumänen gegen die Sachsen und die 
Sachsen gegen die Rumänen denken, fü~len u,nd han~el~, welche 
Urtheile sie gegenseitig über einan,der~ l~ Pnvat- w~e, 1m, öffe~t­
lichen Leben gleichmässig, fällen, WIe SIe sl,ch gegenseIt~g mcht .l~ 
Mindesten etwas Gutes zutrauen, sondern 1m GegentheJle a prIOrl 
jeden der entgegengesetzten Nationalität Angehörigen mit Miss­
trauen und Argwohn ansehen, ja sogar häufig v~n demselben 
grundsätzlich nur Schlechtes erwarten : wa~hrhaftIg, der muss 
zittern für die Justiz, wenn man Schwurgenchte zusammensetzt 
aus den Gegensätzen dieser Nationalitäten. 

Erwägen Sie, m. H.! noch einen anderen, gleichfalls n~tio­
nalen Moment rücksichtlich einzelner Länder unseres KaIser­
staates ! - Glauben Sie denn wirklich, dass es räthlich wäre, 
das Schwurgericht in unserem lombardisch-venetianische.n König­
reiche in unserem Dalmatien einzuführen? Nicht bl08 1m Jahre 
1807 'haben sich die besten, erleuchtetsten und freisinnigsten 
Männer des damaligen Königreiches Italien gegen den Kaiser 
Napoleon geäussert: "Gib uns mün.dlichen und öffent!iche~ Straf­
process, aber ohne Geschworne! DIe Gesc~wornen smd nImmer­
mehr für Italien, für den heissblütigen Itahener, der es wohl ver­
trägt, Verurtheilung und Strafe ungerächt hinz~nehmen. von den 
Richtern des Staates, nimmermehr aber von semes GleIchen aus 
dem Volke selbst gerichtet werden will, und von seinem Naturell, 
von seinem glühenden Rachegefühl nur zu leicht hingerissen 
wird, gegen Letzteren Rache zu üben." 

Das nämliche Urtheil wurde in den Jahren 1849 und 1850 
von den besonnensten und gewichtigsten Männern aus unserem 
Italien geäussert, als von Seite der österreichischen Regierung 
die Frage wegen Einführung der Schwurgerichte auch im lom­
bardisch-venetianischen Königreiche die Frage gestellt wurde, 
und es war der Justizminister Schmerling, welcher, nachdem 
er doch mit solchem Nachdrucke das Schwurgericht in Oesterreich 
eingeführt hatte, und namentlich auch für alle politischen Ve:­
brechen und Pressvergehen eingeführt hatte, Anstand nahm, dIe 
Einführung desselben auch in Italien zu empfehlen. 

Aehnliches finden wir in Dalmatien. Dort sind leider die 
Reminiscenzen und die Thaten der BI u t r ach e noch immer 
nicht völlig erstorben, dort sieht es noch immer so mancher 
aufgeregte, heissblütige Dalmatiner nicht b10s als unsträflich, 
sondern als eine lobenswerthe That, als eine heilige Pflicht 
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an, die er schon mit der Muttermilch eingesogen hat, dass 
er eine Unbill, die seiner Familie von irgend einem Mitgliede 
einer andern :b~I~lilie zugefügt wurde. an der letztern rächen, 
und bis in die entferntesten Generationen derselben mit Blut 
rächen müsse. Dort würden wir daher bei der zufälligen 
Zusammensetzung eines Schwurgerichtes aus Männern, die von 
solchen Vorurtheilen erfüllt sind. nur zu leicht die fürchterliche 
Erfahrung machen, dass selbst die blutigsten Mordthaten durch 
Nichtschuldig-Verdicte einen Freibrief und sofort Aufmunterung 
zu ähnlichen Freveln finden, dagegen aber auch so mancher nur 
leichthin Verdächtige, wenn er zufällig einer dem Urtheilenden 
feindseligen Familie angehört, aus Rache ungerecht verurtheilt 
w.erden. würde. Liegen uns nichtn.otorischeErfahrungenaus.dem 
sitten- und stammverwandten Oorsica vor? Warum scheute sich 
der grosse, einsichtsvolle 00r8e, das Schwurgeri,;:ht, das er doch 
für das ganze übrige Frankreich sanetionirte, in dieser seiner 
Geburtsinsel einzuführen? Weil er besorgte, dass die in Oorsica 
herrschende Blutrache die aus der Mitte des Volkes hervorge­
henden Geschwornen, keineswegs aber auch die ständigen, aus 
dem Juristen- und Beamtenstande entnommenen Richter zu un­
gerechten Verdicten verleiten könnte. - Seit aber unter Louis 
Philippe (1831) die Jury dennoch auch in Oorsica eingeführt 
wurde, trägt sie - nach dem unverdächtigen Zeugnisse selbst 
warmer Vertheidiger des Schwurgerichtes - daselbst nur bittere 
Früchte. Der Eintluss der Familienrache ist so gross, dass die 
Geschwornen fast regelmässig eingeschüchtert sind, und nur zu 
häufig selbst zweifellos Schuldige zum allgemeinen Aergernisse 
lossprechen, und dass demnach fast jede Lossprechung die eine, 
aber auch jede Verurtheilung die andere Familie empört und zu 
neuer Rache aufflammt. 

Glaubt man nun wirklich, dass es an der Zeit wäre,. auch 
in sol c h en Ländern, wo analoge nationale Verhältnisse beste­
hen, Schwurgerichte einzuführen? Wenn man mir zur Antwort 
gibt: Ja, das Schwurgericht soll gerade eine Versöhnung' der 
feindlichen Nationalitäten und das endliche Erlöschen solcher 
traurigen nationalen Vorurtheile und Unsitten herbeiführen : so 
fürchfe ich, dass dies ein sehr trauriges Experiment wäre. Es 
wäre nämlich, wie ich mir schon bei einem früheren Argumente 
anzuführen erlaubte, sehr misslich, dass man erst durch unge­
rech te Verdicte, und zwar nicht blos durch unbegründete Nicht­
schuldig-, sondern auch durch ungerechte Schuldig -Verdicte, 
durch Justizmorde nach und nach das erwähnte schöne Ziel her­
beizuführen trachtete. 

Auf di e s em Wege darf ein gewissenhafter Justizminister, 
ein einsichtsvoller Staatsmann keinen, wenn auch noch so wich­
tigen Staatszweck anstreben I 
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Als einen allerdings nur untergeordneten, aber praktisch 
dennoch nicht gar" zu sehr zu unterschätzenden ~oment dieser 
speeifiseh österreichischen nationalen Bedenklichkeiten muss ich 
aueh noch die sprachlichen Schwierigkeiten hervorheben, 
welche der Einführung des Schwurgerichtes in jenen Ländern 
Oesterreichs entgegenstehen, in welchen, wie zum Beispiel (um 
selbst blos von den im engeren Reichsrathe unseres Kai­
serstaates vertretenen Ländern zu sprechen) in Böhmen, Mäh­
ren, Schlesien, in den südlichen Theilen der Steiermark, in 
Krain und Kärnten, in 'rriest und dem Küstenlande , in Galizien 
und der Bukowina zwei oder gar mehrere Landes· und Volks­
sprachen in Uebung sind. Auch in dieser Richtung liegen in 
Betreff derjenigen dieser Kronländer, in welchen im Jahre 1851 
die Schwurgerichte thätig waren, Erfahrungen vor. Es war 
nicht nur überaus schwierig, sondern regelmässig geradezu un­
möglich, zu jeder Schwurgerichts-Sitzung zwölf Geschworne zu­
sammenzubringen, welche der beiden oder gar mehrerer daselbst 
herrsehenden Landes- und Volkssprachen nur überhaupt kundig 
und gar vollkommen mächtig waren. Und doch wäre dieses so 
häufig nöthig gewesen, da die einen Zeugen diese, die anderen 
jene Sprache reden, da ferner bei Oomplicitäten diese Sprach­
verschiedenheit selbst unter den verschiedenen Mit-Angeklagten 
eintritt. Man musste dürftig genug mit Dollmetsehern nach­
helfen, und der Gerichtsvorsitzende war nicht selten genöthigt, 
selbst die Schutzreden dieses und jenes Angeklagten, und die 
Plaidoyers des Vertheidigers den Geschwornen erst in die 
ihnen zugängliche Spraehe zu übersetzen. Wie misslich es 
aber um jede VerdoUmetschung und gar um eine blos auszugsweise 
Recapitulation der von einem Anderen gehaltenen Reden durch 
einen Dritten in einer Uebersetzung stehe, zumal in so wichtigen 
FäHen, wo es sich um Schuld oder Nichtschuld , um Leben, 
Freiheit und Ehre eines Menschen handelt, diess brauche ich 
Ihn e n , geehrte Herren Zuhörer! nicht erst auseinander zu 
setzen. Ich erinnere diesfalls nur an den in meinem IV. Vor­
trage (hier oben S. 116-118) erörterten Neutitscheiner-Kinds­
mordfall, bei dem gerade diese sprachliche Schwierigkeit so miss 
liche Resultate herbeiführte_ 

All' diese Umstände fallen bei Bestellung der Gerichtshöfe 
aus rechtsgelehrten Beamten-Richtern hinweg, da es bei der 
I'prachlichen Bildung unseres Richterstandes notorisch niemals 
Schwierigkeiten hat, in den angeführten Ländern fünf bis sechs 
Richter und selbstständige Strafsenate zusammen zu stellen, in 
welchen alle Mitglieder der verschiedenen daselbst bestehenden 
Landessprachen vollkommen mächtig sind. 

Doch ziehen wir den zweiten oben 
ad B) erwähnten Moment, der ebenfalls specifisch gerade IU 
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Oesterreich von grossem Einflusse auf unsere Frage ist, nämlich 
unsere confessionellen Verhältnisse, in Betracht! 

Ist denn wirklich selbst nur in dieser Beziehung - und 
nehmen wir hierbei sogar unsere deutschen Provinzen, vielleicht 
nicht einmal die Stadt Wien aus - die Bildung schon so weit 
vorgeschritten, um mit voller Beruhigung sich sagen zu können, 
es werden sich die Geschwornen wenigstens bei Ausübung die­
ses Richteramtes erhabeu fühlen über den confessionellen Stand­
punkt? 

Meine den Erfahrungen des täglichen Lebens entnommene 
Anschauung lehrt mich das Gegentheil. Glauben Sie wirklich, 
dass, wenn etwa ein Jude so unglücklich ist, vor ein Schwurge­
richt. zukommen, das zum .grösserBn ... Theile .. ~us . Hewerbsleuten 
und Handelsleuten der mittleren Volltsschichten zusammengesetzt 
ist, und sei es selbst - wie schon erwähnt - in der Haupt­
und Residenzstadt Wien, derselbe vor einer so zusammengesetz­
ten Geschwornenbank unbefangenes Urtheil und Recht finden 
werde? -- Lehrt uns nicht die tägliche Erfahrung, dass es gerade 
in diesen Classen unserer christlichen Bevölkerung auch ausseI' 
den enragirten Judenfressern und denjenigen, welche die Juden­
verfolgung aus U eberzeugung oder Profession betreiben - wenig­
stens solcher Judenhasser noch genug gibt, welche die Juden 
als die allgemeinen Erwerbsbeschränker und Brodwegschnapper 
ansehen, und welche die Einführung der Gewerbefreiheit und 
damit zugleich die Herbeiführung des allgemeinen Elendes und 
Proletariates, den Umsturz aller hergebrachten Ordnung u. s. f. 
u. s. f. vorzugsweise den J ud e n zuschreiben? 

Hören Sie ähnliche Aeusserungen gegen die Juden nicht 
täglich selbst im Kreise der sonst ehrenwerthesten und human­
sten Personen gerade aus diesen Volkselassen ? Wie Wenige 
haben sich gar, und zwar selbst unter den Gebildetsten und In­
telligentesten unserer Gegenwart, zu jener allein vernünftigen 
Anschauung erhoben, dass die religiöse Confession eines Ande· 
ren weder den Einzelnen im Staate, noch diesen selbst rechtlich 
etwas angehe, und dass aus dem Standpunkte des vernünftigen 
Rechtes die vollste und allgemeinste bürgerliche Toleranz gegen 
alle Religions-Confessionen, welche nicht an sich unsittliche, social 
oder staatlich gefährliche Lehren und Zwecke bekennen oder 
verfolgen, für die Regierung des Staates eine unabweisbare 
Rechtsp flicht sei, wie es schon das berühmte Dictum des zwei 
ten Friedrich andeutete: "dass im Staate Jedermann nach sei­
ner Fa~on selig werden möge." 

Glauben Sie wohl unter diesen nun einmal nicht wegzuläug­
nenden Verhältnissen einem Geschwornengerichte ohne alle Rück­
sicht auf die confessionellen Standpunkte seiner einzelnen Mit­
glieder mit voller Beruhigung das Schicksal auch eines Anders-
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gläubigen anvertrauen zu können? - Wollen Sie z. B. ein Ge­
schwornengericht, in welchem sich zufällig einige solcher Juden­
hasser befinden, über den jüdischen Redacteur eines Journals 
urtheilen lassen, welches etwa ohnehin schon seit längerer Zeit 
wegen dieser und jener herausfordernden Artikel gegen das 
Spiessbürgerthum, gegen Vorurtheile der Mittelschichten unserer 
Bevölkerung u. dgl. in Ungunst bei den Christen steht? 

Solche Besorgnisse schwinden gegenüber einem rechtsgelehr­
ten Gerichtshofe, da wir mit Stolz auf den gesammten deutschen 
und speciel auf den österreichischen Richterstand auch in der 
Richtung hinweisen können, dass er bei seinen Richtersprüchen 
von confessionellen Rücksichten völlig abstrahirt, niemals darnach 
frägt, ob Christ oder Jude, Türke oder Heide von ihm Urtheil 
und Recht zu empfangen haben. Er hält den objectiven Stand­
punkt des thatsächlichen Verhaltes und das gegebene Gesetzes­
recht vor Augen! 

Doch führen wir diesen confessionellen Standpunkt, wie ihn die 
Männer des Volkes festzuhalten pflegen, noch näher selbst in 
Beziehung auf die verschiedenen c h r i s tli c h e n Confessionen aus! 

Wie wird sich das Schwurgericht gegenüber den nicht ka­
tholischen Christen in jenem schönen Lande ausnehmen, in wel­
chem eben erst die Auserwählten des Landes mit einer an 
Einhelligkeit grenzenden Majorität einen denkwürdigen Act der 
Unduldsamkeit zum Landesgesetze erheben wollten, wodurch 
nämlich den Nichtkatholiken sogar jene Rechte wieder genom­
men werden sollen, die schon vor nahe einem Jahrhunderte der 
grosse J oseph ihnen einräumte, wodurch ferner dasjenige, was 
vorlängst schon die positive Satzung des deutschen Staatenbundes 
den Bekennern der drei christlichen Haupt-Confessionen als un· 
widerrufliches Recht sanctionirt hatte, für Tirol wieder annullirt 
werden solL 

Wenn dies die Be s te n, die voraussetzlich In t e lli g en t e­
s t e n im Lande gethan haben, wie wollen Sie dann einen Prote­
stanten von einem Schwurgerichte dieser katholischen Zelotten oder 
Fanatiker unparteiisches Urtheil und Recht empfangen lassen? 

Ich zittere für ihn, und wäre ich ein Protestant, so würde ich 
rufen: "Herr! Bewahre mich vor einem solchen Volksgerichte !" 

Es sind wenige Jahre her, dass gerade in diesem Lande 
ein fanatischer Priester, der eine incendiarische Schrift gegen den 
Protestantismus in Druck herausgab, die von allen Unbefange­
nen für gleich strafwürdig nach natürlichem Rechte, gleichwie 
nach dem positiven Gesetze erkannt wurde, als er sich hierüber 
vor dem Strafgerichte zu rechtfertigen hatte, in öffentlicher 
Sitzung es laut aussprach, dass ein echt katholischer Priester 
nichts Anderes als Bekämpfung und Verfolgung gegen aUe 
Ketzer, also auch gegen die Protestanten, predigen müsse, und 
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dass diese Aeusserung mit Jubel von der Bevölkerung gefeiert 
wurde. Und in diesem Lande, wo nach dem Zahlenverhältnisse 
<ier Bevölkerung die Geschwornenbank wenn nicht ausschliessend 
so doch weit überwiegend aus Katholiken zusammengesetzt sein 
würde, wollen Sie auch den Protestanten sein Urtheil von dem 
Geschwornengerichte empfangen lassen? 

Sehen wir nicht durch nur zu häufige Erfahrungen aus ana· 
logen Verhältnissen in I I' I a nd bestätiget, und selbst von auf­
richtigen Freunden des Institutes der Jury zugestanden, dass auch 
dort die confessionellen Conflicte zwischen Katholiken und 
Protestanten sehr bedenklichen Einfluss auf die Unparteilichkeit 
der Verdicte der Geschwornen, und hie und da sogar auf die 
A-uswahl·d-ers-elbe!:1von· ·Seite···d-esShei~f;;·äuss(WR?·--····· 

Gerade specifisch österreichische Momente sind es daher, 
welche mich bei dem Gedanken mit Bangigkeit erfüllen, dass 
man das Schwurgericht in diesem und jenem Lande unseres Kai­
serstaates, oder gar in allen Ländern, welche in unserem soge­
nannten engeren Reichsrathe vertreten sind, einführen will. 

Oder will man 
ad C) wirklich zu jenem anderen Experimente schreiten, dass 

man das Schwurgericht für gewisse Delicte nur in jenen Ländern 
einführen wird, deren Landtage es wünschen werden, in einigen an­
deren dieser Länder aber dieselben Delicte fortan durch Beam­
ten-Gerichtshöfe entscheiden lassen will? 

Beinahe, möchte ich sagen, schiene mir dieses Experiment 
noch bedenklicher als die gleichmässige Einführung des Schwur­
gerichtes in allen österreichischen Ländern diesseits der Leitha. 

Wäre es nämlich nicht schon an und für sich politisch un­
klug und misslich, zwischen den verschiedenen Ländern oder 
eigentlich Völkern Oesterreichs eine Scheidung nach zwei Kate­
gorien in der Richtung vorzunehmen, dass man von Regierungs­
wege n und gar im Wege der Gesammtgesetzgebung die Einen 
für vollkommen qualificirt, die Anderen aber für untauglich, das 
Geschwornengericht bei sich aufzunehmen, die Einen also für 
jury fähig, die Andern als juryunfähig erklärte, möchte man nun 
den Massstab für diese Fähigkeit aus dem Grade der Intelligenz 
oder der politischen Loyalität derselben entnehmen? - Will man 
etwa die gegenseitige Eifersüchtelei zwischen den verschiedenen 
Ländern und Nationalitäten unseres herrlichen Gesammtstaates 
auch noch künstlich, und zwar gerade von ihrer empfindlichsten 
Seite aufregen, erhöhen und in steter Spannung erhalten? -­
Mahnt ein solches Project nicht gar sehr an einen analogen, in den 
Jahren 1848-1852 wiederholt von einzelnen sogenannten Staats­
männern gemachten, aber von der besonnenen österreichischen 
Regierung immer wieder abgelehnten Vorschlag, die Prügelstrafe 
wohl in diesen und jenen Ländern Oesterreichs wieder einzuführen 
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oder IIU belassen, dagegen in einigen anderen davon Umgang zu 
nehmen, mit anderen Worten also an den Vorschlag, die Länder 
und Völker Oesterreichs nach zwei Hauptgruppen, in prügel­
würdige und prügelfrei e, zu classificiren?! 

Doch abstrahiren wir von der politischen Tragweite eines 
solchen Experimentes, und würdigen wir als Juristen diesen Vor­
schlag vorzugsweise wieder aus dem Standpunkte der Jus tiz! 

Sehen wir Gesammt -Oesterreicher nicht unsere vaterlän­
dische Rechtspflege zu einem wahren Zerrbilde entstellt in jenen 
Ländern, welche sich losgesagt haben von der österreichisch­
deutschen Justiz-Gesetzgebung, in jenen Ländern nämlich, welche 
im Jahre 1860 die nach jahrhundertelangen Kämpfen endlich 
errungene Staats- und Gesetzgebungs-Einheit mit den übrigen 
Ländern unseres herrlichen Gesammtreiches nur zu ihrem eigenen 
Unheil wieder abgeschüttelt haben? Will man nun die grosse 
Kluft, welche diesfalls zwischen den Ländern jenseits und dies­
seits der Leitha leider wieder eingetreten ist, auch noch über­
tragen auf jene Länder der österreichischen Krone, die in dem 
engeren Reichsrathe vertreten sind? Will man wirklich die J~­
stiz in dem einen Theile dieser Länder durch Geschworne, l!l 

dem andern aber durch rechtsgelehrte Beamtenrichter ausüben 
lassen? Will man es wirklich absichtlich und künstlich dahin 
bringen, dass man etwa in Galizien durch rechtsgelehrte Beam· 
tenrichter irgend einen Angriff auf die Staatsverfassung nach 
dem unzweifelhaften Gesetzesrechte als ein schweres Verbrechen 
mit so und so vieljähriger Zuchthausstrafe ahnden wird, wäh­
rend vielleicht in Böhmen, weil dort in einem einzelnen Falle das 
Loos in überwiegender Mehrzahl Föderalisten auf der Geschwor­
nenbank zusammenführt, dieselbe Handlung von den Geschwornen 
vermöge der Omnipotenz ihrer subjectiven Anschauung nicht nur 
straflos erklärt, sondern der Angeklagte' von seinen politischen 
Parteigängern im Triumphzuge aus dem Gerichtssaale getragen 
werden wird? - Soll wirklich in einem und demselben grossen 
Staate diese schreiende Divergenz der Rechts-Sentenzen künst­
lich hervorgerufen, und in unsere ohnehin so tief zerklüfteten 
öffentlichen Zustände auch noch diese schrille Dissonanz hinein­
getragen werden? - Diese Zerfahrenheit der praktischen ~echts­
übung wird aber gewiss nicht ausbleiben, wenn man m dem 
einen Lande über die sogenannten politischen und confessionellen 
Delicte und Pressvergehen Geschworne, in dem andern aber 
rechtsgelehrte Beamten-Gerichtshöfe Recht sprechen lässt. Glaubt 
man aber dadurch wirklich der Jus t i z, dem Ansehen des Ge­
setzes und dem Volks bewusstsein von der Unbeugsamkeit des 
Rechtes einen Dienst zu thun? Soll auf di e sem Wege der 
Rechtssinn des Volkes oder etwa das Gefühl der Gleichheit 
Aller vor dem Rechte und Gesetze gestärkt werden? 
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Sind es also ausser den allgemeinen Erwägungen nicht ganz 
besonders solche Bedenken, die den besonnenen Staatsmann in der 
Erwägung der s p e ci fi s c h e n Eigenthümlichkeiten des ö s t e r­
I' e ich i s c he n Kaiserstaates es zweimal überlegen machen sol­
len, bevor. er zur al~seitigen oder partiellen Einführung des 
SchwurgerIchtes auch III unserem Vaterlande schreiten mag? -

. I~dem ich zum S.chlusse meiner Betrachtungen eile, erlauben 
~Ie mIr, nochmals ellle Skizze der Geschichte der Jury 
1 n gedrängter Rückschau an Ihnen vorüberzuführen. Mit Bezug­
nahme auf das hierüber bei verschiedenen einzelnen Anlässen 
i~ meinen. früheren Vor. trägen Gesagte resumire ich heute, dass 
dIe Jury III England elll historisch gewordenes, ein mit allen 

..... übrigenpulitischen .. und ··Votks~Ifistlrutionen· tief·verwurzei:t~s ···Irre 

stitu~ s~i, und daselbst grösstentheils ihre ursprünglichen und 
urwuchslgen Elemente treu bewahrt habe daher auch in einer 
viel gesünderen, richtigeren und namen'tlich die Findung des 
~e~htes mehr verbürgenden Einrichtung erscheint, als in allen 
ubngen Ländern Europa's. Ich muss mich ferner auf die gleich­
falls in meinen früheren Vorträgen gegebenen Nachweisungen 
berufen,woraus erhellt, dass es schon überhaupt und unter allen 
U:mst~nden ein grosses und kaum ausführbares Wagniss sei, ein 
hlstorIsch g e w 0 I' den e s Institut mit an' seinen Wurzeln und 
allen ihm im Laufe von Jahrhunderten aggregirten und assimi­
lirten Elementen mit einem Zauberschlage auf fremden Boden 
zu· überpflanzen oder zu mac h e n, und dass es uns daher nicht 
Wunder nehmen kann, dass das von den Franzosen und 
den Deutschen bei sich durch ein Machtwort ge s eh affe n e 
~chwuri!iericht. der organisch gewordenen brittischen Jury kaum 
IrgendwIe gleIche. Das treffende Wort das Mon t e s q u i e u 

h ' ' sprac : "Gest un tres grand hazard, si les lois d'une nation peu-
~ent convem'r a une autre," bewährte sich gerade hier mehr als 
Irgendwo, wurde aber von seinen Compatrioten gar nicht be­
achtet .. - V?D dem eige.ntlichen Kerne der brittischen Jury fin­
den WIr wemge Spuren m der französischen Einrichtung. 

Schon der leItende Gedanke, welcher den Schöpfern der 
französischen Jury bei Einführung derselben vorschwebte, die 
Tendenz nämlich, dadurch eine Theilung der obersten Staatsge­
walt vorzunehmen und sofort die richterliche Gewalt in Zukunft 
bei wichtigen Verbrechen nicht mehr vom souveränen Monarchen 
sondern vom Volke ~usüben zu lassen, ist der brittischen Jur~ 
fremd. - Ebenso dIe von den Franzosen erfundene Scheidung 
der That- von der Rechts-Frage, mit der verwunderlichen Selbst­
täuschung, dass die Geschworuen ausschliessend über die erstere 
die rechtsgelehrten Richter aber die letztere zu entscheiden ha~ 
ben. - Wie wenig der stetig gebliebene Ur charakter der britti­
sehen Jury bisher in Frankreich Wurzel gefasst habe, zeigt uns 
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wohl am hesten das ebenfalls in meinen früheren Vorträgen im 
Detail dargelegte Hin- und Herschwanken, ja wahrhaftige Herum­
tappen der französischen Schwurgerichts-Gesetzgebung in legis­
latoris.chen Expe~ime~ten. Kein ~ahrzehend seit Einführung der 
Jury III FrankreICh, Ja kaum elll Lustrum, und oft kaum ein 
Jahr verging, wo man nicht an der diesfälligen Legislation nach­
flickte. Heute hebt man das wieder auf, was man gestern ein­
führte, morgen modelt man an dem soeben Neueingeführten, 
übermorgen kehrt man wieder zum Vorgestrigen, oder zu dem 
ganz Alten und längst Aufgehobenen zurück, und durch keine 
dieser Phasen fühlt man sich vollständig befriedigt. Man zählt 
in der französischen Schwurgerichts-Gesetzgebung rücksichtlich 

. der Zusammensetzung der Jury nicht weniger als eaf, in Betreff 
der Stimmenzählung ihrer Abstimmung nicht weniger als neun 
~erschiedene Phasen! - Weiset dies Alles nicht darauf hin, 
dass man in Frankreich, um Dasjenige, was in England wirklich 
besteht, herzustellen, entweder nicht die Fähigkeit oder nicht 
den Willen habe, oder dass dort der Boden und die Elemente 
zur historisch getreuen Ueberpflanzung der brittischen Jury 
fehlen? 

Wenn ich nun heute diesen vielleicht gewagt oder zu kühn 
erscheinenden Ausspruch in Beziehung auf die französische Jury 
nochmals wiederhole,. so habe ich freilich dasselbe Urtheil auch 
schon über die deutschen Schwurgerichts-Gesetzgebungen ausge­
sprochen, indem sie ja allesammt dem französischen Prototyp 
nachg~bild~t sind. Sehen wir nun aber den Gang der Dinge, 
den dIe Emführung der Schwurgerichte in Deutschland genom­
men hat, so glaube ich darin zugleich schon einige Anhaltspunkte 
für meine Anschauung über die Gestaltung der Schwurgerichts­
frage in einer ferneren Zukunft zu finden. - In jener Zeit, wo 
Deutschland vielleicht den Glanzpunkt seiner Geschichte gefeiert 
hat, in jener Zeit, wo die allgemeine Erhebung der Geister ganz 
Deutschland durchdrang, wo begeistertes Nationalgefühl für 
Deutschlands Selbstständigkeit und Grösse eine Wahrheit war 
in jener Zeit, wo man die französische Zwingherrschaft von sich 
abschütteln wollte und endlich wirklich abgeschüttelt hat, in jener 
freudetrunkenen Zeit nach dem siegreichen Triumphe dBr deut­
schen Befreiungskriege von 1813 und 1814 gab sich in Deutsch­
land allenthalben auch ein gehobener Enthusiasmus für die Her­
stellung volksthümlicher Institutionen in unseren Verfassungs- und 
Gesetzgebungs-Zuständen kund. - In dieser. Zeit nehmen wir 
zugleich wahr, dass in jenen Ländern Deutschlands in welchen 
Frankreichs Zwingherrschaft auch französische Geset~gebung ein­
geführt hatte? nämlich in ~en Rheinlanden, wo man die Straf justiz­
pflege und dIe SchwurgerIchte täglich vor sich hatte sich nicht 
blos fast alle gewiegten und angesehenen Juristen, s~ndern auch 
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aus den übrigen Volkselassen die besten und freisinnigsten Män­
ner ge gen die Beibehaltung des Schwurgerichtes aussprachen. 

Beschauen Sie sich nur unsere Literatur der damaligen Zeit! 
Betrachten wir nicht blos die eigentlich gelehrten und streng 
wissenschaftlichen Werke und Zeitschriften, sondern selbst die 
populären und die Flugschriften, so wie die encyclopädischen 
vVerke von damals, die Conversations-Lexica in ihren zahlrei­
chen successiven Auflagen: so überzeugen wir uns alsbald, dass 
bis tief in die 40ger Jahre hinauf wohl die mehresten Stimmfüh­
rer der Wissenschaft und der öffentlichen Meinung sich mehr 
weniger entschieden für die Oeffentlichkeit und Mündlichkeit des 
Strafprocesses aussprachen, ja dass man in der letztern Epoche 
diesesZeitabschcuittes faßt keinen· wissenschaftlichgebildetenttn d 
fortstrebenden Justizmann mehr fand, der nicht diese beiden Er­
fordernisse an die Strafprocess-Gesetzgebung als unabweisbare 
Anforderungen der Gerechtigkeit anerkannt hätte; allein die weit­
hin überwiegende Mehrheit derselben erklärte sich zugleich gegen 
das Schwurgericht, und insbesondere gegen das Schwurgericht mit 
der französischen Einrichtung. Allerdings machte hiervon die 
preussische Jusfiz-Immediat-Commission mit ihrem berühmten Gut­
achten vom Jahre 1818 eine nicht zu unterschätzende Ausnahme, 
indem sich dieselbe nach eingehender Würdigung des in der 
preussischen Rheinprovinz aus der französischen Gesetzgebung 
beibehaltenen Schwurgerichtes auch für die fernere Beibehaltung 
desselben aussprach. 

Wie aber lässt es sich erklären, dass diese durch eine lange 
Reihe von Jahren ziemlich vereinzelt gestandene Autorität der 
preussischen Justiz-Immediat-Commission nach und nach auch in 
dem übrigen Deutschland Proselyten fand? - Die Hauptschuld 
hieran trifft - diess darf die geschichtliche Wahrheit nicht ver­
schweigen -, die deutschen Regierungen. Den fast einstimmigen 
und lautesten Forderungen der Wissenschaft und Praxis nach 
endlicher Reformirung des geheimen, schriftlichen Inquisitions­
processes, der überdiess mit mannigfachen Reminiscenzen der 
einstigen Folter gespickt war und den Angeklagten fast schutzlos 
dem Walten eines einzelnen Untersuchungsrichters . Preis gab, 
setzten die meisten Regierungen bis zum Jahre 1848 völlige Passi­
vität, absolute Stagnation der Gesetzgebung entgegen. Einige der­
selben, wie Baden, Würtemberg und im Jahre 1846 auch Preussen, 
traten schüchtern mit halben Massregeln hervor, andere kamen 
vor lauter Berathungen und Revisionen der sich immer wieder 
mit andern ersetzenden Gesetzentwürfe zu keinem Entschlusse. 
Das Gefühl des Missbehagens , um nicht zu sagen, der Schrei 
der Entrüstung über dieses - Nie h t s t h u n der Regierungen 
war unter den intelligenten und besten Männern . des deutschen 
Volkes allgemein und ungetheilt. Die Regierungen wo!ltenvon 
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einem aecusatorischen mündlichen und gar absolut öffentli­
chen Strafverfahren, von der freien offenen Vertheidigung eines 
jeden A~geklagten dur~h ein.en Advokate~, ja se~bst nur vor: 
einer Hmausooabe der rlchterbchen Entscheldungsgrunde auch beI 

'" Sentenzen der höheren Gerichte, und gar des höchsten Gerichts-
hofes und von der dadurch bedingten Controle der richterlichen Ur­
theile durch die Oeffentlichkeit u. dgl. nichts hören, Die Lethargie 
von Oben hoffte, dass es auch nach Unten für und für bei dem 
Alten bleiben werde. In umso schneidenderem Gegensatze zu diesen 
allgemeinen Anfor.derungen nach radikaler ~~gestaltun? ~er g:­
sammten StrafjustIzpflege hatten andere polItische Erelgmsse In 

Deutschland gewaltsame Wandlungen selbst an ,demjenigen h.er­
heigeführt, was m!1n bis dahin wenigstens als eme nothw~ndlge 
Bürgschaft einer gerechterr Justizpflege hochgeschä!zt hatte,. mdem 
man praktisch vielfach selbst den Grundsatz verhess: "NIemand 
kann seinem gesetzlichen Richter entzogen werden." 

Man delegirte häufig, zumal bei politischen Strafprocessen, 
statt des competenten ein anderes - ver 1 ä s s i ger e s (t?) Straf­
gericht· man setzte endlich, als die demokratischen Bewegungen 
in Deutschland sich mehrten, an die Stelle der ordentlichen Ge­
richte ausserordentliche Gerichts-Commissionen, an die Stelle des 
gesetzlichen Verfahrens vor dem competenten Strafgerichte eine 
ausserordentliche - selbstverständlich geh ei m s t e - Inquisi­
tions-Procedur vor politischen,. richtiger polizeilichen Central-
Untersuchungs-Commissionen! - . 

Kann es uns da noch Wunder nehmen, dass auf solche 
Rückschläge der Regierungen gegen die lautesten und jahrzehende­
lang unerhört gebliebenen Forderungen der allgemeinsten öffent­
lichen Stimme auch diese endlich einen energischen Anlauf nahm, 
um in natürlichem Gegendrucke in gerade entgegengesetz­
ten Richtungen ex t rem e Tendenzen und Strebungen ~u er­
zeugen, und weil - man das 'Venigere und durch die Gerechtig­
keit Bedingte nicht gab, ein viel lVfehreres zu fordern und das 
Strafverfahren lieber völlig in solche Bahnen zu leiten, wo das 
V olk selbst - nämlich mitte1st des Schwurgerichtes - Herr 
der stl'afgerichtlichen Entscheidungen werden würde. 

Den Anlass hierzu boten die Verhandlungen des Germani­
sten-Congresses im Jahre 1846 in Frankfurt a. M. und im Jahre 
1847 in Lübeck. 

ER hatten sich daselbst aus allen Ländern Deutschlands -
nur aus Oesterreich erschien in Frankfurt blos Einer (Rössler), 
in Lübeck aber gar Keiner! - viele der gefeiertsten deutschen 
Schriftsteller zusammengefunden, um durch gegenseitigen per­
flönlichen Ideenaustausch für Pflege des d e u t s eh e n Re c h t e s, 
deutscher Geschichte und Sprache zu wirken. Von den Kory­
phäen der deutschen J u I' ist e 11 namentlich fehlten 'nur wenige. 
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Hier wurde denn auch die Reform des deutschen Strafprocesses 
und insbesondere die Frage der Jury angeregt. Da sich über 
die Unerlässlichkeit der Forderung, den Strafprocess nach den 
Principien des mündlichen und öffentlichen Verfahrens mit freiester 
accusatorischer Procedursform auszubilden, kein Meinungs-Dis­
sens ergab, so ward die diessfällige Verhandlung auf das Schwur­
gericht beschränkt. Die Debatte in Frankfurt hatte sich fast 
ausschliessend um die historische Seite der Frage, nämlich um 
die Nachweisung der Genesis der Jury gedreht, und nur der 
gefeierte Da h 1 man n war es, der schon damals das Schwur­
gericht mit historischen Nachweisen aus der Geschichte Englands 
als das Palladium. pol i ti s c h e r ... Freih~it .de.sYolkes erkI~rte. 
_ Eingehender waren die Verhandlungen in Lübeck, . wo aber 
ebenfalls in dem encomiastischen Berichte des ehrwürdigen 
Mit t e r mai e r vorwiegend die pol i t i s c he n Lichtseiten des 
Institutes hervorgehoben wurden. Grossen Eindruck machte auf 
Alle, dass gerade dieser hochverehrte Coryphäe deutscher Rechts­
wissenschaft, der bis dahin in a11' seinen Schriften, vom Jahre 
1809 angefangen bis zu seinem letzten erst noch im Jahre 1845 
erschienenen Werke über den Strafprocess das Schwurgericht 
bekämpft hatte, und dass ebenso ein anderer, gleich angesehener 
Schriftsteller und bisheriger Gegner der Jury, nämlich Heffter, 
offen erklärten, dass sie durch gewissenhafte Forschungen und 
lebendige Anschauungen eines Besseren belehrt worden und sich 
nunmehr als An h ä n ger dieses Institutes erklärten. In der 
Plenar-Versammlung selbst ward nicht abgestimmt, daher auch 
keine Gewissheit darüber constatirt, ob nicht vielleicht dennoch 
die Mehrheit der Anwesenden durch die ernsten, s t ren.g j ur i­
dis c h e n Bedenken, welche vor Allem W ä c h t er, dann aber 
auch v. d. Pfordten, Souchay, Blume nnd Meyer gegen 
diese Institution vorbrachten, und w eIe h e ni c h t w i der 1 e g t 
w ur den, sich bestimmt gefunden hätte, die Einführung der 
Jury in Deutschland wenigstens aus. dem Standpunkte der Justiz 
zu verdammen. -

Die Thatsache kann aber und soll nicht in Abrede gestellt 
werden dass die warme, theilweise begeisterte Fürsprache, welche 
bei die~em Anlasse von mehreren der angesehensten Publicisten 
und Juristen, die zugleich zu den edelsten Männern Deutsch­
lands zählen, von einem Dahlmann, Michelsen, Wilda, 
Beseler, Jaup, Baumeister, Heffter und Mittermaier 
-trotz der Widersprüche der früher genannten, gleich gewieg­
ten Autoritäten - dem Schwurgerichte zu Theil wurde, in den 
Reihen der Intelligenten und Liberalen des deutschen Volk~s 
bedeutsame Nachklänge zurückgelassen hat, unter deren nachhaltI­
ger Einwirkung das Jahr 1848 hereinbrach. Die politische Be­
wegung dieses Jahres war überdies zu tief durchseelt von de-

mokratischem Geiste, als dass mit diesem bedeutsamen "\Vende­
punkte aller staatlichen Institutionen in den d e u t s c h e n Lan­
den nicht auch das Schwurgericht einen neuen und kräftigeren 
Aufschwung in Deutschland erhalten haben sollte. - Kam es 
sofort nicht ganz natürlich, dass die deutsche National- und Reichs­
Versammlung in die berühmten" Grundrechte des deutschen Volkes 
vom 21./27. December 1848" - welchf& ja überhaupt fast alle 
von der damals herrschenden Publicistik aufgestellten' Lehrsätze 
in Betreff der volksthümlichen Gestaltung von Staatsverfassllng und 
in Beziehung auf die wichtigsten organischen Staatseinrichtungen 
einschlossen - im §. 46 auch den Satz aufnahm: "Schwurgerichte 
sollen. jedenfalls inschwereren.Strafsachen und bei allen politi­
schen Vergehen urtheilen," und dass nicht blos diejenigen deutschen 
Regierungen, welche die Grundrechte des deutschen Volkes als 
Gesetz kundgemacht hatten, somit zur Einführung des Schwurge­
richtes verpflichtet waren, sondern auch fast alle übrigen deut­
schen Länder der allgemeinen Strömung folgten, und in den Jahren 
1849-1853 durch Particular-Gesetze das Schwurgericht nicht 
blos überhaupt einführten, sondern demselben namentlich auch 
die politischen Delicte und die Pressvergehen zuwiesen.- Diese 
Umgestaltung des Strafverfahrens geschah überdies in den meh­
resten deutschen Staaten nach ziemlich uniformem Zuschnitte. 
Unverkennhar hat hierbei eines der ersten diesfälligen Projecte, 
nämlich der Entwurf der thüringischen Strafprocessordnung vom 
Jahre 1849, welcher durchgehends dem französischen Straf­
processe nachgebildet ist, als Prototyp den mehresten neueren 
deutschen Strafprocessordnungen aus jener Zeit gedient, und na­
mentlich haben sehr viele Bestimmungen derselben auch in der 
österreichischen St.-P.-O. vom 17. Jänner 1850 sogar wörtliche 
Aufnahme gefunden. - Die gegen die Jury in den Jahren 1852 
und ] 853 eingetretene und zum Theile noch fortdauernde Reaction 
wurde schon früher geschildert, als von der in mehreren deutschen 
Ländern erfolgten gänzlichen Aufhebung des Schwurgerichtes, 
und von der in den meisten übrigen verfügten völligen Ent­
ziehung oder doch wesentlichen Beschränkung der Competenz 
desselben über die politischen Delicte und über die Pressver­
gehen in Rede war. 

Wie aber stellt sich die herrschende öffentliche Meinung 
von heute zu unserer Frage? - Da darf nun nicht verschwiegen 
werden, dass in neuester Zeit, nämlich im Jahre 1862, die Auto­
rität des deutschen Juristentages als Centnergewicht fü I' die 
Schwurgerichte in die Wagschale fällt. 

Ich war zwar nicht persönlich zugegen auf dem zweiten 
deutschen Juristentage in Dresden, wo die Frage verhandelt 
wurde, und kann daher nur Dasjenige nachreden, was mir theils 
durch mündliche MittheilungAil von dabei gegenwärtig gewese-
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nen Männern der \ erschiedensten politischen Glaubensbekeimt­
nisse, von Gönnern und Gegnern des Schwurgerichtes, bekannt 
geworden ist, theils in den gleich<leitigen Relationen verschiede­
ner öffentlicher Blätter, endlich in der authentischen Quelle. 
nämlich in den stenographischen Protocollen enthalten ist. ' 

Diese letzteren sind nun freilich in Betreff der dies fälligen 
Vorgänge in der Abtheilungs-Sitzung sehr dürftig, da sie über 
die zwischen dem Präsidenten der Abtheilung, einem notorischen 
Gegner des Schwurgerichtes (Schwarze), und mehreren Mitglie­
dern ders~lben, welche sich gleich dem Referenten (Stegemann) 
als entschIedene Vorkämpfer für dasselbe erklärt hatten, ent­
standenen Differenzen völlig. schweigen, und nur aus anderen, 
theilweise sogar öffentlichEm Mittheilungen beKannt geworden Ist, 
dass eben diese Differenzen jede eigentliche Discussion über die 
Frage selbst bei der Abtheilungs-Berathung vornherein abschnit­
ten, indem namentlich von den Verehrern dieser Institution gel­
tend gemacht wurde, dass jede Discussion über diese Frage rein 
überflüssig wäre, da sich ja hierüber wohl Jeder der Anwesen­
den vorlängst seine U eberzeugung gebildet habe. Es ist daher 
laut der stenographischen Protocolle über die Anträge des Re­
ferenten, die von Anderen mehrfach amendirt wurden, blos _ 
ab ge s tim m t worden, und die dritte Abtheilung fasste sofort mit 
grosser Majorität, welche übrigens wenigstens rücksichtlich des 
IU. Beschlusses von mehreren Mitgliedern laut bezweifelt wurde 
folgende drei Beschlüsse: ' 

I. "Der deutsche Juristentag erklärt es für ein Bedürfniss 
deutscher Strafrechtspflege, dass Geschwornengerichte auch in 
denjenigen Staaten, wo sie noch nicht bestehen, eingeführt 
werden." 

II. "Der deutsche Juristentag erklärt für seine Ueberzeu­
gung, dass Strafsachen) welche nach der bestehenden Gerichts­
verfassung an sich der Aburtheilung durch Geschworne unter­
liegen, von der Competenz der Schwurgerichte deshalb nicht 
auszuschliessen seien, weil die Strafthat politischer Natur ist oder 
durch das Mittel der Presse verübt wurde." ' 

In. "Bei Vergehen, welche politischer Natur sind, oder durch 
die Presse begangen worden, ist wegen dieser Natur, beziehungs­
weise wegen des gewählten Mittels, die Entscheidung der That­
frage durch Geschworne mehr geeignet, als eine Aburtheilung 
durch Richter-Collegien." 

Beinahe dieselben Erscheinungen wiederholten sich des 
anderen Tages bei der Plenar-Versammlung über diese Anträge. 
Auch hier begehrten mehrere Mitglieder erst im Allgemeinen 
und sofort wenigstens über den einen oder anderen der vorlie~ 
genden Anträge auf's Entschiedenste die Zulassung einer Debatte 
zumal weil über diese so wichtige und tiefgreifende Frage i~ 
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der Abtheilung jede Discussion abgeschnitten wurde. - Allein 
die überwiegende Mehrheit lehnte auch hier jede weitere Dis­
cussion ab, und sofort wurden zuerst verschiedene von sehr ge­
wiegten Juristen (darunter namentlich auch Kr u g und Lu. ci u s) 
gestellte, auf motivirten Uebergang zur Tagesordnung gerIchtete 
Amendements abgelehnt, wobei freilich laut der öffentlichen 
Blätter der energische Präsident (der berühmte BI u n t s chI i) 
seine notorische Vorliebe für das Schwurgesicht ziemlich präoc­
cupirend vorwalten liess, und z. B. übe:- den Gege~antrag ein~s 
Mitgliedes, welches die Anträge der d.ntten Abthell~ng als em 
unmotivirtes Misstrauensvotum gegen d16 deutschen Rwhter-Colle­
gien bezeichnete, gar nicht abs~immen liess: - Sofo~t wurde z~r 
Abstimmung geschritten, wob61 merkwürdiger Welse wohl die 
beiden ersten Anträge der Abtheilung von der Mehrheit der 
Versammlung angenommen, dagegen der dritte - ab gel e hn t 
wurde. 

Ieh frage Sie nun selbst, meine Herren, ob Sie durch diese 
Vorgänge des zweiten deutschen Juristentages wirklich den Aus­
druck der wahren Willensmeinung selbst nUr dieses angesehenen 
rechtswissenschaftlichen Areopages, und gar der Majorität der 
deutschen Juristen, des deutschen Volkes verbürgt ansehen? -
Im Gegentheile wurde mir von nicht wenigen Männern, die bei 
diesem Anlasse mit der Majorität stimmten, und zu den Enthu­
siasten für Schwurgerichte gehören, über die Procedur, welche 
rücksichtlich der Verhandlung über diese Frage stattfand, ihre 
Nichtbefriedigtheit, ja ihr volles Missfallen ausgesprochen und ge­
sagt: "Dadurch, dass man im Voraus jede Opposition, ja jede Dis­
cussion abschneidet, kann und wird die Jury nicht gewinnen." Ich 
glaube daher, mich keiner Indiscretion schuldig zu machen, wenn 
ich behaupte, dass man in Betreff unserer Frage die wenn gleich 
an sich noch so gewichtige Autorität des deutschen Juristentages 
nicht als zweifellos constatirt und sichergestellt ansehen könne, 
und dass demnach dieselbe selbst von dieser Seite als noch 
keineswegs wissenschaftlich abgeschlossen betrachtet werden dürfe. 

Aber auch die seit den 'ragen des zweiten deutschen Juristenta­
ges da und dort wieder auftauchenden Stimmen der Wissenschaft spre­
chen sich keineswegs so übereinstimmend für das Schwurgericht aus*). 

*) So hat namentlich der erste sp anis ch e Juristentag - wie dem 
Herausgeber erst während des Druckes dieser Vorträge aus Holtzen­
dorff's deutscher Strafrechtszeitung, letztes Heft des Jahrganges 1863, 
Seite 712-713, bekannt wurde - im Jahre 1863 mit 70 Stimmen 
gegen 44 die Einführung des Schwurgerichtes verworfen. - Nach 
eben dieser Mittheilung hatten auch die Vertheidiger des Schwurge­
richtes, d. h. die Vertreter der Minorität, nicht den Muth, es aus 
j u r ist i s c he n Gründen zu vertheidigen, sondern gipfelten sich in 
dem Satze: "dass das Volk als Grundelement des Staates ein po H­
tisches Recht habe, an der Jnstizpftege Thei! zu nehmen," 
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Insbesondere aber wird seither von sehr angesehenen Praktikern 
zwar mit gröBstem Nachdruck für die Beibehaltung der Oeffentlichkeit 
und Mündlichkeit des Strafverfahrens geeifert, dagegen mit gleicher 
Entschiedenheit gegen die Einführung und in mehreren deutschen 
Ländern sogar gegen die Beibehaltung des bereits bestehenden 
Schwurgerichtes Opposition gemacht. Hierbei wird noch immer 
auf das in meinen früheren Vorträgen ausführlich erörterte Argu­
ment der Accent gelegt, dass das einzige Moment, welches mit 
voller innerer Berechtigung für die Einführung der Schwurge­
richte geltend gemacht werden könnte, nämlich die Schaffung 
einer wahrhaft unbefangenen Rechtsprechung und überhaupt einer 
durch vollkommen u n a b h ä n gig e R ich tel' auszuübenden 
Rechts'pflege, auf anderen Wegen·· nicht· nur~ebenso gut, sondern 
zugleich für die Realisirung der Gerechtigkeit noch zweckmässiger 
erreicht werden könnte, als durch die Einführung oder Beibe­
haltung des Geschwornengerichtes. Dieses Ziel weise nämlich 
vor Allem auf Herstellung einer besseren, d, h, solchen Justiz­
Organisation hin, durch welche ein wirklich unabhängiger gegen 
alle Massregelungen der Regierung für eine überzeugungstreue 
Ausübung des Richteramtes völlig gesicherter, aber auch sorgen­
irei gestellter Richterstand systemisirt und verbürgt wird. 

Darauf also möge und muss die erste Sorgfalt jeder deut· 
schen Regierung, darauf möge insbesondere auch das Bemü­
hen der Gesetzgeber Oesterreichs gerichtet sein, wenn sie das 
Schwurgericht wegen der vielen demselben aus dem Standpunkte 
der Justiz entgegenstehenden Bedenken hintanhalten wollen. -
Wenn einst in dem deutschen Strafprocesse die Principien der 
Unmittelbarkeit und Oeffentlichkeit, sowie der accusatorischen 
Procedur zur vollsten und freiesten Entfaltung gebracht sein 
werden; - wenn ferner dem Richterstande allenthalhen die ihm 
gebührende organische Stellung gegeben, und sofort die Ernen­
nung, Beförderung, Versetzung, die Disciplinar-Behandlung, Pen­
sionirung, Quiescirung und Entlassung nicht mehr dem bon plaisi1' 
eines Präsidenten 'Oder Ministers Preis gegeben, sondern nur über 
collegialen Antrag und beziehungsweise durch Richterspruch eines 
höheren Gerichtshofes wird erfolgen können, wenn mit einem 
W'Ürte der gute a He Satz des deutschen Staatsrechtes vün der 
"Unabsetzbarkeit der Richter ausseI' durch Urtel und Recht" wieder 
in seine v '011 e Geltung eingesetzt sein wird; - wenn sofort auch 
Ernennungen und Beförderungen zu Richterstellen nicht mehr 
als Belohnungen für gesinnungslosen Servilismus, oder aus poli­
tischen Convenienz- und Opportunitäts-Rücksichten, oder gar in 
Ausbeutung eines cynischen Nepotismus werden erfolgen können; 
- wenn überdies diesem wichtigsten Stande des ganzen staatlichen 
Beamtenthums auch die gebührende materielle Stellung gegeben 
und gesichert sein wird, damit er sorgenfrei/ gegen Versuchungen 
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bewahrt und mit Würde seinem Amte 'Obliegen könne; - wenn 
überhaupt über das persönliche Schicksal der richterlichen Beam­
ten nicht mehr Willkür und Laune der Administrativ - Organe 
entscheiden und es sofort unmöglich sein wird, dass Richter we­
gen eines nach Gewissen und Ueberzeugungstreue gefällten Rich­
terspruches oder wegen ihrer etwa bei anderen Anlässen mani­
festirten p'Olitischen Gesinnung, 'Oder sogar auf Grund hämischer 
Denunciationen administrativ gemassregelt, präterirt, pensionirt 
oder gar entlassen werden, es aber auch umgekehrt für undenk­
bar gehalten werden wird, dass eine Regierung (wie ich in mei­
nem IV. V mtrage mit Hinweisung auf neueste Vorgänge in Ita­
lien dargelegt habe) so takt- und würdelos sein könne, Richtern 
daJur, weil sie bei zweifelhaften Straffällen, zum al bei pülitischen 
Delicten eine der Regierung willkommene oder gar von ihr ausdrück­
lich verlangte Verurtheilung ausgesprochen haben, Beförderungen 
oder andere Belohnungen, Auszeichnungen oder Decürationen zu­
zuwenden; - wenn zudem sichere Garantien dagegen hergestellt 
sein werden, dass die Regierung oder selbst ein einzelner Mini­
ster bestehende Strafgesetze und gar im constitutionellen Staate 
die unter Mitwirkung der Volksvertretung zu Stande gekomme­
nen Gesetze in vertraulichen Weisungen an Staatsanwaltschaf­
ten oder selbst an Gerichte eigenmächtig interpretire, und ihnen 
je nach Convenienz einen ihrer offenliegenden Tendenz entgegen­
gesetzten Sinn beilegen, oder durch geheime Instructionen die 
Gerichte anweisen könne, wie sie die bestehenden Strafgesetze 
anzuwenden haben; - wenn Staatsanwaltschaften und gar Ge­
richte die Straf justiz einst nur nach dem objectiven Richtmasse 
des gegebenen Gesetzes und nicht mehr nach Opportunitäts­
Rücksichten ausüben, und für die Entscheidung darüber, 0 bund 
gegen wen bei vorliegender strafbarer Handlung die strafgericht­
liche Verfolgung einzutreten habe, nicht mehr Weisungen von 
Oben empfangen oder gar einholen werden; - wenn es nicht 
mehr vorkommen kann, dass Handlungen, die man monatelang 
für nicht strafbar hielt, urplötzlich aus Convenienz-, Opportuni­
täts- oder' persönlichen Rücksichten strafgerichtlich verfolgt wer­
den; - wenn fürderhin über alle Strafsachen ausnahmslos blos 
ständige erst nach bestimmten längeren Perioden zu erneuernde 
Strafsenate zu entBcheiden haben werden, und es süfort servilen 
Präsidenten unmöglich gemacht sein wird, das Strafgericht für 
jeden einzelnen Fall mit beliebigen, daher auch mit den für 
höhere Winke am willfährigsten scheinenden Persönlichkeiten zu· 
sammen zu setzen; wenn also mit Einem Worte die gesa.mmte 
J u di catur, so wie überhaupt die Geltendmachung des Straf­
Rechtes und der Straf - P fl ich t des Staates von jeder Will­
kühl' der Regierung und von jeder administrativen Einflusil­
nahme völlig emancipirt sein wird; dann, aber auch nur dann 
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- werden wir wahrhaft unahhängige Richter auch im Beamten­
stande des Staates, und eine vollkommen unhefangene Rechtspre­
chung haben: dann, aber auch nur dann wird das Verlangen nach 
den Schwurgerichten allmälig verstummen. 

Werden nur einmal diese Garantien einer allseitig gerech­
ten Strafjustizpflege hergestellt, gesichert und selbst blos kurze 
Ze~t in bewährter "Wirksamkeit sein: dann wird - ich glaube 
keme zu kühne Prophezeiung zu machen, und mancher, wenig­
stens von den jüngeren meiner heutigen Zuhörer, wird deren Be­
wahrheitung noch mit eigenen Sinnen schauen - auch bei uns. 
sowie überhaupt in Deutschland, vielleicht sogar einst selbst i~ 
Frankreich und England der Tag kommen, wo man der Jury 
den Rücken kehren, wo Niemand illiVolke"'sichnach dem 
Schwurgerichte zurücksehnen, sondern das grosse Wort des Eng­
länders Ben tham sich erfüllen wird, dass die Jury wohl für 
barbarische, so Gott will für immer untergehende Zeiten, mit 
unvollkommenen Gesetzen und corrupter Regierung, als eine be­
wundernswerthe Institution angesehen werden mag, nimmermehr 
aber als eines aufgeklärten Zeitalters - das sich gerechter und 
weiser Gesetze, einer kräftigen Entwicklung der Wissenschaft 
des Rechtes, eines gut organisirten Richterstandes und einer red­
lichen Regierung erfreut, und wo also auch nur rechtswissen­
schaftlieh gehildete Richter zu Gericht sitzen können - würdig 
erachtet werden kann. Ja, ich wage es zu hehaupten, auf die 
Gefahr hin, heute vielleicht desshalb mitleidig verlacht zu wer­
den, dass mit der fortschreitenden Civilisation die Zeit kommen 
wird, wo die Wissenschaft und das allgemeine Volkshewusstsein 
einst eben so auf die Schwurgerichte, wie heute auf die Ordalien 
zurückblicken wird. Wie die letzteren jetzt schon, so werden 
auch jene, und zwar bei dem riesigen Vorwärts gehen der Jetzt· 
zeit vielleicht in nicht sehr ferner Zukunft - der Geschichte 
des Rechtes angehören und von dieser allerdings als natur­
wüchsig entwickelte Elemente und traurige Nothbehelfe einer 
mangelhaften, unsicheren Rechtspflege verklungener Zeiten, nim­
mermehr aber als volksthümliche Rechtsinstitute einer solchen 
Aera anerkannt werden, wo Rechtsfindung und Rechtssprechung 
nicht blos - dem Zufalle Preis gegehen sein sollen. 

So lange aber die früher aufgezählten gebieterischen und 
unerbittlichen Dictamina der Gerechtigkeit für eine gesicherte 
und, erreichbar vollkommene Justizpflege unerfüllt hleiben, oder 
nur halb erfüllt werden: so lange wir d und - gestehen wir es 
uns ganz offen - mus s fast naturnothwendig der Schmerzens­
schrei nach Einführung der Schwurgerichte auch in dem deut­
schen Volke forthallen, und wenn auch periodisch unterdrückt, 
immer wieder aufgerüttelt werden, weil das Volk gegen die 
Rechtsprechung der Beamten-Richter des Staates ohne die an-
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gedeuteten B~rgschaft~n, weni.gstens bei Strafprocessen politischer 
Natur und b61 Pressdehcten, memals alles Misstrauen ersticken und 
daher der Verweigerung selbst dieser Bürgschaften immer' wie­
der das Verlangen entgegensetzen wird, diese Rechtsprechung 
lieher gleich in die eigenen Hände zu nehmen! 

Und nun zum Schlusse noch ein Wort zur Abwehr von 
Missverständnissen! Habe ich hie und da scharfe Worte ge­
braucht, so galten sie doch niemals Personen, sondern immer nur 
Meinungen oder gegebenen Zuständen. Es wal' ausschliessend der 
Eifer für die Sache, für das, was mir nach jahrzehendelangem For­
schen und Ringen nach 'Vahrheit als das Richtige erscheint, die 
Begeisterung für des Lehens höchste Güter, für Wahrheit und 
Recht, die meiner nun einmal festgewurzelten persönlichen U eber­
zeugung die Worte lieh. Ich wollte Niemanden verletzen: ich 
achte die ehrliche Ueberzeugung jedes Meinungsgegners, spreche 
aber gleiche Achtung auch für meine gewiss ebenfalls ehrliche 
U eberzeugung, und diess um so berechtigter an, da me i n e, vor 
Ihnen, verehrte Herren 1 ausgesprochene Ansicht schon im All­
gemeinen - dies habe ich mir ja nie verhehlt - heutzutage 
höchst unpopulär, nach Oben und nach Unten missfällig ist, und 
viele der zur Begründung meiner Ansicht furchtlos geäusserten 
Beziehungen bald nach Rechts, bald nach Links anstössig er­
scheinen werden. - Allein ich bin auch in diesen meinen -
wie ich nicht oft genug wiederholen kann - nicht von mir an­
gebotenen, sondern von Ihnen selbst mehrmals und nachdrück­
liehst, trotz meines Sträubens, provocirten ,Vorträgen jenem an­
tiken Wahlspruche treu gehliehen, der mich von jeher in all' 
meinem amtlichen und öffentlichen "Wirken nach jeglicher Rich­
tung hin geleitet hat, und auch fürderhin unverrückbar leiten wird: 

"lIfaluenin Vel"i8 ojfendere, quam ad~tlando placere!" 

Druck von Friedr. & ~lorjtz F'örster. 
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